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HI. Fürsorgewesen.

Fürsorge bei wirtschaftlicher Notlage.
a) Organisation.

1. Allgemeines.
Die durch die Kriegs - und politischen Ereignisse der Jahre 1918 und 1919

hervorgerufene soziale Umschichtung hat unter vielen anderen Neugestaltungen
auch dem Begriffe „Armenpflege " eine neue Fassung gegeben und der Er¬
kenntnis , daß sich die armenbehördliche Tätigkeit zu einer weitausgreifeudeu
Armenfürsorge erweitern müsse, zum Durchbruche verholfen . Die Gemeinde¬
vertretung hat die Notwendigkeit einer einschneidenden Abänderung der Armen¬
pflege in Wien erkannt , war sich aber bewußt , daß die auf gesetzlichen Be¬
stimmungen gegründete und durch viele Beziehungen zu Stellen , die außerhalb
ihres Wirkungskreises gelegen sind, gebundene Organisation nicht mit einem
Schlage durch eine neue ersetzt werden könne. Es mußte daher das beabsichtigte
große Reformwerk mit einem schrittweisen Loslösen von den nicht mehr zweck¬
mäßigen Bestimmungen und einem allmählichen Einfügen neuer , den geänderten
Verhältnissen und Anschauungen entsprechenden Einrichtungen durchgeführt
werden . Aus diesem Grunde beschloß der Gemeinderat in der Sitzung vom
24. Oktober 1919 zunächst, daß die Neuwahl der Armenräte für die Jahre 1920
bis 1925 Wohl noch auf Grund der in Wirksamkeit stehenden Vorschriften für
die Armenpflege vorgenommen werde, jedoch mit der Änderung , daß die Wahl¬
vorschläge von den Bezirksvorstehern nach Anhörung der Vorstände der Armen¬
institute zu erstatten seien. Die Zahl der Armenratsstellen aber wurde mit dem
Stadtratsbeschluß vom 14. November 1919 mit 2982 , jene der Ersatzarmenrats¬
stellen mit 616 festgesetzt. Die Wahl erfolgte am 20. November 1919.

2. Abänderung des 8 31 der Vorschriften für die Armen¬
pflege.

Am 11. Februar 1920 beschloß der Stadtrat , daß der 8 31 der Vorschriften
für die Armenpflege in Hinkunft folgendermaßen zu lauten habe : „Das Amt
eines Armenrates ist ein freiwilliges und unbesoldetes Ehrenamt . Zu diesem
Amte können männliche und weibliche Gemeindemitglieder berufen werden , d.e
im vollen Genüße der bürgerlichen Rechte stehen, das für die Wählbarkeit in
die Gemeindevertretung erforderliche Alter von 29 Jahren sowie die für diese
notwendige Unbescholtenheit haben , im Bezirke wohnen und nicht im Genüsse
einer Armenversorgung stehen. Von Amtshandlungen in Angelegenheiten der
eigenen Angehörigen ist der Armenrat ausgeschlossen."

3. Neufestsetzung des Wirkungskreises der Magistrats¬
abteilung für Armenwesen.

Der nächste Schritt war die Neubestimmnng des Wirkungskreises der
Magistratsabteilung für Armenwesen durch die am 1. Juni 1920 in Kraft ge¬
tretene neue Geschäftseinteilung des Magistrates . Die Magistratsabteilung 8
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(früher XI) erhielt zugewiesen: Armenpflege im allgemeine,: ; Armeninstitute;
Armenratsdiplome ; Blätter für Wohlfahrts - und Armenwefen der Stadt Wien;
Armenlotterie ; Spenden für Armenzwecke; Einflußnahme der Gemeinde auf die
Privatarmenpflege ; Hereinbringung und Leistung der Rückersätze von Armen-
unterstützungen, soweit fie nicht den magistratischen Bezirksämtern übertragen
wurden ; Zentralfürforgckatastcr ; Zentralarmenrat ; offene Armenpflege; Aus¬
stellung der Armutszeugnisse für auswärts wohnende, in Wien heimatberechtigte
Personen ; Aushilfen in Geld und Sachgütern; Erhaltungsbeiträge (Pfründen );
Johannes -Spital - und Großarmenhaus -Stiftungsplätzeverleihung ; Pflegebei¬
trage, Pflegegelder (Erziehnngsbeiträge, Waisen- und Kostgelder) ; Perfolvierung
von Stifungen für Waisenhäuser; Verwaltung der Waisenfonds; Armenkranken-
Pslege, Armenarzneien, therapeutische Behelfe für Arme, Hebammenentfchädi-
gnngen, Hauskrankenpflege; Angelegenheiten der staatlichen Mittelstands-
fnrsorge, Erhebung und Antragstellung sonstiger Mittelstandsaktionen ; Auf¬
nahme mündiger Personen in die geschlossene Armenpflege mit Ausnahme der
Selbstzahler; alle Angelegenheitendes Asyl- und Werkhaufes einschließlich der
Verwaltung, mit Ausnahme der technischen Angelegenheiten (Gruppe V), ge¬
schlossene Armenkindcrpflege; Aufnahme der Kinder' in Anstalten (Kinderüber¬
nahmsstelle, städtische Kinderheime in Grinzing, Unter-Meidling, Jedlesee,
Waisenhäuser), alle Angelegenheiten dieser Anstalten einschließlich der Ver¬
waltung, mit Ausnahme der in die Gruppe V fallenden Angelegenheiten-
Ringtheaterkuratorium ; Angelegenheiten der Rechtshilfe für Bedürftige.

Dieser Wirkungskreis erfuhr nachträglich insoserne eine Änderung/als der
Bürgermeister auf Grund des Senatsbeschlussesvom 28. September 1920 die
Unterstellung folgender Anstalten der Gemeinde Wien unter die Magistrats¬
abteilung 9 vom 1. November 1920 an anordnete: Waisenhäuser, städtisches
Erziehungsheim für Kinder des Mittelstandes, Kinderherbergen, KindcrPfleqe-
anstalt (LauglingSabteilung), städtische Kinderheime in Grinzing, in Unter-
Meidling und Jedlesee, Erziehungsheim für Kinder in St . Andrä an der

dad Hall, Sulzbach-Jschl, San Pelagio, Lungen-
heilstatte Lteinklamm, Asyl- und Werkhaus. Die Magistratsabteilung 8 behielt
die Ausnahme, Zuweisung und Entlassung der Pfleglinge für : Asyl- und Werk¬
haus, Kinderubernahmsstelle (Erpositur Magistratsabteilnng 8), Waisenhäuser,
^Erpflegeanstalt (Säugliugsabteilung ), städtische Kinderheime in Grinzinm
Unter-Meidling, ^ edlesee; Hereinbringung der Verpflegskosten.

ll. Leitsätze der psürforgeangclegenheiten.
^ Ein bedeutender Fortschritt aus dem Wege zur Reform der städtischen Für¬
sorge wurde durch die mit Gemeinderatsbeschlußvom 30. Juni 1921 erfolgte
Genehmigung der Leitsätze für die Organisation und Wirkungsweise der der
nJ ^ E ^ ösgruPpe III angehörenden Fürsorgezweige und der Leitsätze für die
Geschastsbehandlung der Fürsorgeangelegenheiten in den Bezirken gemacht.

Reform eichlnEt öei Aeicheifichrung eines tunlich innigen Zulammen-
arbeitens aller Einrichtungen der offenen Fürsorge ihr Hauptziel darin , im
pralle ihres Einschreitens durch die gleichzeitige Erfassung aller in einer Familie
vorhandenen Notstände und gleichzeitige Heranziehung aller Hilfsmöglichkeiten
auch eine tunlichst allseitige und durchgreifende Hilfe sicherzustellen und womöglich
:n sedem pMe , besonders dort, wo eine dauernde Hilfe gewährt wird, diese durch
eine planmäßige fursorgerische Beratung der Unterstützten zu ergänzen. Hin diese
wesentlichen Änderungen in den Ausgaben der in der Wohlfahrtspflege der Ge¬
meinde Wien ehrenamtlich tätigen Funktionäre auch in ihrer Bezeichnung zum
Ausdruck zu bringen, wurde im Sinne des Gemeinderatsbeschlussesdie Be-
Zeichnung„ t̂rinenin^ !tut in „Aürchrgein̂ titut " unti l)ie AeZeichnuna Nrmen-
rat " m „Fürsorgerat " geändert.

Das innige Zusammenarbeiten aller Einrichtungen der offenen Fürsorae
wurde dadurch herbeigeführt, daß alle Magistratsabteilungen , die der Ober-
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Leitung des amtsführenden Stadtrates der Geschäftsgruppe tll unterstanden, also
jene für offene Armenpflege, für Jugendfürsorge und für Gesundheitswesen, auch
in einem  Amtsgebäude (I, Rathausstraße 9, gegenüber dem Rathause) nactz
außen zu einem zentralen „Wohlsahrtsamte" zusammengefaßt wurden. In den
Bezirken wurde das bisherige ungeklärte, vielfach zusammenhanglose Neben¬
einanderarbeiten verschiedener städtischer Einrichtungeil beseitigt und zugleich die
stäudige Fühlung mit der freiwilligen Fürsorge angebahnt. Den Armenlnstituteu
und armenamtlichen Organen verblieb die gesamte wirtschaftliche Hilfe für Ê e-
dürftige, ihre Selbständigkeit wurde tu eiuigeu Belangen (Verlängerung zeitlich
bewilligter Unterstützungenund Erhöhung laufender Unterstützungen) ^stckst un¬
wesentlich erweitert. In jedem Bezirke wurde aus dem Vorstände des Fürsorge-
iuftitutes oder dessen Vertreter als Vorsitzendem, einem Vertreter des Bezirks¬
fugendamtes, dem leitenden Bezirksarzte oder defsen̂ stellvertreter unb dem vom
Bürgermeister über Antrag des amtsführenden ^ tadtrates ernannten Ver¬
treter der freiwilligen Fürsorge als Mitglieder ein Bezirkswohlfahrtsauvschuf,
gebildet, der am Sitze des Fürsorgeinstitutes tätig ist und dessen Einrichtungen
benützt. Die der Reform zugrundeliegenden Leitgedanken für die Tätigkeit der
Bezirkswohlfahrtsausfchüssesind: „Die Familie muß, wo es irgend möglich ist,
in ihren, Bestände erhalten und geschützt werden. Die vorbeugende Hilfsleistung
tst die wertvollste Fürsorgearbeit . Wo die Not oder die Gefahr der Not aus
mehrfachen Ursachen stammt, gilt es, statt zweckloser, schädlicher und^zersplitterter
Hilfsarbeit zusammenfassende, gleichzeitige Fürsorge zu leisten. Jede dauernde
Unterstützung aus Mitteln der Gemeinde ist zur Sicherung ihres Erfolges durch
eine planmäßige fürforgerische Beratung der Unterstützten zu ergänzen. Diese
pflegerische Beratung hat bei arbeitsfähigen Erwachsenen ganz besonders
deren Wiederbefähigung zur wirtschaftlichen Selbsterhaltung zum Ziele, bei
anderen bezweckt sie eine wohlgeordnete Pflege und Erziehung zur Sicherung
ihrer künftigen Wohlfahrt. Völlig unentgeltlich darf die Hilfe nur senen geboten
werden, die' zn ihrer Bewahrung oder Aufrichtung aus eigenen Mitteln nichts
^beisteuern können. Alle anderen find ständig zur nnttatigeu Selbsthilfe duM>
eine angemessene Beitragsleistung anzuhalten, wann immer ihnen die msentlichc
oder private Fürsorge ihre Einrichtungen und ihre geschulten Kräfte beistellt.

ö. Zusammensetzung der Fürsorge - und Waisenrat -.'-
Organisation.

Durch die Übertragung der Überwachung sämtlicher außerhalb von An¬
stalten dauernd unterstützten Personen einschließlich der magistratischen Pflege-
und Findelkinder auf die Fürsorgeräte erschien die im Jahre 1912 erfolgte Be-
TUNmg ber ^äVlH'chen AU1' Äeau l̂lchtlHuiig nmgnlranichoil
Pflegekinder Findelkinder und städtischen Mündel außer Krast gesetzt und hatte
daher vom 1. Jänner 1922 an, dem Tage des Inkrafttretens der Bestimmungen
der Geschäftsführung in den Fürsorgeinstitnten und durch die Fürsorgerate , eme
Überwachung dieser Kinderkategorien durch die Waiseuräte als Mitglieder des
städtische!, Bezirkswaisenrates nicht mehr zu ersolgeu. ^ nsolgedessen ivurdc n>
der Konferenz der Fürsorgeinstitutsvorstände von, 28. >mli 1921 grund¬
sätzlich die Zusammenlegung der Armenrats - und Waisenratsorganisation in
eine einzige"einheitliche Organisation , jene der Fürsorgeräte , beschlossen, welche
unter Herstellung einer geeigneten Verbindung mit den berufsamtlichen
Juqendfürsorgeorqanen des Jugendamtes in Hinkunft sowohl die Funktion
des Armenrates als auch die des Waisenrates ausüben sollte. Die Herstellung
dieser Verbindung wurde durch die Bestimmung gesichert, daß zu jenen Voll¬
versammlungen und Sektionsfitzungen der sHirsorgeinftitute, in welchen An¬
träge auf dauernde Hilfeleistung an Kinder zur Beratung und Beschlußfassung
kommen, stets ein Vertreter des zuständigen Bezirksjugendamtes mit beratender
Stimme beizuziehen ist. Da die Erfahrung der Praxis lehrte, daß in allen
Sektionssitznngen solche Anträge zur Beratung kommen, wurden die Vor-
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stehungen der Fürsorgeinstitute von der Magistratsabteilung 8 ersucht, dafür vor¬
zusorgen, daß das Bezirksjugendamt von dem Stattfinden der Sektionssitzungen
verständigt werde, damit es in der Lage sei, eine Fürsorgerin zu entsenden,
welche berufen ist, die notwendige persönliche Fühlung zwischen dem' Fürsorgerate
und dem Bezirksjugendamte herzustellen.

«>. Kurse für  F ü r s o r g e r ä t e.
Zur besonderen sachlichen Ausbildung der Fürsorgeräte wurden Kurse mit

fünf einstündigen Vorträgen über folgende Themen abgehalten:
1. Staatsbürgerschaft und Heimatrecht. 2. Unterhaltspflicht nach dem

bürgerlichen Rechte, Vormundschaftswesen, soziale Versicherung, Jnvalidenent-
schädigung. 3. System der Armenpflege, offene und geschlossene Fürsorge für er¬
wachsene Arme nach den Vorschriften für die Wiener Armenpflege, Wiener
Privatfürsorge für erwachsene Arme. 4. Offene und geschloffene Pflege für
Kinder nach den Vorschriften für die Wiener Armenpflege, Wiener Privatfür¬
sorge für arme Kinder. 6. Organisation und Wirkungskreis des Wiener Jugend¬
amtes.

7. Regeln itg der Pfleglingstransporte.
Zur Regelung der Pfleglingstransporte nach dem Versorgungsheime in

Lainz wurde durch die Verfügung vom 17. Mai 1920 folgendes angeordnet:
Personen, deren Zustand die Fahrt mittels Straßenbahn zuläßt, sind von der Be¬
nützung des Sanitätswagens unbedingt ausgeschlossen. Es sind ihnen durch die
Armeninstitutsvorstehungen Straßenbahnfahrscheine, eventuell auch für eine
Begleitperson, auszufolgen; sie sind anzuweisen, längstens um 7 Uhr abends
in Lainz einzutreffen. Fahrkartenblocks find aus dem Verlage der Armen¬
institute anzuschaffen. Überführungen von pflegebedürftigen Personen in das
Lainzer Versorgungshaus , welche nicht mittels Straßenbahn dorthin fahren
können, müssen in Hinkunft bis spätestens am Abend des Vortages der beabsich¬
tigten Beförderung bei der zuständigen städtischen Sanitätsstation angesprochen
werden. Die Transporte werden grundsätzlich nur mehr in der Zeit von 8 bis
10 Uhr vormittags ausgeführt , außer in ärztlicherseits als dringend bezeichneten
Fällen . Bei Bestellung des Wagens ist unbedingt anzugeben, ob der Pflegling
sitzend oder liegend zu transportieren ist. Die Armeninstitute haben zu veran¬
lassen, daß die Aufnahmsanweisung bei der Partei hinterlegt ist und diese recht¬
zeitig von dem Zeitpunkte der beabsichtigten Abholung in Kenntnis gesetzt wird.
Bei Bezahlung von Teilbeträgen der Transportkosten mittels städtischen
Sanitätswagens durch die Partei hat die Magistratsabteilung 8 die Entscheidung
über die Restzahlung zu treffen.

8. Sonstige Regelungen.
Auf Grund des Beschlusses der Konferenz der Armeninstitntsvorstände vom

22. Juli 1920 hat der Magistrat verfügt, daß längstens vom 1. November 1920 an
an Stelle der Lebensbestätigung durch den Hauseigentümer und die Matriken-
srelle die allmonatliche Erteilung der Bestätigung über das Leben, die Wohnung
und die Bedürftigkeit in den Bezugsbüchern der im Genüsse einer laufenden
Armenunterstützung stehenden Parteien durch den Armenrat zu treten hat.

Mit dem Beschlüsse des Gemeinderatsausschusses für die städtischen Unter¬
nehmungen vom 14. Februar 1921 wurde den Vorständen der Armeninstitute,
um ihnen die Ausübung ihrer im Interesse der Allgemeinheit übernommenen
Pflichten zu erleichtern, die Freifahrt auf den städtischen Straßenbahnen inner¬
halb des Wiener Gemeindegebietes gewährt.

Hinsichtlich der Armenfürsorge für Angehörige der Tschechoslowakischen
Republik wurde zwischen der Gesandtschaft dieser und dem Magistrate vereinbart,
daß solche Personen, wenn sie sich wegen Behebung einer augenblicklichen Not¬
lage im Sinne des 8 28 des Heimatgesetzes, beziehungsweise der hiezu erlassenen
besonderen Vorschriften, insbesonders der 88 oo, 68, 69 und 70 der Vorschriften
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für die Armenpflege an die Armeninstiture mit der Bitte um eine Aushilfe
wenden, nicht mehr zu beteilen, sondern ohne weitere Amtshandlung zur direkten
Unterstützung an die Unterstützungsabteilung der tschechoslowakischen Gesandt¬
schaft in Wien zu weisen sind. Der Anspruch auf die armenärztliche Behandlung
wurde durch diese Vereinbarung nicht berührt . Des weiteren hat sich diese Ge¬
sandtschaft bereit erklärt, vom 1. Juli 1921 an die Auszahlung der laufenden
Armenunterftützungen, welche für tschechoslowakische Staatsangehörige von ihren
Heimatgemeinden bewilligt worden sind und deren Vorschreibung beziehungs¬
weise Auszahlung früher durch die städtischen Hauptkafsenabteilungen erfolgte,
selbst vorzunehmen.

Am 4. November 1921 hat der Gemeinderatsausschuß III in Ansehung des
Umstandes, daß die seinerzeit von den Brotkommissionen ausgegebenen Für¬
sorgeblätter aufgebracht waren, die Fortführung solcher aber zur Hintanhaltung
eventueller Doppelunterstützungenwünschenswert war, die Neuauflage der Für¬
sorgeblätter genehmigt, und zwar mit Beschränkung der Gültigkeitsdauer aus
ein Jahr , um die Höhe des jeweiligen Einkommens des Inhabers beziehungs¬
weise dessen Angehörigen öfter feststellen zu können. Gleichzeitig wurde un¬
geordnet, daß die Fürsorgeblätter nicht mehr durch die Brotkommissionen,
sondern durch die Fürsorgeinstitute an die Parteien auszugeben find. Die Ausgabe
erfolgte im Dezember 1921 mit Gültigkeit vom 1. Jänner 1922 an.

Am 1. März 1922 wurde vom Magistrate mit Rücksicht auf die große
Ausdehnung einzelner Gemeindebezirke und auf die Höhe des Fahrpreises der
Straßenbahn , welcher oft mit der zu behebenden Armenunterstützung nicht im
Einklang stand, im Einvernehmen mit dem Kontrollamte folgende Verfügung
getroffen:

Die in den Bezirksteilen Prater , Kaisermühlen, Freudenau , Am Schlittel
des II . Bezirkes; Kaiserebersdorf des XI. Bezirkes; Altmannsdorf und Hetzen¬
dorf des XII. Bezirkes; Baumgarten , Breitensee, Hütteldorf-Hacking, Ober-
St .-Veit, Lainz und Speising des XIII. Bezirkes; Dornbach und Neuwaldegg des
XVII. Bezirkes ; Pötzleinsdorf, Neuftift am Walde und Salmannsdorf des
XVIII. Bezirkes; Sievering , Grinzing , Heiligenstadt, Kahlenbergdorf mit
Josefsdorf und Nußdorf des XIX. Bezirkes und Aspern, Stadlau , Hirschstetten
mit Neu-Kagran , Leopoldau, Strebersdorß und Groß-Jedlersdorf des XXI.
Bezirkes wohnhaften Hilfsbedürftigen haben die von ihrem zuständigen Für¬
sorgerate ausgefertigten Aushilfenanweisungen an einer in ihrem Bezirksteile
möglichst zentral gelegenen Stelle abzugeben und dortselbs! nach eingelangter Be¬
willigung des Vorstandes des Fürsorgeinstitutes die Aushilfenbeträge zu be¬
heben. Zu diesem Zwecke wurde in jedem der genannten Bezirksteile ein Für¬
sorgerat bestimmt, welcher die Verbindung zwischen den Hilfsbedürftigen und
dem Fürsorgeinstitute herzuftellen hat.

Zur Herbeiführung eines einheitlichen Vorganges bei der Bewilligung lau¬
fender Unterstützungen und der dringend gebotenen Vereinfachung der Ge¬
schäftsgebarung wurden die Fürsorgeinstitute mit Genehmigung des amts¬
führenden Stadtrates der Geschäftsgruppe III am 3. Oktober 1922 vom
Magistrate angewiesen, in Hinkunft auch bei der Bewilligung voi! Pflegebei¬
trägen, gleichgültig, ob es sich um Neuverleihungen, Erhöhungen oder Ver¬
längerungen handelt, den gleichen Vorgang einzuhalten, wie er bei der Be¬
willigung von Teuerungszuschüssen beziehungsweise Erhaltungsbeiträgen
bereits zur Anwendung kam.

d) Geldmittel.
1. Höhe der Ausgaben.

Die Ausgaben der Gemeinde für die öffentliche Armenfürsorge, welche sich
im Verwaltungsjahre 1918/19 auf 42,079.050 X beliefen, betrugen im
II. Halbjahre 1919 71,345.832 X, im Jahre 1920 224,525.694 X, im Jahre
l921 661,890.146 X und im Jahre 1922 31.318,368.298 X. Das starke An-
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steigen der Ausgaben ist durch das Herabsinken des Wertes der österreichischen
Krone und die dadurch notwendig gewordene wiederholte Erhöhung der Unter¬
stützungssätze und Verpflegsgebühren sowie durch die als natürliche Folge der
fortschreitenden wirtschaftlichen Verelendung eingetretenen Zunahme der Für¬
sorgefälle begründet. Diese Ausgaben wurden aus den Fonds der öffentlichen
Armenpflege, den selbständigen Armenstiftungen, aus Vermächtnissen und Ge¬
schenken für Zwecke der öffentlichen Armenfürsorge und aus sonstigen Zuflüssen
für diese Zwecke gedeckt. Soweit diese Mittel nicht ausreichten, mußten die Mehr¬
ausgaben aus den eigenen Geldern der Gemeinde Wien bestritten werden.

2. Wiener allgemeiner Versorgungsfonds.
Die Einnahmen dieses Fonds bestanden aus dem Erträgnisse seiner Kapi¬

talien und Realitäten , aus gesetzlichen Zuflüssen (Verlassenschafts- und Feil¬
bietungsprozenten, Lohnwagengesällen, Strafgeldern usw.), aus Spenden und
Stiftungen und aus dem Erträgnisse der Armenlotterie. Letztere wurde auch in
der Berichtszeit alljährlich als Effektenlotterie mit einer Anzahl von Geldhaupt¬
treffern veranstaltet. Die Abfuhr des Fonds betrug im Verwaltungsjahre
1919/20 12,256.795 17, 1920/21 28,-141.879 17, 1921/11 37,627.622 17 und
1922 4.226,617.614 17. Von dieser Abfuhr entfallen auf Vermächtnisse und Ge¬
schenke im Verwaltungsjahre 1919/20 46.564 17, 1920/21 679.827 17,
1921/11 515.907 17 und 1922 38,357.379 17.

3. Bürge rladefonds.
Das Erträgnis wurde zur Gewährung von Erhaltungsbeiträgen an arme

Bürger verwendet, und zwar im Verwaltungsjahre 1919/20 8777 17 5 b an
20 Parteien , 1920/21 5133 17 an 16 Parteien , 1921/11 1704 bl an 12 Par¬
teien und 1922 1048 17 an 12 Parteien . Das reine Aktivvermögenbetrug am
Ende des Verwaltungsjahres 1919/20 1,371.485 17 97 b, 1920/1921
1,570.649 17 70 b, 1921/11 1,910.492 X 1 b und 1922 4,500.469 17 41 b.

4. Bürgers pitalsonds.
Von den Ausgaben für die Armensürsorge hat dieser Fonds den Aufwand

für die in geschlossener Armenfürsorge im Bürgerversorgungshause befind¬
lichen Bürger , für die Erhaltungsbeiträge für Bürger in offener Armenfürsorge
und für Aushilfen an arme Bürger zu bestreiten. Dieser Aufwand betrug
1919/20 9,394.272 17, wovon der Fonds aus eigenen Mitteln 2,786.791 17 bestritt.
Der Rest von 6,607.48117 wurde aus den eigenen Geldern der Gemeinde gedeckt;
1920/21 17,598.323 17, und zwar aus Fondsmitteln 3,106.128 17, aus den eigenen
Geldern der Gemeinde 14,492.19517, 1921/11 24,604.71017 zur Gänze aus den
Mitteln des Fonds gedeckt; 1922 1.605,190.379 17, und zwar aus Fondsmitteln
191,938.363 17 (in dieser Nettosumme sind Vermächtnisse und Geschenke der
1,163.825 17 enthalten), aus den eigenen Geldern der Gemeinde 1.413,252.016 17.

Das Reinvermögen des Fonds betrug am Ende des Verwaltungsjahres
1919/20 32,344.620 17, 1920/21 34,346.864 17, 1921/11 91,300.391 17 und 1922
1.386,225.423 17.

5. Johannes - Spital - und Großarm enhaus - Stiftungs-
s o n d s.

Das Erträgnis dieses aus einer größeren Anzahl von Stiftungskapitalien
bestehenden, von der Gemeinde verwalteten Fonds ist zur Gewährung dauernder
Unterstützungen an die von Präsentationsberechtigten vorgeschlagenen bedürf¬
tigen Personen bestimmt. Die Zahl der Stiftungen des Johannes -Spital-
Stiftungsfonds beträgt 312, jene des Großarmenhaus -Stiftungsfonds 29.
Mit Rücksicht auf die Geringfügigkeit der Stiftungsbeträge , welche sich zwischen
8 und 24 17 bewegen, wurden seit dem Jahre 1920 Neuverleihungen nicht mehr
vorgenommen.
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Die Ausgaben des Johannes -Spital -Stistungssonds betrugen 1919/20
90.244 X 87 ll, 1920/21 39.526 X 52 ll, 1921/11 18.393 bl und 1922
172.107 X 57 ll; die Ausgaben aus den Großarmenhaus -Stiftungsfouds
betrugen 1919/20 36.593 X 26 k, 1920/21 17.820 X 11 b, 1921/11 6286 X 95 b
und 1922 92.477 X 65 b.

Das Vermögen des Johannes -Spital -Stiftungssonds betrug am Ende des
Verwaltungsjahres 1919/20 27.718 X 21 Ir bar und 2,008.700 X in Wert¬
papieren, 1920/21 79.500 X 64 b bar und 2,008.700 X in Wertpapieren, 1921/11
102.848 X 22 ll bar und 2,008.700 X in Wertpapieren, 1922 1M.816 X 48 ll
bar und 2,009.600 X in Wertpapieren.

Das Vermögen des Großarmenhaus -Stiftungsfouds betrug am Ende des
Verwaltungsjahres 1919/20 12.092 X 14 ll bar und 821.400 X in Wertpapieren,
1920/21 34.865 X 31 b bar und 821.400 X in Wertpapieren, 1921/11
48.159 X 51 b bar und 821.400 X in Wertpapieren, 1922 67.461 X 88 b
bar und 745.700 X in Wertpapieren.

6. Wiener  L a n d w eh r f o n d s.
Das Erträgnis , welches ursprünglich zur Unterstützung Angehöriger der im

Jahre 1806 errichteten Freibataillone der Wiener Landwehr bestimmt war, wird
auf Grund der Beschlüsse des Gemeinderates vom 11. April 1876 und 6. Sep¬
tember 1878 zur Unterstützung von im Kriege verunglückten, in Wien heimat¬
berechtigten Personen und deren Familien verwendet. Die Ausgaben betrugen
im Verwaltungsjahre 1919/20 49.468 X, 1920/21 66.740 X, 1921/11 54.430 X,
1922 64.602 X. Das Aktivvermögen betrug am Ende des Verwaltungsjahres
1919/20 1,953.750 X 83 ll in Wertpapieren, 1920/21 30.374 X bar und
2,029.063 X 86 ll in Wertpapieren, 1921/11 7778 X bar und 2,083.253 X 86 ll
in Wertpapieren und 1922 11.222 X 50 b bar und 1,912.845 X 86 b in
Wertpapieren.

7. Waisenfonds.
Das Zinsenerträgnis dieses im Jahre 1856 geschaffenen Fonds wurde im

Sinne des Stadtratsbeschlusses vom 28. Jänner 1908 zur Unterstützung von
Waisen und besonders zur Beteilung von Lehrlingen anläßlich ihrer Frei¬
sprechung verwendet. Die Ausgaben betrugen im Verwaltungsjahre 1919/20
5166 X 25 ll, 1920/21 6668 X 60 b, 1921/11 325 X. Im Jahre 1922 wurden
wegen der Geringfügigkeit der zur Verfügung stehenden Beträge keine Unter¬
stützungen gewährt und keine Beteilungen vorgenommen. Das Aktivvermögen
betrug am Ende des Verwaltungsjahres 1919/20 1363 X 29 b bar und
157.982 X 58 ll in Wertpapieren, 1920/21 3772 X 66 ll bar und 169.982 X 68 ll
in Wertpapieren, 1921/11 6731 X 07 ll bar und 159.982 X 68 ll in Wert¬
papieren und 1922 11.117 X 20 ll bar und 144.482 X 58 ll in Wertpapieren.

8. A r m e n st i f t u n g e n.
Auch zahlreiche in Wien bestehende Einzelstiftungen, welche nicht gemein¬

schaftlich bei den von der Gemeinde verwalteten Armenfonds verrechnet, sondern
als selbständige Stiftungen von der Gemeinde, von anderen Behörden oder von
Körperschaften verwaltet werden, dienen der öffentlichen Armenpflege. Die Zahl
der von der Gemeinde verwalteten derartigen Stiftungen betrug am Ende der
Berichtszeit 655 mit einem beweglichen Vermögen von rund 38,900.000 X und
einem Realbesitz im seinerzeitigen Schätzungswerte von rund 2,066.000 X,
ohne die beiden dazu gekommenen Realitäten XV, Pelzgasse5, und XVIII, Herbeck¬
straße 4. Die Ausgaben aus diesen Stiftungen betrugen im Verwaltungsjahre
1919/20 1,059.172X 62 ll, 1920/21 1,092.377 X 25 ll, 1921/11 719.005 X 73 ll
und 1922 51.909.661 X 61 ll.
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9 . V e r INä ch t n i s s e n n d G e s ch e n k e f ü r Z w e cke d c r ö s f e n t l i ch e n
Armenfürsorge.

Die Vermächtnisse und Spenden zur unmittelbaren Verteilung an die Armen
im allgemeinen oder an die Armen bestimmter Bezirke boten der Gemeinde
bedeutende Mittel für die Zwecke der öffentlichen Armensürsorge . Ihre Zahl
ist zu groß , als daß die Namen der Spender der beim Wiener allgemeinen Ver¬
sorgungsfonds summarisch angegebenen Beträge hier ausgewiesen werden
könnten . Es kann daher nur allen Mitbürgern und Gönnern der Stadt Wien,
deren Wohltätigkeitssinn in besonders schwerer Zeit eine wertvolle Hilfe brachte,
insgesamt der beste Dank der Gemeinde ausgesprochen werden.

l 0 . S o n st i g e Zuflüsse für Zwecke der öffentlichen Armen-
s ü r s o r g e.

^ Die noch im Jahre 1914 bedeutenden Reinerträgnisse des Balles der Stadt
Wien und der Bürgerbälle in den Bezirken , die bisher eine Einnahme für die
Zwecke der öffentlichen Armenfürsorge bildeten , entfielen mit Rücksicht auf die
solchen Veranstaltungen ungünstigen Verhältnisse . Auch die wöchentlichen Samm¬
lungen in den Häusern mittels Haussammelbüchsen konnten bei den geänderten
Geldverhältnissen nicht aufrecht erhalten werden und wurden daher im Jahre
1919 eingestellt.

Zufolge des Landesgesetzes vom 29 . August 1901 , L .-G .- u . V .-Bl . Sir . 42.
floß der Gemeinde von dem gemäß ß 1 des Reichsgesetzes vom 3. Juli 1901,
R .-G .-Bl . Nr . 62 . dem Lande Niederösterreich alljährlich überwiesenen Teile
der Gebarungsüberschüsse der gemeinschaftlichen Waisenkassen die Hälfte zu . das
waren uu Jahre 1919 597 .486 X . 1920 438 .841 X . 1921 358 .829 X und
1922 17 .813 X . Diese Beträge waren im Sinne des bezogenen Gesetzes aus¬
schließlich zur Pflege und Erziehung armer nach Wien zuständiger Waisen sowie
verwahrloster oder verlassener Kinder bis zum zurückgelegten 18 . Lebensjahre
zu verwenden , wobei die Waisen nach im Kriege oder sonst in unmittelbarer
Ausübung des Wehrdienstes gestorbenen Militärpersonen vorzugsweise zu
berücksichtigen waren.

Einen weiteren Zufluß für Zwecke der öffentlichen Armenfürsorge bildeten
die Erträgnisse der allgemeinen Sammeltage , und zwar des 1. Sammeltages
am 19 . Dezember 1920 mit 3 .704 .163 X . des 2 . Sammeltages am 18 . Dezember
1921 mit 26,422 .862 X und des 3. Sammeltages am 17. Dezember 1922 mit
770,799 .602 X

Auch die Erträgnisse der Armenlotterie sind den Armen Wiens gewidmet.
Die Armenlotterie besteht seit dem Jahre 1816 ; ihre Treffer sind teils Geld,
teils Effekten . Im Jahre 1919 fand keine Lotterie statt ; die des Jahres 1920
brachte ein Erträgnis von 445 .506 X . die des Jahres 1921 ein solches von
l65 .090 X ; im Jahre 1922 fand ebenfalls eine statt , die allerdings 15,403 .820 X
Erträgnisse (davon 12,425 .875 X für Losverkauf ) brachte ; da diesen jedoch
25 .747 .925 X Lasten (davon 13,882 .168 X für persönliche Bezüge ) gegenüber¬
standen . ergab sich ein Gebarungsabgang von 10 .344 .106 X . Seither fanden
keine Armenlotterien mehr statt.

e) Stiftungen und Fonds.
Diese von der Gemeinde Wien verwalteten und stistungsgemäß zu persol-

vierendeu Zweckvermögen — die Zwecke sind individuell verschieden : Unter¬
richtszwecke . Waisenpflege , Armenpflege (für Armenpflege werden Stiftungen
aber nicht nur von der Gemeinde , sondern auch vou den großen Armenfonds
der Gemeinde verwaltet ) , für Militärinvalide , für Heiratsausstattungen , für
Kriminalsträslinge und sonstige Zwecke — erfuhren in der Berichtszeit mehr¬
fache Vermehrung . Zunächst wurden Stiftungen von der ehemaligen Landes¬
regierung von Niederösterreich übernommen , als durch die Verfassungsänderung
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der Magistrat auch Amt der Landesregierung wurde, und zwar jene, die für
Wien zu persolvieren waren; ferner wurden auf Grund des Trennungsgesetzes
aus der Liquidierungsmafse des ehemaligen gemeinsamen Landes Niederöfter¬
reich die auf Wien Bezug habenden Stiftungen übernommen; endlich wurden
von einzelnen Stiftern mehrere Stiftungen gemacht und in die Verwaltung
der Gemeinde Wien übernommen.

Von der niederösterreichischen Landesregierung wurden folgende, schon vorher
bestandene Stiftungen übernommen:

Name des Stifters oder der
Stillung:

Julius Glück

Alphonse Gindreau

Vichter-Wissend

Zweck:

für verarmte Eisenbahner

für Stipendien

für arme Knaben und
Mädchen

Anna Geitler-Hofeneder für Stipendien
Peter und Therese Rigoni für unheilbare Kranke

Leopold Epstein
Josefine Geißler

Otto Mayer Freiherr
v. Gravenegg

Otto Mayer Freiherr
v. Gravenegg

Hans Jureczek
Gottlieb Klementine
(Georg Demsky)

Kletzinsky
Rudolf und Anna Winkler
Franziska Schmidt
Nikolaus Morosim
Rudolf Randhartinger

Marie Erdl
Dr . Anton Hansgirg

Dr . Karl Heintl

für Asyle
für verschiedenewohl¬

tätige Zwecke

für Volksschullehrer

für Volksschullehrerinnen
für Stipendien
für Kranke

für Stipendien
für Kriegswaisen
für Stipendien
Ferienkolonien
für Unterstützungen von

Hörern der Technik
für Kriegsblinde
für Preise für wissen¬

schaftliche Arbeiten
für Angehörige der

Familie des Stifters

bar

'i2.740

2.814

35.008

7.586

16.007

16.007

74.532

23.705
13.026

305
3.188

3.582
2.710

Vermögen in Kronen:
Wertpapiere und Liegenschaften

Haus , IV, Frankenberg¬
gasse 11

Haus , IV, Schikaneder¬
gasse 12

Haus , I, Tegetthoffstraße 1
Haus , II, Praterstraße 58
Haus , VII, Lerchenfelder¬

straße 7
57.350

30.000

167.404
48.000

12.100

2.511

128.675

Haus , VIll, Buchfeldg. 9

Vom Landt Niederösterreich infolge der Durchführung der Liquidierung durch
die Abrechnungslommission wurden übernommen:

1. Zur Gänze:
Name des Stifters oter der

Siiftung: Zweck:

Ignaz Parhammer für Findlinge
Dr . Johann Karl Seyfferth für Weihnachtsbeteilung
Susanne Schittenlerger für Findlinge
Messenstiftungskapital für Messen
Dr . Josef Gottfried Ritter

v. Riedel und Pfaun für Krankenbetten „Am
Steinhos"

Magnus Schmidt v.
Sönnberg für Angehörige von

Geisteskranken

bar

299
06

1.200

1.420

Vermögen in Kronen:
Wertpapiere und Liegenschaften

255
1.381
3.808
1.508

22.473

14.200
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Name des Stifters oder der
Stiftung: Zweck: Vermögen in Kionen:

bar Wertpapiere und Liegenschaften

Therese Rigoni für entlassene Geisteskranke 9.288 77.40»
Galatti -Franghiadi-

Terzerscher Unter¬
stützungsfonds

Anna de Adda
Leopold-Steiner -Denkmal-

fonds

Albert Herzog

Anton Lederer
Antonie Schindler
Unterstützungsfonds für be¬

dürftige u. kranke Pfleger
und Pflegerinnen der
Wiener Irrenanstalt

Marie Lederer
Antonie Knoll

Anna v. Grimme und
Terzerscher Unter¬
stützungsfonds

Fonds f. notleidende Fami¬
lien von in den Wiener
Irrenanstalten verpfleg¬
ten Kranken

Josef Hegerle
Van der Leyen
Unterstützungsfonds f. aus¬

getretene mittellose Zög¬
linge der n.-ö. Landcs-
Taubstummenanstalt,
Wien XIX

Schreiber-Polanskp
Josef Hegerle
Friedrich Berger
Dr . Friedingerscher

Unterstützungsfonds
Marie Pfeifferer

Kaiser-Franz -Josef-
Stiftung

Marie Pfeifferer

Marie Pfeifferer

für Angehörige von
Geisteskranken 264 2.200

für Geisteskranke 100 1.000

zur Erhaltung d. Leopold-
Steiner -Denkmales in
den Landesanstalten
„Am Steinhof " 111  288

für Kranke im Irren¬
haus 1.709 25.996

für Findlinge 63 1.167
für Geisteskranke 952 14.252

für Unterstützungen 636 7.324
für geheilte Geisteskranke 441 3.500
Reisestipendien zur fach¬

lichen Ausbildung von
Irrenärzten 932 5.291

für entlassene Geistes¬
kranke 457 6.093

für Unterstützungen 294 3.246
für Wöchnerinnen 2.333 80.496
für geheilte Geisteskranke 5.476 16.400

für Unterstützungen 1.987 45.915
für Unterstützungen 176 1.400
für Irre 2.991 100.223
für Geisteskranke 1.041 9.807

für Findlinge 12.093 308.650
zur Unterstützung hilfs¬

bedürft . Familien , deren
Ernährer als Kranke der
n.-ö. Landes -Heil- und
Pflegeanstalt „Am
Steinhof " übergeben
werden mußten 1.074 57.874

für Findlinge 16.194 96.008
für unbemittelte Pfleg¬

linge der n.-ö. Landes-
Heil- und Pflegeanstalt
„Am Steinhof " 5.121 36.237

für das Pflegepersonal
„Am Steinhof ' 1.867 49.722
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2. Zur Hälfte (die andere Halste fiel dem Lande Niederösterreich zu).
Name des Stifters oder der

Stiftung:

Alexander Kapra de
Szuppa

Wenzel Svoboda
Überschwemmungsfonds

Stiftung für Gewerbe¬
treibende u. gewerbliche
Arbeiter

Zweck:

„Haus der Barmherzig¬
keit"

sür Taubstumme
für Unterstützungen an¬

läßlich Hochwasser

für bedürftige u. Gewerbe¬
treibende u. Arbeiter

bar

7.667
96

74.268

69.678

Vermögen in Kronen:
Wertpapiere und Liegenschaften

40.660
2.466

11.666

256.666

Neu gestiftet und von der Gemeinde in die Verwaltung übernommen wurden:
Vermögen in Kronen:

Name des Stifters:

Josef u. Anna Bischof

Anna und Emanuel
v. Fillenbaum

Heinrich und Therese
Wieser

Ludwig Langer
Ing . Edler v. Kuffner und

Adalbert Cerny

Matthias Gallbauer
Fonds

Stadtrat Fratz

Johann Track

Zweck:

sür Arme des XV. Bez.

für Blinde

für Arme des I.
Bezirkes

sür Schulkinder

und IV.

Amar Lico
Karoline Nawratil Edle

v. Kronenschild für
Zustiftung zur Mautner-

Markhofschen Kinder¬
spitalstiftung

Michael Lorenz
und Anna Holzer

für d.Kinderbewahranstalt
in Ottakring

für Bekleidung von
Kindern

für arme Wiener des
VII. Bezirkes

sür arme Schulkinder der
Mädchen-Volksschule
X. Keplerplatz

für Waisen

pchulkinder

Anonyme

Josef und Marie Nickel
Karoline Beer

Gemeinderat Hans
Huschauer

Anton Pöckh
Direktor Karl Eberl
Jeanette Steger
Direktor Johann Langer
Vinzenz und Anna

Handlinger
Marie Tannert

bar
618

56.666

9.966

166

84

für Errichtung und Er¬
haltung einer Heimstätte
für arme schulpflichtige
Kinder

für Hinterbliebene nach
Privat - und Bundes¬
angestellten

für Mädcheuerziehung
für Schulkinder d. Bürger¬

schule Penzing

für Schulkinder des
III. Bezirkes

sür Lungenkranke
sür Schulkinder
für Blinde
für Schulkinder

für ein Krankenhaus
sür eine magenleidende

Weißnäherin

14.765

18.666
77.661

75.698

526

862

121.366

181

Wertpapiere und Liegenschaften
59 599

und Haus , XV. Pelzg. 5

45.666

466.666
15.461

82.966

168.753

8.643

3.676
16.746

666

116.666

266.688

46.568

266.666

26.385
26.666
56.666
14.166

2,981.688

266
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Name des Stifters oder der
Stiftung:

Gottlieb und Augusta
Zeiler

Marie Brosch

Dr . Karl Waginger

Philipp Kohn
Stiftung der Genossen¬

schaft d. Kupferschmiede
August Stieglitz
Otto Müller
Pauline Kietaibl

Anton Dreher
Marie Eckhardt

Karoline Kicndl
Flora Strauß

Zweck: bar
Vermögen in Kronen:

Wertpapiere und Liegenschaften

für arme alte Personen 43 .879
für arme arbeitsunfähige

Frauen in Hietzing 23,612 .496
für das Kinderspital

Bad Hall 5.465
für jüdische Waisen 1,090 .00(1

für Kupferschmiede —
für Kinderheime 1.053
für Stipendien 100 .000
für Frauen und Waisen

in Grinzing 12.000
für Waisen 100 .000
für arme Privat¬

lehrerinnen 34

für Lithographen 16,500 .000
für Blinde 8.750

4.556
38 .580

17.478
und Haus , XVIII,

Herbeckstraße 4

298 .000

Das Stiftungswesen hat durch die Geldentwertung praktisch an Bedeutung
sehr eingebüßt . Die Stiftungskapitalien wurden in der Berichtsperiode zwar
abgesondert verwaltet ; Persolvierungen konnten jedoch wegen der zu geringen
Beträge nicht stattfinden . Die „Millionenspende der Gemeinde Wien für Ge¬
werbetreibende ", ein Fonds , wurde am 25. August 1921 mit dem gesamten
Restbetrag von 25.000 X verteilt.

ci) Offene Armenfürsorge für Personen über 14 Jahre.
1. Einmalige F ü r s o r g e a k t e.

In den Fällen augenblicklicher Notlage wurden Aushilfen in Geld , Kleidern,
Schuhen , Brennstoffen und anderen notwendigen Bedarfsgegenständen gewährt.
Hiezu sind in der Regel die Fürsorgeinstitute der Bezirke berufen . Nur in Aus¬
nahmsfällen wurden Aushilfen durch die Magistratsabteilung 8, durch das Ge-
meinderatsprüsidium (Präsidialbüro ) oder die Bezirksvorstehungen aus den
ihnen hiezu zur Verfügung gestellten Mitteln gewährt . Alle von den vorge¬
nannten Stellen gewährten Aushilfen wurden im Zentralsürsorgekataster der
Magtstratsabteilung 8, die von den Fürsorgeiustituten gewährten außerdem im
Beteiligungskataster des betreffenden Institutes vorgemerkt.

Die fortschreitende Verminderung des Wertes der österreichischen Krone und
die Zunahme der Not bedingten es , daß der Stadtsenat beziehungsweise Ge¬
meinderatsausschuß III das Anweisungsrecht der Fürsorgeinstitute für die
gemäß Z 63 der Vorschriften für die Armenpflege der Gemeinde Wien zu
bewilligenden Geldaushilfen wiederholt erweiterte , und zwar auf 60, 200, 700,
3000 und 15.000 X.

Die zunehmende Verarmung machte es notwendig , die Fürsorgeinstitute mit
dem Beschlüsse des Gemeinderatsausschusses III vom 27. Jänner 1921 zu er¬
mächtigen , auch Wiener Bürgern , deren Gattinnen und Witwen unter denselben
Voraussetzungen wie Nichtbürgern Aushilfen zu gewähren . Diese Aushilfen
wurden abgesondert verrechnet . Ausgezahlt wurden:

aus Vermächtnissen und Geschenken 1919/20 : 757.195 II , 1920/21:
875 .529 X (seither werden diese Aushilfen bei den Depositen verrechnet und nicht
mehr abgesondert ausgewiesen ) ;

L. aus dem Bürgerspitalfouds au arme Bürger 1919/20 : 23.809 X,
1920/21 : 18.941 X , 2. Halbjahr 1921 : 36.874 X, 1922 : ohne Deuerungszu-
schüsse 2,396 .800 X , mit diesen: 38.041 .731 X;
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6. aus den eigenen Geldern der Gemeinde, und zwar durch:
u) Präsidialbüro : 2. Halbjahr 1919: 8500 X ; 1920: 8500 X ; 1921:

l 0.000 X; 1922: 100.000 X;
d) Magistratsabteilung 8 : 136.965 X ; 193.314 X ; 358.209 X ; 12,718.026 X;
e) Fürsorgeinstitute : 824.402 X ; 1,782.813 X ; 3,960.347 X ; 51,869.333 X.
In den Berichtsjahren wurden wie früher zur Winterszeit Kohlen an Arme

verteilt. Jnsolange , als der Kohlenbezug rationiert und rayoniert war, wurden
iiber Verfügung des Magistrates die Kohlenanweisungen aus einen halben
Küchenbrand ausgestellt und durfte aus Grund einer solchen Anweisung nur
jene Kohlenabgabestelle, bei welcher der Besitzer der Anweisung rayoniert war,
die angewiesene Kohlenmenge gegen Abtrennung der betreffenden Kohlenkarten¬
abschnitte abgeben. Es trat daher kein Mehrbezug, sondern nur ein für die
Partei kostenloser Bezug ein.

In jedem Jahre wurden an die Fürsorgeinstitute und an die Wohltätigkeits¬
vereine oder -anstalten Schuhe zur Beteilung abgegeben.

Als einmaliger Fürsorgeakt ist ferner die Ausgabe der Armenbadekarten
anzusehen. Solche Karten wurden für die städtischen Brausebäder in den Be¬
zirken I bis XXI, für die städtischen Wannen- und Dampfbäder XII, Meid-
linger Hauptstraße 6 (Theresienbad), XVII, Jörgerstraße 42/44 (Jörgerbad ),
XXI, Kretzgasse5 und für die Privatbadeanstalten Beatrixbad (III , Linke Bahn¬
gasse9), Esterhazybad (VI, Gumpendorferstraße 59), Georgsbad (IX, Clusius-
gasse 12), Katharinenbad (XVI, Dampsbadgasse 7), Michaelerbad (XVIII,
Michaelerstraße 12/14), und Döblingerbad (XIX, Döblinger Hauptstraße 70)
ausgegeben. Mit Rücksicht auf die wiederholten Preiserhöhungen für die Armen¬
bäder mußten die Armenbadekarten im Jahre 1921 befristet werden. Im letzten
Berichtsjahre wurden durch die Fürsorgeinstitute für Wannenbäder 6151, für
Dampfbäder 1924, für Heißluftbäder 362 und für Brausebäder 22, zusammen
7459 Armenbadekarten ausgegeben.

2. Dauernde Fürsorgeakte.
In Wien heimatberechtigte Personen, die durch Alter, Krankheit, körperliche

oder geistige Gebrechen außerstande sind, für sich und ihre unterhaltsberechtigten
Angehörigen die zur Befriedigung der unbedingt notwendigen Lebensbe¬
dürfnisse erforderlichen Mittel zu erwerben, kein hiezu ausreichendes Einkommen
oder Vermögen besitzen und keine Verwandten haben, die nach dem bürgerlichen
Gesetze für ihren Unterhalt zu sorgen verpflichtet sind, erhalten, wenn sie sich
durch die Zuwendung einer entsprechenden Unterstützung außerhalb einer Wohl¬
fahrtsanstalt sortbringen können, periodische Unterstützungen (Erhaltungsbei¬
träge) aus Gemeindemitteln zuerkannt. Diese Erhaltungsbeiträge wurden
früher über Antrag des zuständigen Armeninstitutes durch den Magistrat ver¬
liehen. Seit der Reform der städtischen Fürsorge erfolgt die Verleihung durch
das zuständige Fürsorgeinstitut gegen nachträgliche Genehmigung durch den
Magistrat (Abteilung 8). Wenn die Bedürftigkeit mutmaßlich eine vorüber¬
gehende ist, erfolgt die Verleihung des Erhaltungsbeitrages auf deren voraus¬
sichtliche Dauer , sonst auf Widerruf.

Auf Grund des Stadtratsbeschlusses vom 7. August 1919 wurden mit
1. September 1919 alle Erhaltungsbeiträge unter 24 X von Amts wegen auf
24 X erhöht und wurde die Höchstgrenze mit 60 X festgesetzt. Die Beteilungs¬
stufen waren von da an je nach dem Grade der Bedürftigkeit 24, 28, 32, 36,
40, 44, 48, 62, 66 und 60 X. Gleichzeitig wurde die zuletzt mit Gemeinderats¬
beschluß vom 22. Februar 1916 genehmigte besondere Systemisierung der
Bürgererhaltungsbeiträge aufgehoben und wurden von da an auch an Bürger
die Erhaltungsbeiträge in allen Sätzen ausschließlich nach dem tatsächlichen
Bedürfe verliehen. Der fortschreitenden Verteuerung der Lebenshaltung Rech¬
nung tragend, setzte der Gemeinderatsausschuß III mit dem Beschlüsse vom
4. November 1921 die Erhaltungsbeiträge bis auf weiteres mit vier Stufen
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zu 30, 40, 50 und 60 L fest und verfügte, daß künftighin nur nach diesen
Stufen Neuverleihungen zu erfolgen haben. Gleichzeitig wurde angeordnet, daß
die Verhältnisse der im Bezüge eines niedrigeren als des höchsten Erhaltungs¬
beitrages stehenden Personen genau überprüft werden, insbesondere auch lnn-
nchtlich der Unterstützungssähigkeitder unterhaltspflichtigen Angehörigen, und
daß nach Maßgabe der Erhebungeil, soweit sie nicht die Einstellung 'des Er¬
haltungsbeitrages zur Folge haben, die Einreihung in die entfallende nächst¬
höhere Stufe einzutreten habe. Für solche Personen, welche auch mit dem
höchsten Bezüge das Auslangen nicht finden konnten, wurde die Gewährung
eines monatlichen Teuerungsznschussesgenehmigt, der nach Maßgabe der fall¬
weise zu beurteilenden Verhältnisse vom Vorstande des Fürsorgeinstitntes über
Vorschlag des Fürsorgerates und mit Zustimmung der Sektion bis aus weiteres
als Aushilfe in der Höhe von 100 bis 700 L , abgestuft nach je 50 Li, zuzuer¬
kennen war. Die Gewährung solcher Aushilfen mußte individuell unter Vorlage
der bezüglichen Erhebungsbogen der Magistratsabteilung 8 bekanntgegeben
werden. Aus Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 21. Juni 1922 wurden
diese Teuerungszuschüsse auf 400 bis 3000 L erhöht und mit der im Sinne
des 8 96 des Verfassungsgesetzes getroffenen Verfügung des geschäftsführenden
Vizebürgermeisters vom 16. August 1922, trat vom 1. August 1922 an eine
neuerliche Erhöhung in den einzelnen Stufen um weitere 150A ein. Vom selben
Zeitpunkte an wurden die Tenerungszuschüssenur mehr in der Höhe von
1000 bis 7500 L mit Zwischenstufen von 500 L verliehen. Dadurch trat an
die Stelle der bisherigen Skala mit 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 und 3000, die neue Skala mit 1000, 1500,
2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, und 7500 L.

Die Zahl der Erhaltungsbeiträge ist von 33.500 (1919) aus 31.600 (1920),
29.960 (1921) und 26.432 (1922) gesunken. Die Auslagen der Gemeinde für
diese Erhaltungsbeiträge betrugen: 9,715.784, 10,658.100, 18.460.960 und
868,261.961 L.

Aus dem Landwehrfouds war wie bisher auch in dem Berichtsjahre ein
Stiftungsplatz mit monatlich 40 L besetzt.

Im Jahre 1888 wurde mit Beschluß des niederösterreichischeu Landtages eine
Jnvalidenunterstützung für Arbeiter und Kleingewerbetreibende ins Leben ge¬
rufen. Mit Landtagsbeschluß vom 7. Jänner 1899 wurde der hiefür aus Landes¬
mitteln alljährlich zu bewilligende Betrag auf 48.000 L erhöht und bestimmt, daß
aus diesem teils an Kleingewerbetreibende, teils au Arbeiter im engeren Sinne des
Wortes, die infolge von Arbeitsunfähigkeit oder wegen vorgerückten Alters sich
in außerordentlicher Notlage befinden und aus öffentlichen Mitteln oder An-
llalteu keine oder eine nicht ausreichende Unterstützung genießen, einmalige oder
dauernde Jnvalidenunterstützungen zu gewähren sind. Unter den Personen, die
solche dauernde Unterstützungen bis zum Höchstbetrage von 60 L vierteljährlich
bezogen hatten , befanden sich im Jahre 1922 ungefähr 100 in Wien wohnhafte
und heimatberechtigtePersonen, für welche nach vollzogener Abtrennung der
Stadt Wien vom Lande Niederösterreich die Wiener Gemeindeverwaltung vor¬
zusorgen gehabt hätte. Nach den durch die Fürsorgeiustitute gepflogenen Er¬
hebungen handelt es sich um Personen, die größtenteils ohnehin schon eine dauernde
Unterstützung aus Wiener Armenmitteln bezogen. Die niederösterreichische
Landesregierung faßte diese Jnvalidenunterstützungen nicht als Stiftung aus,
und erklärte, daß sie nicht die Absicht habe, für die in Niederösterreich wohnhaften
Rentner im Jahre 1922 eine Wiederholung der Verteilung eintreten zu lassen,
da es sich um Beträge handle, welche bei der Geldentwertung völlig unbedeutend
geworden seien. Infolgedessen beschloß der Gemeinderatsausschuß III am 17. Mai
1922, von der weiteren Verteilung der bisherigen Landesinvalidenrenten an
Arbeiter und Kleingewerbetreibende, die in Wien wohnhaft und heimatberechtigt
sind, vom Jahre 1922 an Abstand zu nehmen. Die Fürsorgeinstitute wurden
ersucht, wenn notwendig, den betreffenden Parteien den bisherigen Erhaltungs-
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beitrag beziehungsweisedie hiezu bereits bewilligte Teuerungszulage entspre¬
chend zu erhöhen oder Aushilfen zuzuerkenueu.

3. A r m e n kr a n ken p f l e g e.
na) A r m e n ä r z t l i ches Personale und unentgeltliche ärzt¬

liche Behandlung.
Zur Besorgung des arinenürztlichen Dienstes standen 1919/20 112, 1921

111 und iin Jahre 1922 98 städtische Ärzte für Armenbehandlung und Toten¬
beschau, ferner in jedem der vorgenannten Jahre 2 städtische Augenärzte,
1 städtischer Ohrenarzt und ein städtischer Facharzt für Krüppelsürsorge in Ver¬
wendung.
4>b) Unentgeltliche Beteilnng mit Medikamenten und

therapeutischen Behelfen.
Erkrankte Arme erhielten ohne Rücksicht auf ihre Heimatberechtigungdurch

den Armenarzt ihres Sprengels die unentgeltliche ärztliche Behandlung und
durch den Fürsorgerat oder das Fürsorgeinstitut Anweisungen zum Bezüge der
notwendigen Medikamente und therapeutischen Behelfe. Infolge der fort¬
schreitenden Verminderung des Wertes der österreichischen Krone wurde das
Anweisungsrecht der Fürsorgeinstitute für die gemäß ß 128 der Vorschriften für
die Armenpflege der Gemeinde Wien zu bewilligenden Bandagen, Optikerwaren,
therapeutischen Behelfe und Reparaturen an solchen wiederholt mit Beschlüssen
des Stadtrates beziehungsweiseGemeinderatsausschusses III auf 80.500 und
15.000 X erweitert. Für die armeuärztliche Behandlung fremdzuständiger Per¬
sonen spricht die Gemeinde Wien keinen Kostenersatz von den Heimatsgemeindeu
der Behandelten und den Bezirksarmenrüten an. Die Kosten der an fremd¬
zuständige Österreicher verabfolgten Medikamente und therapeutischen Behelfe
werden, wenn sie für die Person und den Krankheitsfall den Betrag von 6000 X
übersteigen, von der Heimatsgemeinde des Unterstützten wegen Rückersatzes an¬
gefordert. Bei Ausländern findet auf Grund der Eisenacher Konvention vom
11. Juli 1853 ein Rückersatz solcher Auslagen nicht statt. Die Auslagen für
Medikamente und therapeutischeBehelfe für uach Wien zuständige Arme be¬
trugen 1919 bis 1922 1,330.884, 3,486.514, 7,861.471 und 224,678.750 X.

Die durch die Gemeinde zu leistende Entschädigung der Hebammen für den
geburtshilflichen Beistand bei armen Wöchnerinnen wurde mit dem Stadtrats¬
beschluß vom 12. Juni 1920, vom 1. April 1920 an von 60 X auf 120 X erhöht.

oo) Hauskrankenpflege.
Da die Wiener Spitäler zur Unterbringung aller spitalsbedürftigen Per¬

sonen nicht ausreichen, muß die Gemeinde für jene, welche in keinem Kranken¬
hause Aufnahme finden und auch keine geeignete häusliche Pflege haben, durch
Beistellung einer Pflegeperson für HauSkrankeupflege Vorsorgen. Solche Pflege-
Personen werden entweder den: Kreise der Angehörigen oder Hausgenossen des
Kranken entnommen oder, falls dort eine geeignete Person nicht gefunden
werden kann, durch den „Zeutralverein für Hauskrankenpflege" beschafft. Zu
diesem Zwecke erhält dieser Vereii: von der Gemeinde alljährlich eine Geld¬
beihilfe. Im Jahre 1922 betrug diese Beihilfe 448.770 X.

Die Gemeinde Wien sorgt auch für die Unterbringung armer Kranker
in Heilbädern. Im staatlichen Wohltätigkeitshause in Baden bei Wien
kaun° die Gemeinde Wien laut Stiftbriefes dieser Anstalt gegen Leistung
eines verhältnismäßigen Beitrages zu den Koste» der Anstalt jährlich
169 Betten belegen. Die tägliche Verpflegsgebühr betrug im An¬
fänge der Berichtszeit 5 X 50 I: und 7 X 50 b, wurde aber von:
6. April 1920 au auf 17 X 50 ll erhöht und für die Winterkurperiode 1920/21,
das ist für die Zeit vom 1. Oktober 1920 bis 30. April 1921 mit 30 X bestimmt.
Die erste Erhöhung wurde mit Stadtratsbeschluß vom 23. April 1920, die
zweite von: Gemeinderatsausschusse III genehmigt, und zwar letztere mit den:
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Beifügen, daß die Gemeinde Wien in Hinkunft die Hälfte der Verpflegskosten
entrichtet, während die andere Hälfte von den Kranken selbst zu zahlen ist. Für
gänzlich Mittellose übernahm die Gemeinde die Zahlung der vollen Verpflegs¬
kosten. Mit Beschluß vom 14. April 1921 genehmigte der vorgenannte
Gemeinderatsausschuß die neuerliche Erhöhung ab 1. Februar 1921 auf 50 X
pro Kopf und Tag und übernahm während der Sommerkurperiode für unge¬
fähr 300 Mittellose, nach Wien zuständige Kranke die volle Verpflegskosten-
Zahlung. Teilweise zahlungskräftigen Kurbedürftigen wurden Zuschüsse bis zur
Hälfte, beziehungsweise nach Maßgabe ihrer Einkommens- und Vermögensver-
haltmsfe abgestufte Zuschüsse gewährt. Die von der Gemeinde an das staatliche
Wohltatigkeitshaus in Baden bezahlten Verpflegskosten betrugen im Jahre 1919:
332.430 X, 1920: 339.908 X, 1921: 617.283 X und 1922: 17,781.478 X.

Den mittellosen Kurbedürftigen, die von der Gemeinde Wien in das
Hermann -Todesko-Stiftungshaus entsendet wurden, zahlte die Gemeinde einen
nach deren Einkommens- und Vermögensverhältnissen abgestuften Verkösti¬
gungsbeitrag. Diese Beiträge betrugen insgesamt im Jahre 1919: 58.1̂ 0 X,
1920: 42.847 X, 1921: 55.153 X und 1922: 1,582.633 X.

llll) A r m e n kra n kenp sl e g e in H e i l a n st a l t e n.
Arme, kranke Personen, welche die notwendige häusliche Pflege nicht haben,

werden in die öffentlichen Krankenhäuser ausgenommen. Wenn sie im Bezüge
eines Erhaltungsbeitrages der Gemeinde Wien stehen, wird dieser an die Spitals¬
verwaltung zur teilweisen Deckung der Verpflegskosten abgesührt. Die Kosten
der Spitalspflege Armer behandelt ein anderer Abschnitt dieses Berichtes.

so) Beerdigung mittelloser Personen.
Leit Oktober 1917 werden die Kosten der Beerdigung mittelloser Personen

(Freileichen) ausschließlich von der Gemeinde bestritten. Diese Kosten betrugen
in den Verwaltungsjahren 1919/20: 108.085 X, 1920/21: 944.885 X, im zweiten
Halbjahr 1921: 3,153.894 X und im Jahre 1922: 291,862.180 X.

e ) Geschlossene Armenfürsorgc.

1. Allgemeines . Stand , Zuwachs und Abfall an Anstalten.
Aus Grund des Stadtsenatsbeschlusses vom 28. September 1920 wurden alle

Humanitütsanstalten (Waisenhäuser, Kinderpflegeanstalten, Kinderheime, Heil¬
anstalten usw.), die bisher verschiedenen Magistratsabteilungen unterstanden,
vom 1. November 1920 an einer eigenen Magistratsabteilung (9) unterstellt,
der bis dahin nur die Verwaltung der Versorgungshäuser und des Kranken¬
hauses der Stadt Wien oblag. Durch diese für die Organisation des Anstalts¬
wesens besonders wichtige Verfügung wurde es möglich, nach und nach den
Betrieb aller Humanitätsanstalten der Stadt Wien nach einheitlichen Gesichts¬
punkten zu organisieren und die Verwaltung derselben einheitlich zu führen.
Angebahnt und gefördert wurde diese Reform dadurch, daß zufolge Beschlusses
des Gemeinderates vom 28. Mai 1920 Generalstabsarzt Dr . Franz Pick als
Experte mit der Überprüfung der gesamten städtischen Humanitätsanstalten
bestellt und mit der Mitwirkung an ihrer Reorganisation betraut wurde.

Am 1. Jänner 1922 hat die Zahl der der genannten Magistratsabteilung
unterstehenden Anstalten eine bedeutende Vermehrung dadurch erfahren, daß
infolge des Trennungsgeselzes das Land, beziehungsweise die Gemeinde Wien
noch folgende Anstalten von dem ehemaligen Lande Niederösterreich übernahm:
Heil- und Pflegeanstalten „Am Steinhof " und Mbs , „Sanatorium Baum¬
gartnerhohe", Zentralkinderheim mit Kinderheim in Schwadors, Erziehungs¬
anstalt Eggenburg, Taubstummenanstalt im XIX. Bezirk und das Seehospiz
Lussingrande. Die Übernahme der Landesanstalten und ihre Angliederung
an den Betrieb der Gemeinde war mit mancherlei Schwierigkeiten und
mit beträchtlicher Arbeit verbunden, ist jedoch dank der Mitwirkung aller
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258 III. Fürsorgcwesen.

beteiligten Stellen und dank der Einsicht der in Betracht kommenden Ange¬
stellten in verhältnismäßig kurzer Zeit klaglos durchgesührt worden.

Die bedeutende Erweiterung des Wirkungskreises der Magistratsabteilung 9
machte in ihr die Einrichtung eigener Spezialreferate notwendig, und zwar
für Versorgungsanstalten, für Kinderpflegeanstalten, für Heilanstalten, ferner
für Personalangelegenheiten und für die Materialgebarung.

Über die Tätigkeit der zuletzt genannten drei Referate in der abgelaufenen
Berichtszeit fei folgendes in Kürze erwähnt:

2. Personal « ngelegenheiten.
Um einen genauen Überblick über das in den städtischen Humanitätsanstalten

beschäftigte Personal zu gewinnen, mußte sowohl bei den einzelnen Anstalten
als auch in der Magistratsabteilung 9 eine Evidenz über das Anstaltspersonal
eingerichtet werden, welche die Aufgabe hat. alle Neuanstellungen. Entlassungen.
Versetzungen und sonstige Abgänge sowie alle Veränderungen in den Personal¬
standsverhältnissen und Bezügen der Angestellten in Vormerkung zu nehmen.
Über die Aufnahme und Zuweisung des Personales für die städtischen Humani¬
tätsanstalten wurden genaue Vorschriften erlassen. Die Bezüge einzelner Ange¬
stelltenkategorienhaben, abgesehen von den alle städtischen Angestellten betref¬
fenden Gehaltsregulierungen, durch Gruppenumreihungen. durch Regelung der
Überstunden usw. eine Verbesserung erfahren. Der Grundsatz, daß die in den
Anstalten beschäftigten Angestellten alle Naturalbezüge, die sie in der Anstalt
genießen, wie Verköstigung. Quartier , Beleuchtung. Beheizung, Wäschereinigung.
Bäder. Brennmaterialien und dergleichen, der Gemeinde Wien zu den Selbst¬
kosten zu ersetzen haben, wurde restlos durchgeführt.

3. Verköstigung.
Die Verköstigung der Anstaltspfleglinge hat während des Krieges durch

die Zwangsbewirtschaftung aller wichtigen Lebensmittel und infolge Quali¬
tätsminderung eine gewaltige Einbuße erlitten. Die Gemeindeverwaltung
mußte daher mit dem allmählichen Eintreten normaler Verhältnisse in erster
Linie der Verköstigungsfrage ihr besonderes Augenmerk zuwenden und trachten,
die Verköstigung der Anstaltspfleglinge trotz der enorm zunehmenden Teuerung
und der finanziellen Not nach und nach zu verbessern. Das ganze Verköstigungs¬
wesen der Humanitätsanstalten wurde auf eine neue Grundlage gestellt und
hiebei die drei großen Gruppen von Anstalten — Versorgungshäuser. Kinder¬
pflegeanstalten. Heil- und Krankenanstalten — gesondert behandelt. Die Reform
befaßte sich mit der Zubereitung und Zusammensetzung der Kost, dem Ausmaße
der Kostportionen und der Küchenverrechnung. Es wurden besondere Kochvor¬
schriften ausgearbeitet, die eine zweckmäßige Ernährung der Pfleglinge gewähr¬
leisten und doch auch auf das finanzielle Interesse der Gemeinde Rücksicht
nehmen. Im allgemeinen kann gesagt werden, daß die Verköstigung der Anstalts-
Pfleglinge bereits zu Ende des Berichtsjahres sich wieder normalen Verhältnissen
näherte.

Die Frage der Angestelltenverköstigungwurde im Laufe der Berichtszeit
ebenfalls geregelt und hiebei an dem Grundsätze festgehalten, daß jene Bedien¬
steten, die mit der Zubereitung und Ausgabe der Speisen beschäftigt sind, die
Verpflichtung haben, die Speisen gegen Bezahlung zu beziehen, während dem
übrigen Personal nur das Recht zum Speisenbezuge gegen Bezahlung zusteht.
Schließlich sei auch bemerkt, daß der Ausschank geistiger Getränke in sämtlichen
Humanitätsanstalten im Laufe der Berichtszeit eingestellt wurde.

4. Materialgebarung und bauliche Herstellungen.
Die für den Anstaltsbetrieb notwendigen Einrichtungsgegenstände und

Materialien , insbesonders Kleider und Wäsche, wurden ebenfalls während des
Krieges und in der ersten Nachkriegszeit arg in Mitleidenschaft gezogen. Es
mußten daher einerseits die vorhandenen Bestände genau erfaßt und ausgenützt
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und anderseits die notwendigen Ergänzungen und Nachschaffungen, soweit
es die finanzielle Lage der Gemeinde zuließ, vorgenommen werden. Der
Magistrat hat demgemäß Vorschriften über die Jnventarführung in den
Anstalten herausgegeben und ein Zentrallager für die verfügbaren Einrichtnngs-
gegenftände geschaffen. Die Bewilligung eines Kredites von fünf Milliarden
iaußer den normalen Budgetkrediten) im Jahre 1922 ermöglichte eine Auf¬
besserung der Anstaltsbestände.

Jrüher oblag es den Anstaltsverwaltnngen, Materialien und Lebensmittel
iin freien Einkäufe zu besorgen. Die Ausgestaltung des städtischen Wirtschafts¬
amtes ermöglichte es im Jahre 1921, eine zentrale Belieferung der Anstalten
in die Wege zu leiten, was einerseits bedeutende finanzielle Vorteile bot und
anderseits auch die Verwaltungen von einer drückenden Sorge befreite.

Durch die Einrichtung einer städtischen Wäscherei in der Schwenkgasse wurde
es auch möglich, die kleineren Anstaltswäschereienaufzulafsen und die Wäsche¬
reinigung dem erwähnten städtischen Betriebe zu übertragen, wodurch wesentliche
Ersparnisse, sowohl hinsichtlich des Personales als auch des Materialverbrauches,
erzielt wurden. Die gut eingerichteten Wäschereien in den großen Anstalten,
wie im Versorgungsheim Lainz, Heil- und Pflegeanstalten „Am Steinhof " und
in den auswärtigen Anstalten, die einen ökonomischen Betrieb gestatteten,
wurden belassen.

Von baulichen Herstellungen konnten in der Berichtszeit allerdings nur jene
vorgenommen werden, welche zur Erhaltung der bestehenden Anstaltsgebäude
notwendig waren, jedoch gelang es, alle Vernachlässigungen, die von den Kriegs¬
verhältnissen verursacht waren, wieder wettzumachen.

5. V e rs o r g u n g s a n st a l t e n (Armenhäuser ),
na.) Allgemeines.

Die Versorgungsanstalten (Armenhäuser) dienen zur Versorgung armer,
erwerbsunfähiger Personen, die das 14. Lebensjahr überschritten haben und
sich auch mit einer dauernden Unterstützung nicht mehr außerhalb einer Anstalt
sortbringen können.

Zu Beginn der Berichtsperiode standen der Gemeinde für Zwecke der ge¬
schlossenen Armenpflege folgende Anstalten zur Verfügung : das Versorgungs-

. heim Lainz, das Bürgerversorgungshaus , die Versorgnngshäuser in Liesing,
Mauerbach, St . Andrä a. d. Traisen und Mbs a. d. Donau ; das Grundarmen¬
haus II, Im Werd 19, das Laurenz Hießsche Stiftungshaus im III. Bezirk und
die Armenhäuser III , Gestettenaasse, XIII, Stockbanimergasse, XVI. Liebb̂ dt-
gasse, XVIII, Martinstraßê XIX, Sandgasse, XIX, Eisenbahnstraße, XXI,
Jenneweingasse, und XXI, Strebersdorf.

bb) Auflassung des V e r s o r g u n g s h a u s e s St . Andrä a. d.
Traisen , des Versorgungshauses Ybbs a. d. Donau und
d e r A r m e n h ä u s e r XIX , E i s e n b a h n st r a ß e, XIX , S a n d g a s s e,
III , Gestettengasse , XIII , S t o ckh a m m e r g a s s e, XXI , Jenne¬

weingasse.
In der Zeit vom 1. Juli 1919 bis Ende 1922 wurden aufgelassen: das Ver¬

sorgungshaus in St . Andrä a. d. Traisen (Beschluß des Gemeinderatsaus-
schusses III vom 7. Oktober 1920), das aber zufolge Gemeinderatsbeschlusses von:
21. April 1922 mit 15. Juli 1922 wieder Versorgungshauszweckenzugeführt
wurde, und zufolge Gemeinderatsbeschlusscs voin 3. März 1922 das Versorgungs-
Hans in Mbs a. d. Donau . Ersteres wurde vom Oktober 1920 bis Juli 1922
dem städtischen Jugendamte für Zwecke der Jugendfürsorge überlassen, letzteres
der Wiener Landes-Heil- und Pflegeanstalt in Mbs a. d. Donau angegliedert;
weiters wurden zufolge Stadtratsbeschlusses vom 12. September 1919 das
Armenhaus XIX, Eisenbahnstraße, zufolge Beschlusses des Gemeinderats¬
ausschusses III vom 15. Juni 1921 das Armenhaus XIX, Sandgasse, und zufolge
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Beschlusses des Gemeinderatsausschusses III , vom 17 . Mai 1922 die Armenhäuser
III, Gestettengasse, XIII, Stockhammergasse, und XXI, Jenneweingasse. aufgelassen
und der Magistratsabteilung 45 übergeben , welche diese Hänser zur Milderung
der Wohnungsnot an Private vermietete.

eo ) Zuwachs von  A n st a l t e n.

Als Ersatz für die aufgelassenen Versorgungsanstalten (Armenhäuser ) und
zur notwendigen Vermehrung des Belagraumes kamen während der Berichts¬
periode folgende Anstalten hinzu : Zufolge Beschlusses des Gemeinderatsaus¬
schusses III vom 7. Oktober 1920 das bisherige Waisenhaus IX , Galileigasse 8;
am 10 . Oktober 1920 die ehemalige Landwehr -Jnfanteriekaserne XIII , Hüttel-
dorferstraße 188 (siehe Seite 201 ) ; zufolge Beschlusses des Gemeinderates vom
21 . April 1922 das ehemalige Männerheim der Stiftung für Volkswohnungen
(siehe Seite 262 ) .

Bemerkt wird noch, daß wahrend der Berichtsperiode das Grundarmenhaus
„Im Werd " als Versorgungshaus ausgestaltet wurde ( „Versorgungshaus
Leopoldstadt " ) .

ckä) Stand am Ende der Berichtszeit.

Ende 1922 verblieben daher folgende Anstalten : Das Versorgungsheim
in Lainz , das Bürgerversorgungshaus , die Versorgungshäuser Galileigasse.
Baumgarten , Meldemannstraße , Leopoldstadt . Liesing , Mauerbach und
St . Andrä a . d. Traisen ; die Armenhäuser III , Rochusgasse , XVI , Liebhardt¬
gasse, XVIII , Martinstraße , und XXI , Strebersdors.

Diese Anstalten hatten am Ende der Berichtsperiode 9339 Betten Belag¬
raum ; ihr Personalstand betrug 844 Personen . Außerdem werden in der
städtischen Humanitütsanstalten Pfleglinge der Versorgungsanstalten beschäf¬
tigt . welche sich freiwillig zur Dienstleistung melden ; diese erhalten hiefür eine
besondere Entlohnung , welche im Laufe der Berichtsperiode infolge der Geld¬
entwertung mehrfach erhöht wurde und Ende 1922 zufolge Gemeinderats¬
beschlusses vom 20 . Oktober 1922 48 bis 240 X täglich betrug.

Die Verpflegskosten betrugen in den Versorgungsanstalten im Jahre 19l9
360 X täglich ; enthalten ist in diesem Betrage Unterkunft . Verköstigung,
Bekleidung , Beistellung der ärztlichen Hilfe und Medikamente und sonstige
Behelfe . Infolge der Geldentwertung und der hiedurch bedingten Verteuerung
aller Bedürfnisse mußten die Verpflegskosten in kurzen Zeitabschnitten immer
wieder erhöht werden und erreichten Ende Dezember 1922 18 .000 X pro Kopf
und Tag . Diese Verpflegskosten müssen nach Maßgabe der Zahlungsfähigkeit
der Pfleglinge , beziehungsweise ihrer alimentationspflichtigen Verwandten
wenigstens zum Teile ersetzt werden . Die Verpflegskosten für die in den Wiener
Versorgungsanstalten zeitweise untergebrachten , fremdzuständigen Personen
haben m der Regel die Heimatsgemeinden der Gemeinde Wien zu vergüten,
soweit es sich nicht um Ausländer handelt , bei denen nach den Bestimmungen
der Eisenacher Konvention ein Rückersatz gegenseitig ansgeschlossen ist , bezie¬
hungsweise um solche auswärtige Staaten , die ohne Vertrag eine ablehnende
Haltung einnehmen . Die mit der Hereinbringung der Verpflegskosten verbun¬
denen Arbeiten wurden zunächst von der Magistratsabteilung 9 unter Beihilfe
der Verwaltungen besorgt . Durch Beschluß des Stadtsenates vom 18 . Juli 1922
wurde eine eigene Verpflegskostenstelle geschaffen , die der Magistratsabteilung 13
untersteht.

Die Pfleglinge in den größeren Versorgungsanstalten der Gemeinde Wien
erhielten zu Beginn der Berichtsperiode zur Bestreitung kleinerer Auslagen ein
Handgeld von täglich 11 Heller , das bis Ende Dezember 1922 nach und nach
auf 100 Kronen pro Monat erhöht wurde.

Die innere Einrichtung der Versorgungshäuser ist zur Gänze Eigentum d :r
Gemeinde Wien , ebenso die Realitäten der Häuser Baumgarten , Galileigasse
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und Meldemannstraße; die von St . Andrä gehört zum Teile dem Wiener All¬
gemeinen Versorgungsfonds. Lainz und Liesing stehen im gemeinsamen Eigen-
tume der Gemeinde und des Versorgungssonds; die Realität des Versorgungs¬
hauses Mauerbach ist Eigentum des niederösterreichischen Religionsfonds, der
das Benutzungsrecht daran dem Wiener Allgemeinen Versorgungsfonds über¬
lassen hat.
6o) V er s o r g u n g s h e i in in Lain  z, XIII, Versorgungsha  us-

p l a tz.
Das 1904 vollendete Versorgungsheim in Lainz, die größte der Versorgungs¬

anstalten, ist nach und nach aus dem allgemeinen Rahmen der Versorgungs¬
häuser herausgetreten und hat sich zu einer Spezialanstalt entwickelt. Sie ist
vor allem die einzige Aufnahmeanstalt, die mit einer Quarantäne ausgestaltet
ist, in der die neuaufgenommenen Pfleglinge zumindest durch acht Tage beob¬
achtet werden, ob sie nicht irgendwelche Infektionskrankheiten mitgebracht haben.
Nach Absolvierung dieser Quarantäne werden die Pfleglinge nach Maßgabe des
ärztlichen Befundes den einzelnen Pavillons zugeteilt. Ständig haben im Ver¬
sorgungsheime Lainz in der Regel nur jene Pfleglinge zu bleiben, die infolge
ihres dauernden Siechtums einer besonderen Pflege bedürfen. Dadurch hat die
Anstalt den Charakter eines Alterskrankenheimes erhalten. Die Absicht, die
ärztliche Leitung der einzelnen Krankenheime Spezialleuten zu übertragen, war
Ende 1922 noch nicht zur Gänze durchgeführt; doch bestanden bereits Spezial¬
abteilungen für Tuberkulose- und Nervenkranke. Die relativ gesunden Pfleg¬
linge werden von Zeit zu Zeit an die übrigen Versorgungshäuser abgegeben.

Von baulichen Herstellungen ist nur der Zubau zur Küche (Fertigstellung
Anfang 1923) zu erwähnen.

Zu Ende der Berichtszeit betrug der Belagraum 601«; Betten, der Pfleglings¬
stand 5539, der Stand an Betriebspersonal 738.

kk) B ü r g e r v er s o r g u n g s h a u s , IX, W ä h r i n g e r st r a ß e 45.
Das Bürgerversorgungshaus wurde im Jahre 1860 fertiggestellt und dient

zur Unterbringung versorgungsbedürftiger Wiener Bürger . Diese Anstalt besitzt
noch ihre eigenen Krankenabteilungen; hingegen wurde die Anstaltswäscherei
ausgelassen und die Waschleitung der städtischen Dampfwäscherei übertragen.

Der Belagranm betrug Ende 1922 809 Betten, der Pfleglingsstand 691, der
Stand an Verwaltungspersonal 75.

M ) Versorgungshaus Bau ni garten,  XIII , Hütteldorfer-
straße  188.

Im Jahre 1900 begann die Gemeinde Wien aus der ihr gehörigen Realität,
XIII, Hütteldorferstraße 188, den Bau einer Landwehrkaserne, die im
Dezember 1901 dem österreichischen Staate zur Benützung übergeben und
während der letzten Kriegsjahre als Malariaspital benützt wurde. Anfangs
1920 drang die Gemeinde auf die Rückstellung der ihr gehörigen Baulichkeiten;
nach längeren Verhandlungen erklärte das Staatsamt für soziale Verwaltung
(Volksgesundheitsamt) am 23. September 1920, daß es seinen Betrieb am
1. Oktober einstelle. Am 10. Oktober 1920 wurde das Objekt von der Gemeinde
übernommen und für Zwecke der geschlossenen Armenpflege unter dem Namen
„Städtisches Versorgungshaus Baumgarten " in Betrieb gesetzt. Dies wurde vom
GemeinderatsausschußIII in seiner Sitzung vom 16. Dezember 1920 genehmigt.
Die Anstalt wird zur Unterbringung von relativ gesunden und rüstigen Frauen
verwendet und besitzt einen Normalbelagraum von 1108 Betten mit einer
eigenen Krankenabteilung.

Die ehemaligen Lagerräume der Kaserne beziehungsweise des Spitales sind
zur Magazinierung der für die Magistratsabteilung 9 reservierten Einrichtungs¬
gegenstände in Verwendung. Der rechte ebenerdige Hofseitentrakt wurde dem
Wirtschastsamte der Gemeinde Wien (Magistratsabteilung 45) zu Lagerzwecken
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für Lebensmittel überlassen. Im Frühjahre des Jahres 1922 wurde mit der
Herstellung einer Gartenanlage im Hofe des Versorgungshauses begonnen, die
zur Erholung der Pfleglinge während der schönen Jahreszeit dient.

Ende 1922 wurden in der Anstalt 933 Personen verpflegt und 73 Personen
zur Betriebsführung verwendet.

bl>) Versorgungs Haus Meldemann st raße , XX, Meldemann-
straße  25 —27.

Das Versorgungshaus Meldemannstraße, als Männerheim der Kaiser-Franz-
Josef-Jubiläumsstiftung für Volkswohnungen erbaut, wurde im März 1922
von der Gemeinde Wien käuflich erworben und durch Beschluß des Gemeinve-
rates vom 21. April 1922 in ein Versorgungshaus für relativ gesunde männliche
Pfleglinge umgewandelt. Es unterscheidet sich von den übrigen Versorgungs¬
häusern dadurch, daß jeder Pflegling eine eigene Kabine besitzt. (Englisches
Kojensystem.)

Im Versorgungshaus Meldemannstraße ist nur eine Marodenabteilung ein¬
gerichtet, so daß alle schwereren Fälle von Erkrankungen an das Versorgungs¬
heim Lainz zur Behandlung abgegeben werden.

Der Belagraum betrug Ende 1922 600 Betten, der Pfleglingsstand 321, der
Personalstand 22.

n) Das Versorgungshaus Leopold  st ad  t.
Das Versorgungshaus Leopoldstadt, II, Im Werd 19, ehemaliges Grund¬

spital im II. Bezirke, welches im Jahre 1826 von den Bürgern des II. Bezirkes
erbaut und am 6. August 1827 der Gemeinde Leopoldstadt übergeben worden
ist, hatte ursprünglich ein eigenes Stiftungskapital und eine eigene Verwaltung,
die durch ein Kuratorium , bestehend aus dem Bezirksvorsteher, dem Armen¬
institutsvorsteher und dem Pfarrer der Pfarre St . Leopold besorgt wurde.

Zufolge Gemeinderatsbeschlusses vom 3. Dezember 1920 wurde das Grund¬
armenhaus in ein Versorgungshaus umgewandelt; das Stiftungskapital hatte
im Hinblick aus die durch den Krieg geschaffenen außerordentlichenVerhältnisse
seine Bedeutung vollständig verloren; deshalb wurde das Kuratorium aufgelöst
und die Anstalt in die unmittelbare Verwaltung und Erhaltung der Gemeinde
Wien übernommen. Bei der Umwandlung wirkte das bisherige Kuratorium
in dankenswerter Weise mit.

Diese Anstalt hat keine Krankenabteilung. Die dort untergebrachten Armen,
die früher nur eine teilweise Verköstigung erhielten, sind zu Ende der Berichts¬
periode hinsichtlich der Verpflegung den Versorgungsanstalten gleichgestelU
worden.

Das Haus wurde während der Berichtsperiode innen und außen einer
durchgreifenden Renovierung unterzogen. Der Belag war Ende 1922 100 Betten,
wovon 87 belegt waren.

Zur Beaufsichtigung des Hauses ist eine vertragsmäßig bestellte Hausaui-
seherin in Verwendung; sonst ist kein Personal hier beschäftigt.

Irll) Versorgungshaus IX , Galileigasse  8.
Diese Anstalt, ein städtisches Waisenhaus, das bereits während des Krieges

vorübergehend als Versorgungshaus benützt wurde, war bis zum 7. Oktober
1920 als Waisenhaus in Verwendung, wurde aber in dieser Zeit wegen des
Platzmangels in den Versorgungsanstalten wieder als Versorgungshaus einge¬
richtet. Die Betriebsführung der Anstalt und die Verköstigung seiner Pfleg¬
linge wurden der Verwaltung des Bürgerversorgungshauses IX, Währinger-
straße 46, übertragen ; infolgedessen wurden im Versorgungshaus Galileigasse
nur Hausaufsichts- und Pflegepersonen verwendet, und zwar zusammen drei
Personen. Der Belagraum betrug Ende 1922 167 Betten, der Pfleglingsstand
69 Personen.
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Die folgenden drei Anstalten sind sogenannte „Grundarmenhäuser ". Diese
wurden durch Stiftungen der Privatwohltätigkeit ins Leben gerufen und hatten
den Zweck, Armen des Bezirkes (Grundes), die sich aus eigener Kraft nicht mehr
vollständig allein fortbringen konnten, Unterstand zu bieten.

ll) Armenhaus  III , Rochusgasse 8, Laurenz Hießsches
Stiftungshaus.

Dieses Grundarmenhaus wurde vou dem im Jahre 1819 verstorbene!: bür¬
gerlichen Stärkemacher Laurenz Hieß  gestiftet , 1846/47 von Grund auf neu
gebaut und so erweitert, daß darin 73 Personen Unterkunft finden. Infolge
der durch den Krieg hervorgerufenen wirtschaftlichen Verhältnisse ist es not¬
wendig geworden, den Pfleglingen — Frauen — neben der Pfründe auch Ver¬
köstigung und Bekleidung zu gebeu.

Pfleglinge, die dennoch nicht ihr Auslangen finden können, oder infolge
Erkrankung einer besonderen Pflege oder Beaufsichtigungbedürfen, werden in
das Versorgungsheim Lainz übersetzt.

Zur Beaufsichtigung des Hauses ist eine vertragsmäßig bestellte Hausaus¬
seherin in Verwendung. Sonst ist kein Personal beschäftigt.

Der Belagraum betrug Ende 1922 73 Betten, von denen 38 belegt waren.

mm) Armenhaus  XVI , Liebhardtgasse  14.
Dieses Haus bietet insgesamt 90 Armen Unterkunft. Daneben erhalten die

Pfleglinge die Bekleidung und einen Verköstigungsbeitrag, der den jeweiligen
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend erhöht wird. Pfleglinge, die infolge
inres gesundheitlichen Zustandes einer ständigen ärztlichen Hilfe und Beaufsich¬
tigung bedürfen, werden in das Versorgungsheim Lainz übersetzt.

Zur Beaufsichtigung des Hauses ist ein vertragsmäßig bestellter Hausauf¬
seher in Verwendung. Sonst wird kein Personal beschäftigt.

nn) Armenhaus  XVIII , Martinstraße  92.
Die 40 Pfleglinge dieses Hauses erhalten neben der Unterkunft teilweise

Verköstigung.
Pfleglinge, die nicht ihr Auslangen finden oder zufolge ihres Gesundheits-

zustaudes in dem Hause nicht mehr belassen werden können, werden in das
Versorgungsheim Lainz abgegeben.

Zur Beaufsichtigung des Hauses dient eine vertragsmäßig bestellte Haus¬
aufseherin, sonstiges Personal ist nicht vorhanden.

oo) Armenhaus  XXI , Strebersdorf.
Das Armenhaus Strebersdorf ist das Armenhaus der ehemaligen Gemeinde

Strebersdorf . Seit der Einverleibung dieser Gemeinde in das Gemeinde¬
territorium der Stadt Wien dient dieses Armenhaus , wie die bereits früher
beschriebenen Grundarmenhäuser , zur Unterbringung van relativ gesunden
und rüstigen Pfleglingen.

Sie erhalten in der Anstalt Unterkunft, Bekleidung und Verköstigung auf
Rechnung der Gemeinde Wien durch das nahegelegene St .-Josefs -Heim.

Der Pfleglingsstand betrug Ende 1922 8. Personal wird keines beschäftigt.
pp) Versorgungshaus Liesing.

Das Versorgungshaus iu Liesing, ein im Jahre 1877 zu Versorgungshaus¬
zwecken adaptiertes Schloßgebäude, ist die größte außerhalb Wiens gelegene
Versorgungsanstalt zur Unterbringung von relativ gesunden und rüstigen
Pfleglingen (Männer und Frauen ). Es besitzt einen Normalbelagraum von
880 Betten mit einer eigenen Krankenabteilung. Die Anstaltswäscherei wurde
aufgelassen; die Waschleitung wird von der städtischen Dampfwäscherei besorgt.

Ende 1922 wurden in der Anstalt 863 Personen verpflegt; zur Betriebs¬
führung standen 1922 49 Personen in Verwendung.



llll) Das Versorgungshaus Mauerbach.
Das Versorgungshaus in Mauerbach, ein ehemaliges Kloster der Karthäuser,

das zirka 7 Kilometer von der Bahnstation Weidlingau-Hadersdorf entfernt
ist, wurde im Jahre 1842 von der Gemeinde Wien übernommen. Die Anstalt
dient zur Unterbringung von relativ gesunden und rüstigen Pfleglingen
(Männer und Frauen ) ; sie besitzt eine eigene Krankenabteilung und eine eigene
Anstaltsapotheke und hat einen Normalbelagraum von 450 Bettelt.

Während der Berichtsperiode wurde der zum Versorgungshaus Mauerbach
gehörige Anstaltsfriedhof wegen der im Kriege eingetretenen größeren Sterb¬
lichkeit um 390 Quadratmeter vergrößert.

Ellde 1922 wurden in der Anstalt 421 Personen verpflegt; zur Betriebs¬
führung des Haufes standen 30 Personen in Verwendung.

rr) V e r f o r g u n g s h a u s St . Andrä an der Traisen.
Das Versorgungshaus in St . Andrä an der Traisen (Post Herzogenburg,

Niederösterreich), ein ehemaliges Kloster, im Jahre 1842 von der Gemeinde
Wien übernommen, diente bis zum 7. Oktober 1920 zur Unterbringung von
relativ gesunden und rüstigen Pfleglingen (Männer und Frauen ).

Zufolge des Beschlusses des GemeinderatsausschussesIII vom 7. Oktober
1920 wurde das Versorgungshaus in St . Andrä an der Traisen als solches
aufgelassen und dem städtischen Jugendamte für Zwecke der Jugendfürsorge
überlassen. Mit 15. Juli 1922 wurde diese Anstalt zufolge Beschlusses des
Gemeinderates vom 21. April 1922 wieder Versorgungshauszweckenzugeführt
und dient seither als Versorgungshaus für weibliche Pfleglinge.

Die Anstalt besitzt eine eigene Krankenabteilung mit einem vertragsmäßig
bestellten Arzt aus Herzogenburg. Vou baulichen Veränderungen ist die Auf¬
stellung einer Baracke zur Unterbringung der erforderlichen Werkstätten für
das Versorgungshaus zu erwähnen.

Ende 1922 wurden in der Anstalt 221 Personen verpflegt; zur Betriebs¬
führung standen 26 Personen in Verwendung.

ss) Versorguugshaus in Abbs an der Donau.
Das Versorgungshaus in Mbs an der Donau , ein zu Versorgungshaus-

zweckeu adaptiertes Franziskanerkloster, das einen Belagraum von 770 Personen
hatte, wurde zufolge Gemeinderatsbeschlusses vom 3. März 1922 als Versorgungs¬
anstalt ausgelassen und der Landesirrenanstalt in Mbs an der Donau an¬
gegliedert. Die so entstandene Anstalt führt den Titel „Heil- und Pflegeanstalten
des Landes Wien für Geisteskranke und Geistessieche in Mbs ".

Die Pfleglinge der Versorgungsanstalt wurden zum Teil nach St . Andrä
au der Traisen, zum Teil in das Versorgungsheim Lainz, beziehungsweise
Liesing und Mauerbach übersetzt.

6. Die Unterbringung in fremden Anstalten.
Die Gemeinde Wien bringt nötigenfalls Fürsorgebedürftige auch als Pfleg¬

linge in fremden Anstalten auf ihre Kosten unter . So standen 1922 Pfleglinge
unter anderen in folgenden Anstalten in Verpflegung: im Blindenarbeiterheim,
im Maria Przibramschen Blindenmädchenheim, in der Blindenbeschästigungs-
anstalfl VIII, Josefstädterstraße 80, in den niederösterreichischen Landes-Heil-
und Pflegeanstalten Mauer -OHIing und Gugging, den niederösterreichischen
Landessiechenaustaltenund Bezirksarmenhäusern, im israelitischen Altersver¬
sorgungshause und im Hause der Barmherzigkeit zur Pflege schwerkranker
Unheilbarer in Wien XVIII.

7. Asyl - und Werkhaus  X , A r s en a l st r a ß e 9.
Das Asyl- und Werkhaus umfaßt das Obdachlosenasyl und das Werkhaus.

Das Obdachlosenasyl ist eine Armenanstalt der Gemeinde Wien, bestimmt zur
Unterbringung und Beherbergung obdachloser Einzelpersonen beiderlei Ge-
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schlechtes und von Familien ahne Rücksicht aus ihre Zuständigkeit und gewährt
den dartselbst uutergebrachteu Personen durch sieben Nächte Unterkunft, ' Mittel
zur Reinigung , Abendkost und Frühstück . In besonders berücksichtigungs¬
würdigen Fällen können obdachlose Familien auch während des Tages in der
Anstalt verbleiben und daselbst verpflegt werden , so lange , bis sie eine eigene
Wohnung finden , beziehungsweise durch das städtische Wohnungsamt zugewiesen
erhalten . Die Aufnahme erfolgt über eigenes Ansuchen des Obdachlosen , auf
Grund der Überftellung durch die Polizei oder auf Grund der Zuweisung einer
Geineinbebehörde . Der Belagraum betrug Ende 1922 zirka 800 Betten . '

Im städtischen Werkhause erhalten arbeitsfähige Arme , soferne sie die
Zuständigkeit nach Wien nachweifen können , Unterkunft und Verpflegung gegen
Leistung der ihnen Angewiesenen Arbeiten . Die Aufnahme erfolgt über eigenes
Ansuchen , über Weisung des Magistrates oder der Polizei . Die Dauer des Auf¬
enthaltes ist in der Regel auf die Zeit von zwei Monaten beschränkt . Der Aus¬
tritt aus der Anstalt steht jederzeit frei . Die Werkhausarbeiter werden teils mit
Arbeiten für den eigenen Bedarf der Gemeinde Wien , teils mit gewerblichen
Arbeiten aus Rechnung privater Besteller beschäftigt . Das Haus bietet Unter¬
kunft für zirka 400 Arbeiter . Beschäftigt waren Ende 1922 210 Personen ; zur
Betriebsführung standen 40 Angestellte und zwei Arzte , letztere in : Nebenberufe,
in Verwendung . Die Zahl der Verpflegstage im Werkhause betrug in den Jahren
1919 bis 1922 : 58 .894 , 69 .041 , 63 .622 und 67 .943 ; die Frequenztage des Aspl-
hanses beliefen sich in der gleichen Zeit auf 65 .969 , 96 .563 , 112 .670 und 159 .587.

k) Offene Armenkinderfürsorge.

^ Die Armenkinderfürsorge ist eine verschiedene , je nachdem , ob das Kind die
Fürsorge seiner eigenen Familie nur teilweise entbehrt , weil die unterhalts¬
pflichtigen Angehörigen den zu seiner Erhaltung und Erziehung unbedingt not¬
wendigen Aufwand nur zum Teile bestreiten können , oder ob es diese Fürsorge
gänzlich entbehren muh , weil für seine Erhaltung und Erziehung aus irgend¬
welchen Gründen Angehörige überhaupt nicht in Betracht kommen . Im ersten
Falle hat die öffentliche Armenfürsorge nur insoweit einzugreifen , als sie durch
die Gewährung eines Pflegebeitrages die von den Angehörigen aufgewendeten
Mittel auf das notwendige Maß ergänzt . Im zweiten Falle muß die Gemeinde
das Kind in ihre vollständige Obsorge übernehmen , indem sie entweder dessen
Unterbringung bei einer fremden Privatpflegepartei veranlaßt und dieser den
für das Kind zu machenden Aufwand durch Bezahlung eines Pflegegeldes ersetzt,
oder das Kind der Anstaltspflege zuführt.

1. Gewährung eines Pflegebeitrages.

Pflcgebeiträge für Kinder bei unterhaltspflichtigen Angehörigen werden auf
Grund der Erhebungen der Fürsorgeräte zuerkannt . Ihre Höhe richtet sich nach
den festgestellten Einkommens - und Vermögensverhältnissen der Angehörigen.
Der Höchftbeitrag war zu Beginn der Berichtszeit monatlich 40 X , in rücksichts¬
würdigen Fällen , insbesonders für Säuglinge 60 X . Diese Höchstgrenzen mußten
infvlge der zunehmenden Verteuerung aller Lebensmittel und Bedarfsartikel
wiederholt neu bestimmt werden und waren am Ende der Berichtszeit je nach
dem Alter der Kinder mit 30 .000 , 50 .000 und 70 .000 X festgesetzt.

Die Zahl der mit Pflegebeitrügen beteilten Kinder betrug im Jahre 1919:
11.900 mit einem Kostenaufwands von 1,550 .684 X ; 1920 : 10 .200 mit einem
Kostenaufwands von 1,724 .224 X ; 1921 : 9.236 mit einem Kostenaufwands von
2,436 .088 X ; 1922 : 6 .430 mit einem Kostenaufwande von 248,200 .000 X.

2 . Unterbringung bei fremden  P f l e g e p a r t e i e n.

Gänzlich verwaiste oder verlassene Kinder , ferner solche, die von ihren Ange-
börigen auch im Falle der Zuwendung eines Pflegebeitrages nicht erhalten werden
können (bei Unterstandslosigkeit , Spitalspflege , Inhaftnahme , Erwerbsunfähig-



26 » III . Fürsorgewesen.

keit, zu geringem Verdienste usiv.), und Kinder, die den Unterhaltspflichtigen
aus gesetzlichen Gründen abgenommen werden müssen, werden, falls nicht die
Anstaltspflege eintritt , privaten Pflegeparteien zur Erhaltung und Erziehung
übergeben. Als Pflegeparteien werden nur jene Familien bestellt, bei welchen
nach den gepflogenen Erhebungen eine gute Pflege und Erziehung der Kinder
zu erwarten ist und die bereit sind, sich den jeweiligen Anordnungen des
Magistrates hinsichtlich der Betreuung des Pflegekindes zu fügen.

Die Pflegeparteien erhalten für die ihnen zugewiesenen Kinder ein Pflege¬
geld, dessen Höchstgrenze zu Beginn der Berichtszeit mit 40 U monatlich und für
Säuglinge mit 60 L bestimmt war. Auch die Pflegegelder mußten in der Be¬
richtszeit wiederholt eine entsprechende Erhöhung erfahren. Die ununter¬
brochene Preissteigerung führte dazu, daß einerseits sich keine Parteien zue
Übernahme von Säuglingen und Kleinkindern meldeten, wodurch ein Anwachsen
des Belages der in Betracht kommenden Anstalten hervorgerufen wurde, ander¬
seits Pflegeparteien die Kinder zurückstellten. Zur Beseitigung dieser beiden Er¬
scheinungen wurde mit der vom Gemeinderate am 18. Februar 1021 nachträg¬
lich genehmigten Verfügung des Bürgermeisters vom 11. August 1020 der
Magistrat ermächtigt, im Falle der Notwendigkeit die Pslegegelder für die
Kinder im Säuglingsalter und für Kleinkinder sowie in besonders berücksichti¬
gungswürdigen Fällen bis 240 L für auswärtige Parteien und 300 L für
Wiener Parteien zu bemessen. Am Ende der Berichtszeit betrugen die Höchst¬
grenzen je nach dem Alter der Kinder 80.000, 120.000 und 150.000 L.

Außer dem Pflegegelde hatten die bei privaten Pflegeparteien unterge-
brachteu Kinder Anspruch auf unentgeltliche ärztliche Behandlung, Beistellung
von Medikamenten, Nahrungszusätzen und Bandagen und erhielten über Am
tuchen der Pflegeeltern Naturalbekleidung oder einen entsprechenden Kleidungs-
beitrag.

Die Kinder werden wie bisher zum Teile in Wien, zum Teile auf dem
Lande untergebracht. Die Zahl der bei den Pflegeparteien uutergebrachten
Kinder betrug in, Jahre 1019 5200, 1020 6346, 1021 5470 und 1922 5620
Kinder. An Pflegegeldern wurden bezahlt im Jahre 1919 2,099.260 X,
1020 5,308.675 < 1021 18,002.407 L und 1022 843,105.393 Li.

Z) Anstaltspflege armer Kinder.
1. Städtische Kinderübernahmsstelle.

Die städtische Kinderübernahmsstelle dient einerseits als Zentralaufuahms-
srelle für alle der Armenfürsorge der Gemeinde zugeführten Kinder, andererseits
als Abgabestelle und hat alle mit der Evideuthaltung, Unterbringung und
Außerstandbringung magistratischer Pflegekinder verbundenen Amtsgeschäfte
Zu führen und die Beteilung der Kinder mit Kleidern vorzunehmen.

Die Zuführung an die Kinderübernahmsstelle erfolgt bei den in Wien
heimatberechtigten Kindern durch die Fürsorgeinftitute , bei den fremdzuständigen
Kindern durch die Bezirkspolizeikommissariate. Eine Ausnahme hievon
bilden die Überstellungen der Kinder aus den drei Gebärkliniken. Die Über¬
stellung dieser Kinder geschieht erst seit dem 1. Mai 1922, dem Tage der Über¬
nahme des Landeszentralkinderheimes, das früher die Kinder selbständig aus¬
genommen hat, durch die Gemeinde Wien und ist bloß rechnungsmäßig, da von
der Kinderübernahmsstelle bereits vor der Entlassung der Kinder aus der
Gebärklinik über die zu treffende Verfügung entschieden wird und die Kinder
nicht wie alle anderen überstellten Kinder die Kinderübernahmsstelle behufs
Vornahme der Körperreinigung und Kleiderdesinfektion sowie Ergänzung der
Bekleidung zu passieren haben. Sie werden nach aktenmäßiger Durchführung
der Überftellung ohne Rücksichtnahme auf ihre Heimatberechtigung durch die
Klinikfürsorgerinnen des städtischen Jugendamtes direkt dem Zentralkinder¬
heim übergeben.
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Die in der Kinderübernahmsstelle abgegebenen Kinder werden nach Reini¬
gung und Desinfektion tagsüber gesammelt und in den Abendstunden in die
städtischen Kinderheime Grinzing oder Tivoli überführt . In den Fällen , in
welchen die Überführung in das Kinderheim durch Angehörige des Kindes be¬
sorgt werden kann , wird das Kind mit einem Aufnahmsscheine direkt in die
betreffende Anstalt gewiesen.

In den Kinderheimen werden die Kinder fallweise einer 21tägigen Quaran¬
täne unterzogen und sodann bei entsprechendem Gutachten der Heimleitung , des
Arztes und Lehrers in Privatanstaltspflege , Spezialpflege , Privatpflege bei

übergehen, üi Unöelracht Ergebnisses üer geflogenen
Erhebungen den Angehörigen rücküberstellt . Fremdzuständige Kinder werden
nach Möglichkeit in Wien oder dessen nächster Umgebung untergebracht , um sie
im pralle der Heimholung schnell erreichen zu können . Die aus zeitlich begrenzten
Ursachen (zum Beispiel Erkrankung der Eltern ) nur vorübergehend übernom¬
menen Kinder werden besonders evident geführt und nach Fristablaus den
Eltern wieder zurückgegeben.

infolge der durch die Nachweheu des Krieges verursachten vermehrten
Kinderüberstellungen , deren Hauptanlaß Arbeits - und Wohnungslosigkeit der
Eltern ist , .wurde mit den Kinderanstalten nicht immer das Auslangen ge¬
sunden und mußte daher bei sremdzuständigen Kindern , wenn tunlich , sofort
mit der Heimbeförderung in die Heimatsgemeinde vorgegangen werden.

wilich die im Mai 1922 erfolgte Übernahme des niederösterreichischen
Landeszentralkinderheimes durch die Gemeinde Wien und die damit verbundene
Auslassung ihrer Funktion als Findelanstalt fiel eine große Anzahl von
.Kindern , die in den früheren Kronländern heimatberechtigt waren , der Wiener
t'Irmenkinderfürsorge zu . Diese Kinder mußten wegen des gerade damals au,
stärksten fühlbaren Platzmangels nach Möglichkeit außer Stand gebracht werden.
Dies gelang durch die direkte Fühlungnahme mit den zuständigen Behörden,
insbesonders mit den Gesandtschaften der in Betracht kommenden Nachfolge¬
staaten . wrotzdem hatte die Kinderübernahmsstclle noch immer mit den größten
Schwierigkeiten zu kämpfen , um eine Übersüllung der Kinderheime hintanzu¬
halten , da infolge der schwierigen Wirtschaftslage der Bevölkerung die Anmel¬
dung von Pflegeparteicn eine äußerst geringe war , so daß fast ausnahmslos
mit den Anstalten das Auslangen gefunden werden mußte . Diese Schwierigkeit
erhöhte sich noch dadurch , daß eine größere Anzahl magistratischer Pflegekinder
aus den Nachfolgestaaten abgezogen werden mußte , weil die Gemeinde die aus
dem valutarischen Mißverhältnisse erwachsene starke Belastung nicht ertragen
konnte . Der Mangel an Privatpflegeparteien und der Vollbelag aller Anstalten
verlangten eine weitestgehende Eindämmung der Überstellungen an die Kinder¬
übernahmsstelle ; es mußten daher den Eltern , deren Kinder nicht übernommen
werden konnten , bis zur Bewilligung eines Pflegebeitrages nach Maßgabe der
vorhandenen Mittel fortlaufende Geldunterstützungen gegeben werden.

Der Kinderübernahmsstelle wurden überstellt im Jahre 1919 : 2677 Knaben,
1828 Mädchen , zusammen 4505 Kinder ; 1920 : 2676 Knaben , 1761 Mädchen'
zusammen 4426 Kinder ; 1921 : 2102 .Knaben , 1424 Mädchen , zusammen
4o26 Kinder ; 1922 : 3877 Knaben , 3049 Mädchen , zusammen 6926 Kinder . Die
Ursachen dieser Überstellungen waren vor allem Mittellosigkeit , Erkrankung oder
Erwerbsunfähigkeit , unbekannter Aufenthalt und Ableben der Eltern oder
eines Elternteiles , dann in bedeutend geringerer Anzahl ünterstandslosigkeit,
Verhaftung oder Arbeitsscheu der Eltern oder eines Elternteiles , Mißhandlung
durch die Eltern , Kindesweglegung , Normalfindlinge , Entweichung aus der
Lehre , ünheilbarkeit eines Leidens , Verirrung , Notwendigkeit der Reinigung
und neuer Bekleidung.
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2. K i n d c r p f l e g e a n st a l t e n.
aw) Allgemeines.

Bis zum Jahre 1919 waren die städtischen Kinderpflegeanstalten nach gering
an Zahl, nach dem alten System unvollkommen eingerichtet und für das infolge
des Krieges zunehmende Kinderelend längst nicht mehr ausreichend; außerdem
waren die Anstalten verschiedenen Magistratsabteilungen unterstellt und daher
nach verschiedenen Grundsätzen geleitet, was ihre rationelle Bewirtschaftung
sowie eine einheitliche und zielbewußte Wahrung der Interessen der Kinder sehr
erschwert hat. Zur vorübergehenden Unterbringung von Kindern bestand nur
die Kinderpflegeanstalt der Stadt Wien, V, Siebenbrunneugasse 78, mit einem
Belagraum für 300 Kinder, deren möglichst rasche Auflassung wegen der
schweren baulichen Mängel und der räumlichen Unzulänglichkeit (es war bis
zu 900 Kindern Überbelag) dringend geboten schien. Zur Entlastung dieser
Kinderpflegeanstalt wurde im Jahre 1918 die städtische Kinderherbergc Jedlesee
im Jedleseer Barackenspital als Zweigstelle mit einem Belagraum für 180 Kinder
in Betrieb gesetzt. Mit Beschluß des Stadtrates vom 30. Dezember 1919 wurden
auch die städtischen Kraukenbaracken XII, Wienerbergstraße und Eibesbrunuer-
gasse als Zweigstelle verwendet. Zur dauernden Unterbringung voll- oder halb-
verwaister Kinder hatte die Gemeinde Wien die bereits bestehenden, acht städti¬
schen Waisenhäuser zur Verfügung. Alle die genannten Anstalten unterstanden
der jetzigen Magistratsabteilung 8. Zur Unterbringung kranker Kinder bestan¬
den die dem städtischen Jugendamte unterstehenden Kinderheilanstalten der
Stadt Wien in Bad Hall, Sulzbach-Jschl und San Pelagio. welch letztere
während des Krieges zwar der Gemeinde Wien unversehrt erhalten, aber van
ihr nicht in Betrieb genommen werden konnte.

Im Sommer 1919 wurde die Kinderpflegeanstalt durch die Eröffnung der
als städtisches Kindererholuugsheim in den Baracken des aufgelassenen Kriegs-
spitales Grinzing in Betrieb gesetzten städtischen Kinderherberge Grinzing mit
einem Belagraum für rund 300 Kinder entlastet. Zu gleicher Zeit erössuete das
städtische Jugendamt in einer Baracke des Äriegsspitales Grinzing ein Kinder¬
heim für Schützlinge des Jugendamtes als Durchzugsheini. Für diese Art des
Betriebes zeigten sich die Baracken mit der leichten Isolier - und Gruppen¬
bildungsmöglichkeit, der natürlichen Abgrenzung durch dazwischenliegende freie
Flächen sehr geeignet, und der Gesundheitszustand der Kinder wurde unter der
in der früheren Kinderpflegeanstalt so mangelnden Einwirkung von Licht, Luit
und Sonne ein äußerst befriedigender.

Im Frühjahr 1920 war es endlich möglich, durch Eröffnung der städtischen
Kinderherberge Untermeidling, ebenfalls in städtischen Baracken, mit einem
Belagraum für 300 Kinder, die Kinderpflegeanstalt in der Siebenbruunengasse
aufzulassen und diese Herberge nunmehr als eine Aufnahme- und Observauz-
station für die der Gemeinde Wien aus dem Titel der Armenpflege über¬
stellten Kinder in Verwendung zu nehmen. Nur die Säuglingsstation der alten
Kinderpflegeanstalt mußte mangels einer anderen Unterbringungsmöglichkeit,
allerdings mit einem bedeutend verringerten Belag und unter sanitär einwaud-
fvüen Verhältnissen, bis zur Übernahme des niederösterreichischen Landeszeutral-
kinderheimes durch die Stadt Wien am 1. Jänner 1922 notgedrungen bestehen
bleiben.

Die mit den städtischen Kinderherbergen gemachten Erfahrungen haben er¬
geben, daß ihr Betrieb in Baracken zwar hohe Kosten, inshesonders
Beheizuugskostenverursacht und im Winter manche Gebrechen mit sich bringt,
daß sich aber das Pavillonsystem mit den dadurch gegebenen Isolier - und
Beobachtungsmöglichkeiten so ausgezeichnet bewährt hat, daß keinerlei nam¬
hafte Jnfektionsfälle vorgekommen sind, die vielleicht gar eine vorübergehende
Schließung der Anstalt erfordert hätten, sondern daß zeitweise vorgekommene
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Jnfektionsfälle ganz vereinzelt geblieben sind, zu einer Zeit, da ganze Schul¬
klassen in Wien wegen ansteckender Krankheiten gesperrt waren.

Im Herbst 1920 wurde durch die Unterstellung aller städtischen Humanitäts¬
anstalten unter die Magistratsabteilung 9 auch die Vereinigung sämtlicher
städtischer.Kinderanstalten in der Magistratsabteilung 9 und ihre Zusammen¬
fassung in einem eigenen Referate durchgeführt, mit der Aufgabe, die Leitung der
städtischen Kinderanstalten zum Wähle der Kinder zu vereinheitlichen und die
Anstalten den modernen Bedürfnissen der Jugendfürsorge entsprechend auszu¬
gestalten und zu führen. Ausgenommen blieben davon nur die Kinderheil¬
anstalten in Bad Hall, Sulzbach-Jschl und San -Pelagio, die dem Referate für die
Heilanstalten zugewiesen wurden. Seither wurde den Kinderanstalten in der Er¬
kenntnis, daß in der Jugend die Zukunft des Staates liege und daß die körper¬
liche Entwicklung und die Pflege der geistigen Anlagen der Kinder die Grund¬
lage für die Gestaltung der gesamten sozialen Verhältnisse bildet, besondere Auf¬
merksamkeit zugewendet, um das durch den Krieg und seine Nachwirkungenins
Ungemessene gestiegene Kinderelend möglichst zu lindern und die städtische
Kinderanstaltspflege in neue moderne Bahnen zu lenken. Vor allem wurde der
Grundsatz ausgestellt, daß die Anstaltspslege nur subsidiär einzutreten habe, wenn
die Familienpflege ausgeschlossen erscheint. Sodann wurden in den städtischen
Kinderherbergen Einrichtungen getroffen, um die Kinder gesundheitlich und
psychisch zu beobachten, ein klares Bild über ihr Wesen zu erlangen und sie erst
dann abzugeben, aber dann gleich in die richtige Hand (Privatpslege, Anstalts¬
pflege, Spezialanstalt und dergleichen) gelangen zu lassen. Während früher dre
Kinder mangels einer Beobachtung ihrer Fehler und Bedürfnisse vielfach
herumgeschoben und falsch zugewiesen wurden, ist nun durch die vor ihrer Abgabe
in die Kinderherbergen durchgesührte Beobachtung, an welcher der Anstalts¬
leiter, die Heimmutter, das Pflegepersonal, der Arzt und der Schullehrer Mit¬
wirken, die denkbar größte Gewähr für eine richtige Beurteilung jedes Kindes
geboten. Der Grundsatz, daß die Anstaltspflege nur für anstaltsbedürftige
Kinder in Betracht kommt, hatte die weitere Folge, daß sich allmählich das Be¬
dürfnis nach Spezialanstalten zeigte, als welche man die städtischen Waisen¬
häuser einzurichten begann.

Wenn die städtischen Kinderpflegeanstalten ihrer Aufgabe als Durchzugs-
Heime respektive Erziehungsheime entsprechen sollten, dann bedurfte es auch
eines hiesür besonders qualifizierten Pflege- und Erziehungspersonales, das
im Laufe der Berichtsperiode allmählich an die Stelle des bisherigen nicht voll
qualifizierten Personales getreten ist. In den städtischen Kinderherbergen wurde
für die Pflege und Erziehung der Kinder je nach den Altersklassen mit der Ein¬
stellung qualifizierter Pflegerinnen, Kindergärtnerinnen , für das Lehramt
vorgebildeter Erzieher und Erzieherinnen begonnen, desgleichen in den städtischen
Waisenhäusern, im Erziehungsheime Döbling und in der Erziehungsanstalt
Eggenburg neben dem verringerten Aufseherpersonal ein qualifiziertes Er-
zieherpersonal in Dienst gestellt, dem außer der Pflege und Beschäftigung der
Kinder auch der Nachhilfeunterricht und die Sorge für einen ordentlichen Schul¬
fortgang sowie der Unterricht in der Musik und in nützlichen Fertigkeiten ob¬
liegt.

Als wichtige organisatorischeNeuerung in allen Kinderanstalten ist ferner
die Einführung von hauptberuflich bestellten Heimmüttern zu erwähnen, welche
in Verfolg des Grundsatzes, daß die Anstaltspslege möglichst wie eine Familie
beschaffen sein soll, um die mangelnde Familie nach Möglichkeit ersetzen zu
können, in den Anstalten die Funktion der Mutter , insbesonders die Sorge für
die Kinder, die einheitliche Leitung des Pflegewesens und die Aufsicht über
Küche und Wäschegebarung zu übernehmen haben.

In den als Durchzugsstation besonders heiklen Betrieben der städtischen
Kinderherbergen wurden an Stelle der bisher nebenberuflich bestellten Ärzte
Anstaltsärzte im Hauptberufe angestellt.
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Dem Grundsätze, die Eltern möglichst zum Unterhalte der Kinder heranzu¬
ziehen, wird -dadurch Rechnung getragen, daß die Angehörigen der Kinder
periodisch perlustriert und nach Möglichkeit zur wenigstens teilweisen Beitrags¬
leistung herangezogen werden.

Anhang zu na).
Überlassung entbehrlicher Anstaltsgebäude an private

Organisationen (Bellevue , Jedlesee , Neulengbach ).
Zur Förderung der privaten Anstaltsfürsorgetätigkeit, insbesonders um die

Eröffnung von Anstalten für gewisse Fürsorgezwecke zu ermöglichen, die nur
für einen kleinen Kreis von Fürsorgebedürftigen bestimmt sind und sich daher
nicht als öffentliche Fürsorgeanstalten eignen, hat der Magistrat entbehrliche
Anstaltsgebäude privaten Aktionen zur Verfügung gestellt. So hat beispiels¬
weise die Gemeinde Wien das Schloß Bellevue im August 1921 dem Herrn
Ludwig Wittgenstein zur Führung eines Pflegeheimes für knochentuberkulwe
Wiener Kinder zur Verfügung gestellt. In ähnlicher Weise hat die Gemeinde
Wien das entbehrlich gewordene Barackenlager Jedlesee einer englischen Aktion
zur Führung eines Kinderheimes für sürsorgebedürftige Kinder überlassen.
Ebenso wurde das zufolge Beschlusses des Gemeinderates vom 2. Mai 1918 auf
12 Jahre von der Liechtensteinschen Forst- und Güterverwaltung gepachtete
Schloß in Neulengbach durch Gemeinderatsbeschlüssevom 30. Juni und
32. Oktober 1920 und Beschluß des GemeinderatsausschussesIII bis Ende der
Betriebssaison 1922 dem niederländischen Hilfskomitee für die Wiener Kinder
überlassen.

Was die einzelnen Kategorien der Kinderanstalten anbelangt, so wäre
folgendes zu sagen:

bb) Anstalten zur vorübergehenden Unterbringung von
Kindern.

«) Das Zentralkinderheim der Stadt Wien.
Am 1. Jänner 1922 ging das niederösterreichische Landeszentralkinderheim

mit einer Filiale , dem Landeskinderheime in Schwadorf, aus Grund des Tren¬
nungsgesetzes in das Eigentum der Gemeinde Wien über. Mit der Überstellung
der Säuglinge von der Siebenbrunnengasse in das Zentralkinderheim ist der
letzte Rest der alten Kinderpflegeanstalt verschwunden. Im niederösterreichischen
Landeszentralkinderheime, das in den Jahren 1908 bis 1910 erbaut wurde
und aus acht Gebäuden, darunter vier zweistöckigen Belagspavillons inmitten
einer Gartenanlage besteht, war Platz für 280 Ammen und stillende Mütter
und für 410 Kinder. Aus Mitteln des niederösterreichischen Findelhausfonds
errichtet, sollte es dem Schutze bedürftiger Kinder dienen, welche der elterlichen
Fürsorge dauernd oder vorübergehend entbehrten. Zu diesem Behufs sollten be¬
dürftige Kinder inner- oder außerhalb der Anstalt, vorzugsweise auf dem Lande,
verpflegt und dabei die Beziehungen zwischen Mutter und Kind möglichst auf¬
rechterhalten werden. Zum Verbände der Anstalt gehörten sonach auch eine
große Anzahl von Außenpfleglingen. Das Zentralkinderheim hatte für die Er¬
ziehung zu sorgen, die Rechte der Kinder zu wahren und ihre Unterhalts¬
ansprüche geltend zu machen. Endlich hatte die Anstalt bedürftige Mütter und
Pflegeeltern unehelicher Säuglinge ärztlich und in Beziehung auf den Rechts¬
schutz zu beraten. Die Anstalt hatte sonach vier Aufgaben. In erster Linie diente
sie als öffentliche Findelanstalt für uneheliche Kinder, welche daselbst vollständig
erzogen wurden und bis zur Erreichung des Normalalters verblieben
(sogenannte Heimkinder). In zweiter Linie ist das Zentralkinderheim dazu be¬
stimmt, als Kinderasyl bei Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Armen¬
pflege mitzuwirken (sogenannte Asylkinder), war also insoweit Entbindungs¬
anstalt, die Anstalt hatte ferner eine Zahlabteilung, und diente endlich noch als
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Beratungsstelle für Mütter und Pflegeelteru sowie zur Aiuuieuvermittlung.
Leit der Übernahme der Anstalt durch die Gemeinde Wien wurde sie einer
Reform insbesonders in der Art unterzogen, daß die Aufnahme in ihr nur
mehr nach armenrechtlichenbeziehungsweise fürsorgerischen Grundsätzen statt¬
findet, und daß die Anstalt nur inehr zur vorübergehendenUnterbringung von
Säuglingen bis zum vollendeten 1. Lebensjahre und deren Müttern dient. Die
Funktion der Anstalt als Findelanstalt wurde durch Beschluß des Stadtsenates
vom 21. Mürz 1022, ab 1. Mai 1922 aufgehoben.

Durch Schaffung zweier neuer Beobachtungsabteilungen wurde der Belag-
raum auf 764 Kinder erhöht. Im übrigen steht die Anstalt wie bisher im
ständigen Kontakt mit den Universitätsgebärkliniken und insbesonders mit der
städtischen KindcrübernahmSstelle, welche die Kinderznweisung vornimmt . Die
Anstalt ist im modernen Pavillonstil eingerichtet.

Das L a n d es ki n d e r h e i m in Schwadors.
Für luetische oder von luetischen Eltern stammende Kinder (bis zum 14. Le¬

bensjahre) besteht das Landeskinderheim in Schwadorf, das als Filiale des
Zentralkinderheimes von diesem überwacht wird.

Der Personalstand des Zentralkinderheimes, der am 1. Juli 1919 214 Per¬
sonen zahlte, wurde bis Ende Dezember 1922 infolge des Wegfalles der Außen-
pslege auf 192 reduziert. Die Verpflegskostcn im Zentralkinderheim und in
Schwadorf wurden allmählich von 2000 X aus 21.000 X monatlich erhöht.

7) Die städtischen K i n d e r h e r b e r g e n Augarten , Unter¬
meidling beziehungsweise Tivoli , Grinzing und

I e d l e s e e.
Als DnrchzugSheim für die Kinder des Jugendamtes wurde durch Gemeinde¬

ratsbeschluß vom 9. Juli 1919 die Kinderherberge im Augartenpalais geschaffen,
die ab August 1919 geführt wurde; sie ist seither in der Kinderherberge Unter-
meidling aufgegangen.

Diese wurde durch Beschluß des Stadtrates vom 30. Dezember 1919 ge¬
schaffen. Die Gemeinde Wien hatte in der Kriegszeit im XII. Bezirke, Eibes-
brunnergasse-Wienerbergstraße, ein Barackenspital errichtet. Mit Abbau der
Kriegsfolgen war dieses Barackenspital für den Krankenbelag entbehrlich ge¬
worden, während die Übersüllung der Kinderpslegeanstalt ihre Erweiterung
durch andere Anstalten nötig machte. So wurde durch den erwähnten Beschluß
nach Rückübernahme der Baracken vom Franz -Josef-Spital mit 31. Dezem¬
ber 1919 als Ausnahms- und Beobachtungsstation für Kinder (mit Ausnahme
von Säuglingen ) und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahre die städtische
Kinderherberge in Untermeidling (XII, Eibesbrunnergasse) mit einem Belag-
raum für 300 Kinder geschaffen. IM 1. Dezember 1922 konnte zufolge Be¬
schlusses des Gemeinderates vom 17. November 1922 der Betrieb dieser Kinder¬
herberge in die Vom„Ulm Xmcnn-n» (Tm vnwsmmt Homo kor Vionnns Olnläron"
und von Professor Pirquet der Gemeinde Wien unentgeltlich eigentümlich über¬
lassenen Baracken „Am Tivoli" (XII, Hohenbergstraße) verlegt und die Anstalt
unter der Patronanz dieses Komitees als städtische Kinderherberge „An,
wwoli" zu einem Musterbetriebe ausgestaltet werden. Infolge der Ausgestal¬
tung dieser Anstalt und des gegenüber der früheren Kinderherberge Untermeid¬
ling um 60 Betten größeren Belagraumes (für 350 Kinder) mußte der Per¬
sonalstand bis Ende 1922 von 60 auf 78 Personen erhöht werden.

In deî Baracken des ehemaligen Kriegsspitales Grinzing war durch Be¬
schluß des Stadtrates vom 8. Mai 1919 ein Kindcrerholnngsheim gegründet und
im August 1919 eröffnet worden; ebendort wurde durch Gemeinderatsbeschluß
vom 3. Oktober 1919 ein Durchzugsheim des Jugendamtes eröffnet. Das letz¬
tere gehörte zum Bezirksjugendamte Innere Stadt , das erstere unterstand der
Magistratsabteilung für Wohlfahrtspflege. Beide Anstalten wurden durch die
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Neuverteilung der Amtskompeteuzeu der Abteilung 9 zugewteseu und hiedurcki
in einen Anstaltsbetrieb zusammengelegt und seither einheitlich als städtische
Kinderherberge Grinzing verwaltet. Sie hat einen Belagraum für 400 Kinder
und gilt als zweite Durchzugs- und Beobachtungsstation im Anschlüsse an die
Kinderherberge „Am Tivoli" für solche Kinder, welche einer besonderen Er-
uährungsfürsorge oder Pflege, beziehungsweise einer längeren Beobachtung be¬
dürfen. Die Realität ist Eigentum der Sachdemobilisieruug und wurde der
Gemeinde leihweise und unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die frühere Jugend¬
amtsbaracke ist infolge ihrer Unterteilungen für die Pflege von Kleinkindern
besonders geeignet und wird daher als Aufnah.ns- und Beobachtungsstatiou
für Kleinkinder verwendet, für welche die Kinderherberge „Am Tivoli" noch nicht
eingerichtet ist. Der Personalstand beträgt 70 Angestellte. Die Verpflegs-
kosten für beide Kinderherbergen wurden allmählich von 560 U auf 16.600 X
monatlich erhöht.

Wenn auch die beiden Kinderherbergen nur zur vorübergehenden Unter¬
bringung von Kindern bestimmt sind, so bleiben diese doch mangels einer an¬
deren Abgabemöglichkeit vielfach einige Monate hindurch in der Anstalt. Die
Kinder dürfen nun in dieser Zeit nicht ohne Schulunterricht bleiben. Dem Schul¬
besuche an einer städtischen Volksschule, so wie er früher üblich war, stellen sich
aber mannigfache Hindernisse entgegen. Die Kinder konnten erst nach dem Ab¬
laufe der 21tägigen Observanz in die Schule geschickt werden; der Eintritt auch
nur eines Falles einer Infektionskrankheit zwang zur Einstellung des Schul¬
besuches aller Kinder. Es wurde in vielen Fällen der Schulrückstand daher
größer und da die Kinder meistens nur kürzere Zeit in die öffentliche Schule
in der Nähe der Anstalt gingen, die öffentlichen Schulen sich auf fluktuierendes
Schülermaterial nicht einstellen konnten, wurde günstigenfalls eine Vergröße¬
rung des Schulrückstandes verhindert, keineswegs aber eine Behebung des
Schulrückstaudes ermöglicht. Es ist daher klar, daß ein organisierter häuslicher
Unterricht, der die Kinder gleich beim Eintritt in die Anstalt erfaßt, imstande
ist, hier mehr zu leisten, was die Erfahrung gezeigt hat. Ein solcher Unterricht
wurde zuerst provisorisch, dann durch Beschluß des Stadtrates vom 9. April 1920
endgültig in der Kinderherberge Grinzing eingeführt. Von den Kindern des
Heimes erhielten durchschnittlich häuslichen Unterricht im Jahre 1919 127,
1920 140, 1921 159, 1922 197. Der Besuch dieser „Heimschule", die aber nicht
den Charakter einer klassenweise gegliederten Schule, sondern eines gruppenweise
erteilten häuslichen Unterrichtes hat, schwankte an den einzelnen Tagen von
80 bis 230 Kindern.

Die städtische Kinderherberge Jedlesee, die durch Entschließung des Bürger¬
meisters vom 20. April 1918 zur Entlastung der Kinderpflegeanstalt in der
Siebenbrunnengasse als deren Zweigstelle geschaffen und im Mai 1918 in Be¬
trieb gesetzt wurde und im Eigentums der Gemeinde steht, diente zur Unter¬
bringung von 180 Kindern und hatte einen Personalstand von 34 Personen.
Diese Anstalt konnte zufolge Beschlusses des GemeinderatsausschussesIII vom
6. Juli 1921 mit Ende Juni 1921 aufgehoben und ihre Räume von nun an
privaten Wohltätigkeitsaktionen überlassen werden.

oo) Anstalten zur dauernden Unterbringung und Er¬
ziehung von Kindern.

2 ) Die sieben städtischen Waisenhäuser.

In den städtischen Waisenhäusern erhalten nach Wien zuständige, doppelt oder
einseitig verwaiste arme Kinder im schulpflichtigen Alter bis zum vollstreckten
14. Lebensjahre Unterkunft, Verpflegung, Kleidung, Erziehung und Unterricht.
Die Zöglinge der Waisenhäuser besuchen die öffentlichen Schulen. Es bestehen seit
früher die Waisenhäuser:
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1. XIX, Hohe Warte 5, für 50 Mädchen mit 8 Angestellten. (Bis Ende des
Berichtsjahres geistliche Schwestern.)

2. V, Gassergasse 19, für 180 Knaben mit 24 Angestellten. 50 Plätze sind seit
Februar 1922 als Bettnässerstation für bettnässende Knaben unter besonderer
ärztlicher Behandlung und Einhaltung besonderer Pflege- und Verköstigungs¬
maßnahmen bestimmt.

3. IX, Galileigasse8, für 100 Knaben init 13 Angestellten. Das Haus war
durch Beschluß des GemeinderatsausschussesIII vom 7. Oktober 1920 bis zum
Ende der Berichtsperiode als Versorgungshaus für Frauen in Verwendung.

4. XIX, Hohe Warte 3, für 220 Knaben mit 24 Angestellten.
5. Das Waisenhaus in Klosterneuburg für 110, insbesonders erholungs¬

bedürftige Mädchen, in welchem im Februar 1922 eine Bettnässerstation für 30
bettnässende Mädchen errichtet wurde, mit 20 Angestellten. Dem Waisenhaus
angegliedert ist eiire dreiklassige mit dein Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Volks¬
schule für 8 Schuljahre.

6. VIII, Josefstädterstraße 95/97, für 200 Kinder (Knaben und Mädchen)
mit insgesamt 24 Angestellten. Seit 1. Jänner 1922 wird die Anstalt nur mehr
mit Knaben belegt.

7. XIl, Vierthalergasse 15,für 50 Mädchen mit 7 Angestellten. (Bis Ende des
Berichtsjahres geistliche Schwestern.)

Die Verpflegskosten für die Waisenhäuser wurden allmählich von 380 X auf
10.500 X monatlich erhöht.

An dem Waisenhause in Klosterneuburg, das dem Wiener allgemeinen Ver¬
sorgungsfonds gehört, und an der der Gisela - Armen- und Waisenhaus-
Stiftung der ehemaligen Gemeinde Unter-Meidling gehörigen Realität , XII,
Vierthalergasse 15, ist die Gemeinde Wien Miteigentümerin, bezüglich der übrigen
Waisenhäuser Alleineigentümerin. Die Anstaltswäschereien für die oben von
1 bis 4 und 6 bis 7 genannten Waisenhäuser sowie die für das unten ange¬
führte Erziehungsheim im XIX. Bezirk wurden aufgelassen; die Waschleistung
wird von der städtischen Dampfwäscherei besorgt.

^) Erziehungsheim für Kinder des Mittelstandes,  XIX,
Hartäcker st raße  26.

Diese im Jahre 1918 vom Verein „Kinderfreunde" in das Gemeindeeigen-
lum übernommene Anstalt dient wie ein Waisenhaus als Erziehungsheim für
56 der Obsorge des städtischen Jugendamtes anvertraute Knaben und Mädchen.
Der Personalstand betrug am Ende der Berichtsperiode 10 Angestellte. Die Ver-
pflegskosten sind allmählich von 660 X auf 16.500 X monatlich gestiegen.

3. Unterbringung von Kindern in n i cht st ä d t i s che n
Anstalte  n.

Für die Überstellung der fürsorgebedürftigen Kinder an das niederöster¬
reichische Landes-Zentralkinderheim und deren Aufenthalt in dieser Anstalt
galten bis zur Übernahme der Anstalt durch die Gemeinde Wien die bisherigen
Vorschriften. Seit der am 1. Mai 1922 stattgefundenen Übernahme werden
alle Kinder der städtischen Kinderübernahmsstelle überstellt. Die näheren
Ausführungen hierüber siehe bei „Städtische Kinderübernahmsstelle".

Die täglichen Verpflegskostenwaren in der Zeit, da das Zentralkinderheim
noch eine Landesanstalt war, folgende:

Vom 1. Jänner 1919 an für Kinder im ersten Lebensjahre 2 X 30 b, im
zweiten Lebensjahre 1 X 80 b, vom dritten Lebensjahre an 1 X 25 b, vom
1. Oktober 1919 an 3 X 30 Ii, 2 X 50 b und 2 X, vom 1. Jänner 1921 an
25 X, 22 X und 20 X, vom 1. Juni 1921 an ohne Unterscheidung nach dem
Alter für die Pflege in der Anstalt 115 X, für Außenpflege 23 X (auch für jene
Kinder gültig, die nach erreichtem Normalalter auf Rechnung der niederöster-

18Verwaltimgsbericht der Stadt Wien.
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reichischen Arnienbehörden in der verlängerten Obsorge des Zentralkinder-
heimes bleiben).

Wie in den früheren Jahren war auch in der Berichtszeit eine große Anzahl
von fürsorgebedürftigen Kindern in Privatanstalten in Wien und auswärts
untergebracht. Entweder gab der Magistrat selbst die Kinder an solche Anstalten
gegen Entrichtung des üblichen Pflegegeldes ab, oder er bewilligte über Ansuchen
der Anstaltsleitungen nach Feststellung der Bedürftigkeit einen Pslegebeitrag
für Kinder, die direkt in die Anstalten ausgenommen worden waren.

Im Spital für skrofulöse Kinder in Baden sind zufolge des Übereinkommens
vom 27. Mai 1884 für die Gemeinde Wien 12 Plätze reserviert, die während der
Kurzeit mehrmals besetzt wurden. Im Verwaltungsjahre 1919/20 wurden
48 Kinder gegen eine tägliche Verpflegsgebühr von 16 X, 1920/21 85 Kinder,
Verpflegsgebühr 20 X, 1921/11 9 Kinder, Verpflegsgebühr 40 X auf Rechnung
der Gemeinde Wien dort verpflegt, wodurch Gesamtkosten von 13.823 X
beziehungsweise 31.345 X und 19.770 X ausliefcn. Im Jahre 1922 wurde für
kein Kind in diesem Spitale eine Verpflegsgebühr entrichtet.

k) RechtShilfcstclle der Gemeinde Wien für Bedürftige.
1. Organisatorisches.

an) Wirtschaftliches Hilfsbüro der Gemeinde Wien für
Privatan gelegen heit en der Einberufenen.

Die Rechtshilfestelle der Gemeinde Wien für Bedürftige knüpft in ihrer Zwecke
bestimmung und organischen Einrichtung an das vormalige Wirtschaftliche
Hilfsbüro der Gemeinde Wien für Privatangelegenheiten der Einberufenen an,
auf das ihr Entstehen zurückzuführen ist. Das Hilfsbüro als selbständige Fort¬
bildung der III . Sektion der zu Beginn des Krieges im August 1914 van der Re¬
gierung eingesetzten Kommission für soziale Fürsorge erwachsen, war von dein
damaligen Bürgermeister von Wien, Dr . Richard Weiskirchner,  unter
tätiger Mitwirkung des nunmehrigen Bundespräsidenten Dr . Michael
H a i n i s ch, des Rechtsanwaltes Dr . Friedrich Frey  und des General¬
sekretärs der vorerwähnten Stiftung , Hofrat Dr . Rudolf Maresch,  der die
Diensträume unentgeltlich zur Verfügung stellte, dank der opferwilligen Be¬
teiligung einer Anzahl erfahrener praktischer Juristen geschaffen worden, um
oen schwerbedrängten Einberufenen und ihren Familien in wirtschaftlichen und
Rechtsangelegenheitenberatend und helfend beizuftehen. Das Hilfsbüro, dessen
Einrichtung und Betriebsmethode jener einer großen Anwaltskanzlei nachge¬
bildet war, entfaltete in der ganzen schweren Kriegszeit eine ausgedehnte, mit
den Einberufungen Schritt haltende Tätigkeit. Sw war vornehmlich gerichtet auf
Erhaltung der Wohnung, Schutz gegen Kündigung und Delogierung mit Hilfe
der von der Gemeinde gewährten Mietzinsbeihilfen, Vertretung der Ansprüche
auf Unterhaltsbeitrag , umfaßte aber außerdem die Beratung und Vertretung
der einer solchen Beratung Bedürftigen in den verschiedenartigstenPrivat¬
angelegenheiten. Die Zahl der im Hilfsbüro während der Zeit seines Bestandes
(23. August 1914 bis 31. Dezember 1918) behandelten Geschäftsfülle hat
240.566 erreicht. Die Tätigkeit dieser Hilfsstelle wurde allgemein gewürdigt.
Warme Anerkennung fand insbesondere die Tätigkeit des Hilfsbüros auf dem
Gebiete des Wohnungswesens, der es gelang, Massenkündigungen und
Delogierungen, die in bedrohlicher Nähe waren, zu verhindern, in die Wohnungs¬
verhältnisse Stabilität zu bringen und damit vielleicht katastrophale Ereignisse
zu verhüten. Mit dem Aufhören des Krieges und seiner unmittelbaren Folgen
konnte das Hilfsbüro seine Tätigkeit einllellen und hielt am 7. Februar 1919
seine Schlußsitzung ab.
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bll) R e cht s h i I f e st e l l e d e r G e m e i n d e W i e n für Bedürftige.
Der allgemeine Wunsch nach Erhaltung der einen Funktion des Hilfsbüros,

nämlich der unentgeltlichen Rechtshilfe für Bedürftige in Form einer den
Friedensverhältnissen angepaßten Institution , fand seine Erfüllung in der durch
Beschluß des Gemeinderates vom 27. Februar 1919 geschaffenen Rechtshilfestelle,
die als Zweig der städtischen Fürsorge geschaffen wurde. Sie konstituierte sich
am 5. März 1919. Sie umfaßt im Rahmen der allgemeinen Aufgabe, Bedürf¬
tigen in allen Rechtssachen beizustehen, für die allgemeine Verbreitung der
Rechtskenntnis zu wirken, wie auch Gutachten und Vorschläge auf dem Gebiete
der Rechtspflege und Gesetzgebung zu erstatten, insbesonderea) die unentgeltliche
Auskunftserteilung über Rechtsfragen aller Art ; b) die Übernahme der unent¬
geltlichen Verfassung von Eingaben und der unentgeltlichen Vertretung der
Hilfsbedürftigen bei den Gerichten und Behörden, insoweit nicht durch das
Gesetz für die Armenvertretung vorgesorgt ist; e) die Vorsorge zum Zwecke der
Aufklärung der Bevölkerung über aktuelle Rechtsfragen.

Die Rechtshilfestelle besteht nach ihrer satzungsgemäßen Organisation aus
einer Anzahl von freiwillig in unbesoldetem Ehrenamte als Referenten wir¬
kenden rechtskundigen Mitgliedern (Richter, Professoren, Rechtsanwälte). Die
Mitglieder werden zum Teil vom Bürgermeister der Stadt Wien berufen, zum
Teil von der niederösterreichischen Rechtsanwaltskammer delegiert. Sie wählen
aus ihrer Mitte den Obmann sowie dessen Stellvertreter . Mitglied der Rechts¬
hilfestelle ist auch der Vorstand der Magistratsabteilung , der die Angelegen¬
heiten der Hilfsstelle zugewiesen sind, als administrativer Referent. Die erforder¬
lichen Kanzleikräfte, Diensträume und Verbrauchsmaterialien werden dem In¬
stitut von der Gemeinde beigestellt, der die eingehenden Prozeßkostenersätze
zufließen.

Bis zum Frühjahr 1923 hatte die Rechtshilfestelle ihren Sitz im Stiftungs¬
hause, IX, Peregringasse 2, wo statt den vordem vom Wirtschaftlichen Hilfsbüro
der Gemeinde Wien für Privatangelegenheiten der Einberufenen benützten
Räumlichkeiten nach Hessen Auflösung im Frühjahr 1919 der Rechtshilfestelle
andere passende Diensträume von der Stiftungsverwaltung in fortgesetzter Be¬
tätigung dankenswerten Entgegenkommens überlassen worSen waren.

Die erste Zusammensetzung der Rechtshilfestelle erfolgte durch die für
sechs Jahre ergangene Berufung jener Referenten des Wirtschaftlichen Hilfsbüros
der Gemeinde Wien, welche ihre Tätigkeit freiwillig der Rechtshilfestelle zur
Verfügung stellten, und der von der niederösterreichischen Advokatenkammer ent¬
sendeten Mitglieder. Die administrative Leitung wurde der Magistrats¬
abteilung XI o und nach deren vom Bürgermeister am 31. Jänner 1920 erfolgten
Auflassung, der Magistratsabteilung I übertragen. Anläßlich der Neueinteilung
des Magistrates durch die Entschließung des Bürgermeisters vom 31. Mai 1920
ging sie in die Zuständigkeit der Magistratsabteilung 8 über.

Der Dienst ist in Gemäßheit der von der konstituierendenVersammlung be¬
schlossenen und vom Stadtrate am 13. März 1919 zur Kenntnis genommenen
Geschäftsordnung dahin geregelt, daß an bestimmten Wochentagen, deren Zahl
je nach der erfahrungsgemäßen Frequenz mit der Jahreszeit wechselt, die späteren
Nachmittags- und anschließenden Abendstunden der Entgegennahme der Anliegen
oorsprechender hilfsbedürftiger Parteien und ihrer Rechtsberatung, die alltäg¬
lichen Vormittagsstunden der Ausarbeitung und Ausfertigung der erforderlichen
Schriftstücke sowie der Besorgung der sich ergebenden Vertretungshandlungen
zu dienen haben. Mindestens einmal im Monate stattfindende Vollver¬
sammlungei: des Gremiums geben den Mitgliedern Gelegenheit, sich über den
Fortgang der Geschäfte zu unterrichten, prinzipielle Fragen gemeinsam zu erör¬
tern und dienftförderliche Anregungen vorzubringen. Über die Geschäftsgebarung
wird seit Anbeginn eine genaue Statistik geführt, die es ermöglicht, die Parteien¬
frequenz sowie Sie Zabl und Art der behandelten Geschäftsfälle nebst bemerkens-

18*
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werten Vorkommnissen und Wahrnehmungen in den über jedes Halbjahr er¬
statteten Tätigkeitsberichten zur Kenntnis des Bürgermeisters und der zustän¬
digen Bundesministerien für Justiz und Soziale Verwaltung zu bringen.

2. Tätigkeit,
an ) Rechtshilfe.

In der Berichtszeit vom 5. März 191 !» bis 31 . Dezember 1922 hatte die
Rechtshilfestelle einen jährlichen Parteienverkehr von 4466 , 4317 , 3808 , 340t,
zusammen 16 .052 Personen ; die Anzahl der in diesen Jahren behandelten , von
den Parteien mündlich oder schriftlich anhängig gemachten Geschäftssälle war
jahrweise 3428 , 3065 , 2701 , 2860 , zusammen 12 .054 , jene der schriftlichen Ein¬
läufe überhaupt 736 , 921 , 724 , 546 , zusammen 2926 . Auf die Entwicklung
haben die Notstandsverhältnisse der ersten Übergangsjahre sichtlich hemmend ein¬
gewirkt . Mit ihrer allmählich beginnenden Milderung in den folgenden Jahren
setzt eine mäßige Frequenzzunahme ein.

Beachtenswert ist das zahlenmäßige Anteilsverhältnis , in dem die ver¬
schiedenen Rechtsgebiete in der Gesamtheit der zur Behandlung gelangten
Geschäftsfälle vertreten sind . Dieses Verhältnis gewährt einen gewissen Einblick
in die jeweiligen , vom Stande der Gesetzgebung beeinflußten , wirtschaftlicheil
Verhältnisse und der psychischen Folgewirkungen . Während am Beginne des
Jahrfünfts , an die Praxis des Hilssbüros anschließend , im ganzen Jahre 1919
das Bestandrecht mit 1047 Fällen an erster Stelle stand und damals die von
der Hilfsstelle erhobenen Einwendungen gegen ungerechtfertigte Wohnunas-
kündigung mit 192 Fällen einen ansehnlichen Teil der betätigten Hilfsfürsorge
bildeten , haben die Einwendungen sich im Zusammenhänge mit den späteren
Regelungen des Mietrechtes fortschreitend vermindert und ist auch im übrigen
der zahlenmäßige Anteil der Bestandrechtsfälle stetig znrückgegangen . Er bleibt
in den letzten Jahren ( 1920 372 , 1921 335 , 1922 605 ) ständig hinter dem des
Familienrechtes zurück , der infolge der zahlreichen Ehescheidungen nunmehr
seit 1920 die höchste Zahl der behandelten Fälle ( 1920 701 ^ 1921 726 , 1922 816)
aufweist . Zeitweilig hat auch das Dienstrecht ( 1920 385 Fälle ) den Vorsprung
vor dem Bestandrecht gewonnen . Eine Zunahme weist die Zahl der Erbrechtsfälle
(1919 129 , 1921 188 ) sowie vorübergehend die der Strafsachen ( 1919 190,
1920 200 ) auf.

dd) Herausgabe von Merkblättern.
In Wahrnehmung der ihr satzungsmäßig vorgezeichneten Aufgabe , für die Ver¬

breitung der Rechtskenntnis in weiteren Volkskreisen zu wirken , hat die Rechts-
hilsestelle sich die Herausgabe von Merkblättern angelegen sein lassen , in denen
die wichtigeren Neuregelungen aktueller Rechtsgebiete in prägnanter , gemein¬
verständlicher Form zusammengestellt sind . Solche Merkbläter hatten zum Ge¬
genstände : 1. Die Beschränkung des Kündigungsrechtes gegenüber Angestellten
(Verordnung des Staatsamtes für Justiz vom 27 . März 1919 , St .-G .-Bl.
Nr . 197 ) ; 2 . die Fristen für die Kündigung von Hausbesorgern (Vollzugsan¬
weisung vom 18. Dezember 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 588 ) ; 3 . die Rechtsverhältnisse
der Hausgehilfen (Gesetz vom 26 . Februar 1920 und Vollzugsanweisung vem
23 . März 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 101 und 144 ) ; 4 . die Rechte und Pflichten der
Hausbesorger (Landesgesetz vom 19 . Mai 1921 , L .-G .-Bl . Nr . 78 , Verord¬
nungen vom 19 . August 1921 , L .-G .-Bl . Nr . 79 und 80 ) .

Die Merkblätter fanden in den Kreisen der Interessenten Anklang und Vor
breitung , so daß von dem Merkblatt 3 bald eine zweite Auflage veranstaltet
werden mußte . Das anläßlich der neuen Hausbesorgerverordnung druckfertig
vorbereitete Merkblatt 4 konnte infolge der Entscheidung des Verfassungs¬
gerichtshofes vom 14 . März 1922 , mit der die Verfassungswidrigkeit der Hans-
besorgerordnung ausgesprochen wurde , nicht herausgegeben werden . Wegen
Beschaffung eines gleichartigen Behelfs , betreffend die neueste bundesgesetzliche
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Regelung der Rechtsverhältnisse der Handlungsgehilfen und diesen gleich¬
gestellten Angestellten (Bundesgesetz vom 11. Mai 1921 . B .-G .-Bl . Nr . 292)
wurde mit dein Gremium der hiesigen Kaufmannschaft das Einvernehmen
dahin getroffen , das; diese Vorsorge voll der genannten Körperschaft über¬
nommen wurde.

ee) Volkstümliche Vorträge.
Unter den zur Verbreitung der Rechtskenntnis in weiteren Volkskreisen

dienlichen Maßnahmen ist auch die Veranstaltung volkstümlicher Vorträge in
den Satzungeil der Rechtshilfestelle angeführt . Hiesür wurde ein eigener Aus¬
schuß eingesetzt und die Vorbereitung eines Programmes solcher Vorträge in
Angriff genommen . Die Ungunst der Zeitumstände hat der Verwirklichung
dieser Bestrebungen bisher unübersteigliche Hindernisse entgegenstellt.

clä) Sammlung von Entscheidungen.

Der Sammlung und Evidenzhaltung prinzipiell wichtiger , den Berufskreis
der Rechtshilfestelle betreffender obergerichtlicher Entscheidungen , so insbesondere
jener der Berufungsgerichte , wurde seitens der Stellenleitung stetig das Augen¬
merk zugewendet , von den Präsidien des hiesigen Landes - und Handelsgerichtes
die Mitteilung solcher Entscheidungen erwirkt und ihre Bekanntgabe an die
Referenten veranlaßt.

es ) Begutachtung «: n.
Eiil bedeutsamer Tätigkeitsbereich ist der Rechtshilfestelle aus ihrer von der

Bundesregierung verfügten Heranziehung zur Begutachtung von Gesetzent¬
würfen und sonstigeil normativen Regelungen erwachsen , die in den Bereich ibrer
Fürsorgepslege eingreisen . Die Rechtshilfestelle hatte in der Berichtszeit bei
mehrereu hieher gehörigen legislativen Vorlagen beratend mitzuwirken und es
darf hervorgehoben werden , daß die bei der Verabschiedung im Nationalrate
beschlossenen Gesetze den von ihr gemachten Verbesserungsvorschlägen teils text¬
licher teils materieller Art Rechnung tragen . So wurde unter anderem in dem
Bundesgesetze , betreffend Wohnungsansorderung vom 7. Dezember 1922.
B .-G .-BI . Nr . 873 . nebst mehreren anderen Verbesserungen im 8 16 . Abs . 1.
die von der Rechtshilfestelle ailgeregte . den Humanitären und sozialen Rücksichteil
auf die versetzteil oder pensionierten öffentlichen Angestellten und deren Fami¬
lien sowie aus die Familien Verstorbener entsprechende Änderungen beschlossen,
daß in solchen Fällen die gesetzliche Anforderung der Wohnung nur daun ein-
tritt . wenn die Wohnung nicht mehr von dein Angestellten oder dessen Familie
benützt wird.

kk) Mitarbeit mit sonstigen  R e ch t s h i l f e st e l l e n.
Dem im Früjahr 1920 gestellten Ersuchen des Magistrates der Landes¬

hauptstadt Linz entsprechend , hat die Rechtshilfestelle zur Errichtung der daselbst
nach ihrem Vorbilde geschaffenen gleichartigen Hilfsstelle durch Mitteilung der
zweckdienlichen Behelfe mitgewirkt und die ständige Verbindung mit dieser
Hilfsstelle durch gegenseitigen Schriftenaustausch hergestellt . Die gleichfalls vom
Linzer Magistrate ailgeregte und hierseits unterstützte Aktion wegen Errichtung
ähnlicher Hilfsstellen in den größeren Städten und Jndustrieorten des In¬
landes hat seitens des Bundesministeriurns für soziale Verwaltung durch einen
von diesem an die Landesregierungen gerichteten Runderlaß warme Förderung
gefunden . Auf eine von der Rechtshilfestelle ergangene Allregung , hat die Rechts-
anwaltskarnmer in Triest die Zusicherung erteilt , daß ihre Mitglieder bereit
seien , ihnen durch unsere Vermittlung zukommende Vertretungsfälle Bedürf¬
tiger vor dortigen Gerichteil unentgeltlich zu übernehmen . Mit dem Verbände
reichsdeutscher Rechtsauskunftsstellen zu Lübeck wurde der Verkehr durch
Schristenaustausch im Jahre 1919 ausgenommen und im Dezember 1920
wegen gegenseitiger Vermittlung der Rechtshilfe ein Übereinkommen zum Ab-
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Müsse gebracht , welches sohin den österreichischen Hilfsbedürftigen im Deutschen
Reiche und den reichsdeutschen Hilfsbedürftigen in Österreich gleichmäßig
zugute kommt.

i) Borübergehende Fürsorgeaktionen.

t . Kriegs - (Notstands -) Fürsorge (Frauenarbeits¬
komitees , Kriegsküchen , Gemeinschaftsküchen , warmes
Frühstück für arme Kinder , ausländische Liebesgaben,

M i n d e st b e m i t t e l t e n f o n d s H.

Anläßlich der Neuordnung des Magistrats durch die Entschließung des
Bürgermeisters vom 31 . Mai 1920 wurde die bisherige Kriegsfürsorgezentrale

^und das Kriegsküchenkommissariat in die neue Magistratsabteilung 11 mit
dem Sachtitel „Notstandsfürsorge " zusammengezogen . Die Organisation für
diese Agenden mußte aufrechterhalten bleiben , denn die Zeit unmittelbar nach
Beendigung des Krieges mit ihrem vielfach vergrößerten Elend erforderte selbst¬
verständlich den vorläufigen Weiterbestand der ursprünglich nur für die Zeit
des Krieges gedachten Kriegsfürsorge , welche nur allmählich abgebaut werden
konnte.

So waren die Frauenarbeitskomitees der Wiener Gemeindebezirke noch bis
zum Anfang des Jahres 1923 hauptsächlich mit der Überprüfung der
Bedürftigkeit von Ausspeisungsteilnehmern beschäftigt.

Die Auflösung der Frauenarbeitskomitees , mit Ausnahme jener für den
II., X., XVIII. und XX. Bezirk, deren Fortbestand gewünscht Wurde, ist durch
Entschließung des Bürgermeisters vom 19 Mai 1923 verfügt worden.

Die Ausspeisung selbst , welche ursprünglich von der Fürsorgezentrale in
ihren Kriegsküchen und zahlreichen Küchen von Vereinen , welche sich hiezu
bereit erklärt hatten , besorgt wurde , ging vom Jahre 1919 an allmählich an
die Wiener öffentliche Küchenbetriebsgesellschaft m . b. H ., l , Gluckgasse 1, über,
welche auch sämtliche Kriegsküchen der Gemeinde übernahm und in Gemein¬
schaftsküchen umwandelte . Die Kosten der Ausspeisung wuchsen jedoch unauf¬
hörlich bis auf 6 Millionen Kronen täglich . Da nun der Bund eine weitere
Beitragsleistung ablehnte und die vollständige Einstellung der öffentlichen
Ausspeisung mit Ende August 1923 forderte , wurde die Zahl der Teilnehmer
nunmehr schrittweise abgebaut , und allen Befürchtungen zum Trotze gelang die
Einstellung ohne die geringsten Schwierigkeiten.

Derzeit verabfolgt nur der Verein zur Errichtung und Erhaltung der Ersten
Wiener Suppen - und Teeanstalt , I , Elisabethstraße 13 , in seinen Abgabestellen
und der Verein zur Errichtung von Volksküchen nach israelitischem Ritus,
II , Krummbaumgasse 8 , gegen Entgelt einzelne Portionen nach Wunsch.

Der Erste Wiener Volksküchenverein , IV , Rienößlgasse 4 , welcher ebenfalls
Ausspeiseportionen verabfolgte , war jedoch gezwungen , diese Art des Betriebes
Ende Mai 1923 auszulassen und seine Küchen dem Vereine zur Errichtung und
Erhaltung von Gemeinschaftsküchen (Schwarzwaldküchen ) , IX , Thurngasse 3,
zu überlassen , welcher sie in Gemeinschaftsküchen umwandelte.

Dieser Verein mit seinen 16 Küchen , die Mitella A . G ., VII , Karl -Schweig-
Hofer -Gasse 3 , mit 14 Küchen und schließlich die größte dieser Unternehmungen,
die Wiener öffentliche Küchenbetriebsgesellschaft m . b . H ., I , Gluckgasse 3
(W . Ö . K.) , mit 31 Abgabestellen sind die fast allein in Betracht kommenden
Gemeinschaftsküchen.

Wie die allgemeine Kriegswirtschaft , so wurde auch die zentralisierte Bewirt¬
schaftung der Kriegs - und Gemeinschaftsküchen , sowie deren Beaufsichtigung
durch Kücheninspektoren der Fürsorgezentrale (Magistratsabteilung 11) im
Jahre 1922 ausgelassen und bilden diese daher jetzt ganz selbständige Erwerbs¬
unternehmungen.

0 Die Berichterstattung begreift teilweise auch das Jahr 1923, um abschließend
zusammcnfassen zu können.
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Die Fürsorge für Kinder, welche das „warme Frühstück für arme Schul¬
kinder" und die Kinderküchen geschaffen hatte, wurde ausgestaltet (vergleiche
Seite 300).

In der Berichtszeit langten zahlreiche ausländische Liebesgaben ein, welche
nach den Wünschen der Spender verteilt wurden. Aus dem Deutschen Reiche
langten allein 50 Waggons Spenden ein. Einer der größten privaten Wohltäter,
Herr Louis Hollweg in Indianapolis , Nordamerika, spendete allein 3300 Kisten
Kondensmilch und im Dezember 1920 den Barbetrag von 160.000 Kronen.
Alle Spenden einzeln anzuführen, würde über den Rahmen dieser Darstellung
hinausgehen.

Zur Verbilligung der Kosten der Lebenshaltung für die minderbemittelten
Schichten der Bevölkerung war der Mindestbemitteltenfonds geschaffen worden.
Dieser Fonds wurde nach Auflassung der Lebensmittelbewirtschaftung zur
Deckung der Kosten der öffentlichen Ausspeisung herangezogen und ebenso wie
die eingelangten Geldspenden vollständig aufgebraucht.

Nach Erschöpfung ihrer Agenden konnte die Magistratsabteilung 11 —
Notstandsfürsorge — durch Beschluß des Stadtsenates vom 11. April 1922 auf¬
gelöst werden; die Durchführung der wenigen noch restlichen Agenden wurde
der Magistratsabteilung 8 — Armenpflege — zugewiesen.

2. N o t st a n d s m ö b e l a k t i o n.
Auf Grund der mit den Gemeinderatsbeschlüssenvom 10. Juli und

l l . Dezember 1918 und 27. Februar , 24. April und 11. Juni 1919 bewilligten
Kredite wurden durch das städtische Wirtschaftsamt bereits gebrauchte Möbel
angekauft und verschiedene Firmen mit der Lieferung von insgesamt 400 neuen
Küchen- und 400 neuen Einzimmereinrichtungen betraut . Diese Möbel wurden
an jene sich bewerbenden Kriegsgetrauten und Heimkehrer, welche nach Fest¬
stellung der Vertrauenswürdigkeit durch einen gemeinderätlichenAusschuß aus
der Liste der Bewerber ausgewählt wurden, zum Selbstkostenpreis abgegeben.
Die wesentliche Erleichterung des Möbelbezuges durch diese Aktion war einerseits
durch die infolge der großen Bestellung eingetretene Verbilligung des Einkaufs¬
preises und den Wegfall des Händlergewinns, andererseits durch die günstigen
Zahlungsbedingungen gegeben. Beim Ankauf mußte der Käufer nur ein Drittel
des Kaufpreises, der im allgemeinen zwischen 520 bis 850 X für Küchen¬
einrichtungen und 600 bis 2200 X für Einzimmereinrichtungen gelegen
war, erlegen; der Restbetrag war in 24 bis 36 Monatsraten zu bezahlen. Da
die Forderungen der Lieferanten aus den vom Gemeinderate bewilligten
Krediten beglichen wurden und der Käufer daher den in Raten zu bezahlenden
Betrag der Gemeinde schuldete, zog die ratenweise Abstattung des Kaufpreises
keine Preiserhöhung nach sich. Im Laufe des Jahres 1920 mußte diese Aktion,
mit deren Durchführung das städtische Wohlfahrtsamt (Magistrats¬
abteilung XI e) und nach dessen Auflassung durch Verfügung des Bürgermeisters
vom 31. Jänner 1920 die Magistratsabteilung 8 betraut war, eingestellt
werden, weil mittlerweile durch die bedeutende Steigerung der Materialpreise
und Arbeitslöhne die Anschaffungskostenso hohe wurden, daß die Gemeinde
nicht mehr in der Lage war, fernerhin deren vorschußweise Bezahlung auf sich
zu nehmen.

3. Frischmilchgutscheine für bedürftige Kinder.
Das Bundesministerium für Finanzen hat der Gemeinde Wien für die ihr

aus der Neuordnung der Milchversorgung von Kindern und allenfalls anderen
Personen erwachsenden Ausgaben im Juli 1922 eine Abfindungssumme von
300 Millionen Kronen überwiesen. Hinsichtlich der Verwendung dieser Summe
wurde von dem amtsführeuden Stadtrate der Geschäftsgruppe III angeordnet,
daß zur Verbilligung des Verschleißpreises der rationierten Frischmilch für
bedürftige Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahre Frischmilchgutscheine
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ausgegeben werden, und zwar vier Gutscheine pro Woche mit zweierlei Einlöse-
wert, einem höheren für bedürftige Kinder im Alter bis zu 1 Jahre und für
besonders bedürftige Kinder im Alter von 1 bis zu 2 Jahren und einein um
die Hälfte geringeren Einlösewerte für alle übrigen bedürftigen Kinder im
Alter von 1 bis zu 2 Jahren . Die Vorbereitung und Leitung der 1. Ausgabe
der Frischmilchgutscheiue wurde der Stelle 1 des Bezirkswirtschaftsnmtes über¬
tragen. Nach diefer Ausgabe übernahm die Magiftratsabteilung 8 die Fort¬
führung der Aktion und führte noch sechs weitere Gutscheinausgaben durch.
Nach der 7. Ausgabe wurde die Milchverbilligungsaktion, welche 52 Wochen,
das ist die Zeit vom 4. Juni 1922 bis 2. Juni 1923, umfaßt hatte, eingestellt,
weil deren Fortsetzung bei einem Gutscheinbezuge für weniger als 1000 Kinder
nicht zweckmäßig erschien, mit der Zuerkennung des Anspruches und der Aus¬
gabe der Gutscheine waren die Fürsorgeinstitute , mit der Einlösung der von den
Milchverschleißern übernommenen Gutscheine die Rechnungsabteilungen der
magistratischen Bezirksämter betraut . Der Einlösungswert der Gutscheine war
in der Zeit vom 4. Juni bis 18. November 1922 300 14 und 150 14, in der Zeit
vom 19. November 1922 bis 10. März 1923 600 14 und 300 14 und in der Zeit
vom 11. März bis 2. Juni 1923 200 L und 1000 14. Insgesamt wurden Gut¬
scheine mit einem Gesamteinlösewerte von 226,112.000 14 ausgegeben, und zwar
bei der ersten Ausgabe im Juni 1922 218.688 Gutscheine für 6834 bedürftige
Kinder im Alter unter 2 Jahren , das war ungefähr ein Siebentel aller Kinder
dieser Altersgruppe, bei der letzten Ausgabe im Mai 1923 15.104 Gutscheine
für 944 bedürftige Kinder, ungefähr ein Achtel aller Kinder der Altersgruppe.

k) Förderung privater humanitärer Tätigkeit.
Die Gemeinde hat in der Berichtszeit ebenso wie in den früheren Jahren die

private Wohltätigkeit und Fürsorge, welche die Bestimmung hat, die öffentliche
Fürsorge zu unterstützen und zu erweitern, durch die Gewährung von Geldbei¬
hilfen (Subventionen) gefördert. Ein besonderes Augenmerk wurde jenen Ver¬
einigungen und Anstalten zugewendet, deren Aufgabe die Verköstigung, Beauf¬
sichtigung, Bekleidung und Unterstützung armer Kinder, die Krankenpflege und
Altersversorgung, die Blinden- und Taubstummenfürsorge, die Förderung des
Arbciterstandes und der Lehrlinge und die Unterstützung der studierenden
Jugend ist. Der für diese Zwecke bewilligte Gesamtbetrag erfuhr infolge der zu¬
nehmenden Geldentwertung Jahr für Jahr eine bedeutende Steigerung und
erreichte im Jahre 1922 die Höhe von 78,120.000 14.

6 . Jugendfürsorge
s ) Organisation.

1. Jugendamt. (M a g i st r a t s a b t e i l n n g 7.)
Der Zentrale des Jugendamtes sind alle organisatorischen und grund¬

sätzlichen Fragen der öffentlichen Jugendfürsorge der Gemeinde, die Personal¬
angelegenheiten und die Dienstaufsicht über die Anstalten und Fürsorgeeinrich¬
tungen Vorbehalten, die administrativ zum Jugendamt gehören. Als die mit der
Fürsorge befaßten Magistratsabteilungen , darunter auch das Jugendamt , in
das Amtshaus des „Städtischen Wohlfahrtsamtes " (I, Rathausftraße 9) über¬
siedelten, um räumlich vereinigt zu sein, schieden die Jugendärzte der Zentrale
des Jugendamtes aus dem Amtsverbande aus und wurden dem im gleichen
Hause untergebrachten Gesundheitsamte zugeteilt. Seither umfaßt die Jugend¬
amtszentrale folgende Abteilungen: Rechtsfürsorge, Familienfürsorge, Anftalts-
fürsorge, Kindergarten- und Personalsachen. Hiezu kam vom 1. Februar 1922
angefangen infolge der Errichtung des Wiener Jugendhilfswerkes eine neue
Abteilung, jene für die Angelegenheiten der Jugendpflege, das ist für Erholungs¬
fürsorge, Schülerspeisung und Spielplatzsachen. Überdies waren im letzten Jahre
der Berichtsperiode in der Zentrale bereits drei pädagogische Fachreferenten tätig:
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Der Kindergarteninspektor , ein Inspektor für das Hortwesen und ein Heil¬
pädagoge , der seit der zweiten Hälfte 1922 der Reihe nach in den einzelnen Be¬
zirksjugendämtern das Fürsorgepersonal in der offenen Fürsorge für Schwer-
erziehbare berät und unterstützt und gemeinsam mit einem Arzte Erziehnngs-
beratungsstunden für die Eltern solcher Kinder und Jugendlicher abhält.

Durch den Ausbau der Bezirksjugendämter war die Dezentralisierung der
vorher in der Magistratsabteilnng 7 (Hanpkftelle ) geführten Geschäfte der Unter-
haltsabteilung (Einbringung der Unterhaltsbeiträge nach Gefangenen , Ver¬
mißten usw .) und der Geschäfte der Erstattungsabteilung (Einbringlichmachung
von Vorschüssen und Darlehen aus den Mitteln des Kriegerwitwen - und Waren¬
fonds sowie der Gemeinde Wien ) an die Bezirksjugendämter verbunden.

In Auswirkung der Verfassungsreform der Gemeinde Wien und der sich
daran anschließenden Neugestaltung der Geschäftseinteilung für den Magistrat
wurde bei der Hauptftelle die Entwirtschaftlichung des Jugendamtes durchge¬
führt , indem die bis dahin vom Jugendamte verwalteten Lager an das
städtische Wirtschaftsamt , das Fuhrwerk an den städtischen Fuhrwerksbetrieb
übergeben und das an Stelle des aufgelösten Jugendheimes Ober -Hollabrunn
getretene Jugendheim St . Andrä an der Traisen , das Erziehungsheim für
Kinder des Mittelstandes , die Kinderherbergen des Jugendamtes , die Heim¬
stätte Bellevue sowie die Heilanstalten Bad Hall , Sulzbach -Jschl , San Pelagio der
Magistratsabteilnng für Pflegeanstalten (9) unterstellt wurden und dem
Jugendamte nur die Aufnahme und Entlassung der Kinder , die Einbringung
der Verpflegskosten und die Rechtsfürsorgeangelegenbeiten seiner in diesen
Anstalten befindlichen Mündel , insbesondere -deren vormundschaftliche lind
gerichtliche Vertretung Vorbehalten blieben.

Das Jugendheim Ober -Hollabrunn wurde ans Zweckmäßigkeitsgründen in
der Zeit zwischen 1. März 1921 bis 30 . Juni 1921 noch vom Jugendamte
liquidiert.

Im Zusammenhänge mit der Loslösnng der nichtfürsorgerischen Geschäfte
des Jugendamtes erfolgte eine Neuordnung des Kassen - und Verrechnungsdien¬
stes des Jugendamtes durch Auflösung seiner besonderen Zahlstelle , Umgestaltung
der Betriebsbuchhaltung Jugendamt zur Fachrechnnngsabteilung III b , durch
Neuregelung des Geschäftsganges beim Jngenbamte hinsichtlich der Gebarung
mit Geldbeihilfen , Sachbeihilfen , Liebesgaben , Elternbeiträgen , Vorschüssen und
Darlehen , Verpflegskosten , Geldspenden sowie durch Einfügung der Verwaltung
der Mündelgelder in die allgemeine Rechnungs - und Kassenordnung unter
Aufstellung einer der Eigenart der Gebarung über Mündelgelder Rechnung
tragenden besonderen Geschäftsanweisung.

2. B e z i r k s j u g e n d ä m t e r.

Im Frühjahr 1921 wurde die bis dahin noch nicht fertige Organisationsform
für die Bezirksjugendämter in der folgenden typischen Weise fertiggeftellt : Ein
rechtskundiger Beamter als Leiter , ein vertragsmäßig bestellter Jugendarzt,
eine der jeweiligen Mündelzahl entsprechende Anzahl von Berufsvormündern,
die der fortschreitenden Entwicklung anzupassende Zahl von Fürsorgerinnen
mit einer Fürsorgeleiterin und mit deren Stellvertreterin , wo es nötig ist,
und die erforderlichen Kanzleikräfte , von denen später eine mit der fortlaufen¬
den Besorgung der Rechnungsgeschäfte betraut worden ist . Zur selben Zeit
wurde für den Dienst der Fürsorgerinnen allgemein das Sprengelsystem fest¬
gesetzt. Jede Fürsorgerin hat in einem örtlich abgegrenzten Sprengel in allen
Zweigen der Fürsorge tätig zu sein . Nach und nach waren über 140 solcher
Lprengel errichtet worden . Alle Organe des Vezirksjugendamtes haben Rechts¬
und Unterhalts -, Gesuttdheits - und Erziehungsfürsorge in ständiger Arbeits¬
gemeinschaft und in steter Verbindung mit der übrigen öffentlichen Fürsorge
und mit der freiwilligen Jugendfürsorge zusammenfassend zu leisten.
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3. Mütterberatungsstellen.
Die Mütterberatungsstellen bilden im Sinne des Beschlusses des Gemeinde¬

rates vom 27. April 1917 im allgemeinen einen Bestandteil des betreffenden
Bezirksjugendamtes; sie werden im allgemeinen auch gleichzeitig mit diesen
geschaffen. Die gesundheitliche Fürsorge in der Mütterberatungsstelle jedes
Bezirksjugendamtes leitet der Jugendarzt mit Beratungsstunden (zwei- bis drei¬
mal wöchentlich).

d) Entwicklung.
1. Jugendamt. (M a g i st r a t s a b t e i l u n g 7? )

2. B e z i r ks j u g e n d ä m t e r.
In Ausführung des Gemeinderatsbeschlusses vom 27. April 1917, betreffend

den Ausbau der Jugendfürsorge des städtischen Jugendamtes , waren am Beginne
der Berichtsperiode folgende Bezirksjugendämter auf dem Gebiete der Berufs¬
vormundschaft tätig:

Innere Stadt , ab September 1921 Josefstadt (eröffnet 1. Juli 1919) : für die
Bezirke I, VII, VIII und IX grundsätzlich und für die Bezirke XVIII und XIX
ausnahmsweise;

Landstraße: für oie Bezirke III und XI grundsätzlich, für den Bezirk II aus¬
nahmsweise;

Favoriten : für den Bezirk X grundsätzlich;
Meidling: für den Bezirk XII und den südlich der Mariahilferstraße gelegenen

Teil des Bezirkes XIV grundsätzlich und für die Bezirke IV und V ausnahms¬
weise;

Fünfhaus : für die Bezirke XIII und XV sowie den nördlich der Mariahilfer-
straße gelegenen Teil des Bezirkes XIV grundsätzlich und für den Bezirk VI
ausnahmsweise;

Ottakring : für den Bezirk XVI grundsätzlich und für den Bezirk XVII aus¬
nahmsweise;

Brigittenau (eröffnet 1. Juli 1919) : für den Bezirk XX grundsätzlich uiw
für den Bezirk XXI ausnahmsweise.

Mit Gemeinderatsbeschluß vom 9. Juli 1919 wurde gemäß der in Aussicht
genommenen gerichtssprengelweisen Ausdehnung der Berufsvormundschaft, die
die Errichtung des Bezirksjugendamtes Leopoldstadt genehmigt und ihm die
grundsätzliche Führung der Vormundschaft über alle außerehelichen, nach dem
30. November 1919 in Wien geborenen, von einem Wiener Bezirksgerichte
bevormundeten und im II. Bezirk befindlichen Kinder übertragen.

In den der Berufsvormundschaft nur ausnahmsweise unterstellten Bezirken
IV, V, VI, XVII, XVIII, XIX und XXI übernahm der Berufsvormund die
Vormundschaft nur in besonderen Fällen , insbesondere bei Verwahrlosung oder
in schwierigen Fällen , bei denen ein tauglicher Einzelvormund nicht vor¬
handen war.

War dieser Vorgang bis dahin geboten, weil die Berufsvormundschaft aus
Zweckmäßigkeitsgründen nur eine allmähliche gerichtssprengelweise Ausdehnung
zuließ, so wäre es doch infolge des vorgeschrittenen Ausbaues des Jugendamtes
mit Beginn des Jahres 1921 nicht mehr zu rechtfertigen gewesen, der bedürftigen
Bevölkerung einzelner Wiener Bezirke die Vorteile der Berufsvormundschaft
länger vorzuenthalten.

Mit Beschluß des Gemeinderatsausschusses III vom 10. Februar 1921 wurde
daher die Ausdehnung der berufsvormundschaftlichenGeschäfte nunmehr auch
auf die Bezirke IV bis VI, XVII bis XIX und XXI, und zwar für alle nach
dem 1. Jänner 1921 in Wien geborenen, von einem Wiener Bezirksgerichte
bevormundeten unehelichen Kinder angeordnet. Damit war der Ausbau der
Berufsvormundschaft in der Gemeinde Wien soweit abgeschlossen, daß nunmehr

0 Vergleiche hierüber das unter a 1 Gesagte auf Seite 280.
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die Bezirksjugendämter 1. 2 , 8, 10 , 12 , 15 , 16 und 20 grundsätzlich die Vor¬
mundschaft über alle nach Beginn der berufsvormundschaftlichen Tätigkeit der
Gemeinde Wien überhaupt geborenen außerehelichen Kinder zu führen hatte , zu
deren Bevormundung eines der Wiener Bezirksgerichte zuständig ist . Auf Grund
dieses Beschlusses wurden dann noch folgende Bezirksjugendämter durch Beschlüsse
des Gemeinderatsausschusses III geschaffen : Margareten für den IV ., V . und
VI. Bezirk durch Beschluß vom 27. Dezember 1921 ; Währing für den XVII.
und XVIII . Bezirk durch Beschluß vom 1. Februar 1922 ; Hietzing (als Neben¬
stelle von Fünfhaus ) für den XIII . Bezirk durch Beschluß vom 12 . Juli 1922;
Döbling (als Nebenstelle von Josefstadt ) für den XIX . Bezirk durch Beschluß
vom 22 . November 1922 . So war das Stadtgebiet zur Besorgung der Exekutive
in 12 Kreise eingeteilt , in denen je ein Bezirksjugendamt zur Ausübung der
Jugendfürsorge in den einzelnen Fürsorgefällen berufen ist . Für die örtliche
Zuständigkeit ist grundsätzlich der Aufenthalt des Kindes maßgebend.

3 . M u t t e r b e r a t u n g s ft e l l e n.
Durch deu Beschluß des Gemeinderatsausschusses III vom 23 . September 1920

wurde das Jugendamt ermächtigt , die ärztliche , fürsorgende und rechtliche
Beratung von Müttern auch außerhalb seiner bestehenden Amtsstellen auszuüben.
Auf Grund dieses Beschlusses wurden neben den Bezirksjugendämtern auch
besondere , als Nebenstellen dieser Bezirksjugendümter fungierende Mütter¬
beratungsstellen durch eigene Beschlüsse des Gemeinderatsausschusses III ge¬
schaffen , und zwar : 1. eine Nebenstelle zum Bezirksjugendamte Innere Stadt
für Döbling (ebenfalls Beschluß vom 23 . September 1920 ) ; sie befand sich im
XIX . Bezirk, Obkirchergasse8, und übersiedelte zufolge Beschlusses vom 18. Ok¬
tober 1922 iu deu XIX . Bezirk , Hafzeile 15 ; 2. eiue Nebenstelle zum Bezirks¬
jugendamte Brigittenau für Floridsdorf (Beschluß vom 21 . Februar 1921 ) ;
sie befand sich in der Fürsorgestelle des Vereines „Säuglingsschuh " iu XXI . Be¬
zirk , Schlcifgasse 1, uud wurde im Jahre 1923 zuerst in den städtischen Kinder¬
garten , XXI , Schöpfleuthnergasse 24 , und später in das Amtshaus XXI , Am
Spitz , verlegt . Zwei weitere Nebenstellen wurden im Jahre 1923 geschaffen.

Mit der Genehmigung des Gemeinderatsausfchusses III vom 8. März 1921
wurde dem Verein „Säuglingsschuh " , IX , Zimmermannsplatz , die Mit¬
benützung der Mütterberatungsstelle , XIX , Obkirchergasse , und im Bezirks¬
jugendamte Brigittenau , Dammstraße 35 , gestattet . Dagegen überließ der Ver¬
ein dem Bezirksjugendamte Brigittenau zur Abhaltung einer Mutterberatungs-
stunde wöchentlich für die in Floridsdorf wohnhaften Jugendamtsschützlinge ab
5. März 1921 seine Fürsorgestelle im Haus XXI , Schleifgasse 1. Später wurde
diese Mutterberatung in den städtischen Kindergarteil , XXI , Schöpfleuthnergasse
verlegt.

4 . Rechtsschutz«  m t.
Als infolge des Trennungsgesetzes vom 29 . Dezember 1921 , nieder¬

österreichisches L .-G .-Bl . Nr . 346 , die Gemeinde Wien mit 1. Jänner 1922 das
Zentralkinderheim übernahm und mit diesem das Rechtsschutzamt , gingen die
Agenden des letzteren auf das neu errichtete Bezirksjugendamt Währing über,
dem unter Leitung der Hauptstelle neben seinen sonstigen Geschäften die
Liquidierung des Rechtsschutzamtes uud die Überleitung seiner Geschäfte iu
die Tätigkeit des Jugendamtes oblag ; denn mit der Aufhebung der Widmung
des Zentralkinderheimes als Findelhaus ab 1. Mai 1922 (unter Wahrung der
wohlerworbenen Rechte der Heimkinder ) und mit der Umgestaltung der Anstalt
zu einem der geschlossenen Armenpflege der Gemeinde Wien dienenden
Säuglings - und Mütterheim und wegen des Verlangens der niederösterreichischen
Landesregierung auf Entlassung aller nicht in Anstaltspflege befindlichen , im
Verbände des Zentralkinderheimes gestandenen Kinder , war eine vollständige
Abwicklung der Geschäfte des Rechtsschutzamtes notwendig . Diese Abwicklung
geschah durch Abschließung der Vormundschaft über rund 2000 nach Niederöster-
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reich zuständige Kinder, und Überleitung der verbleibenden Geschäfte des Rechts¬
schutzamtes auf die nach dem Aufenthalt der Kinder zuständigen Bezirksjugend¬
ämter, wobei dem Bezirksjugendamt XVIII die Bevormundung aller außerhalb
Wiens befindlichen, nicht nach Niederösterreich zuständigen Kinder, den anderen
Bezirksjugendämtern die Bevormundung der in Wien befindlichen Kinder des
ehemaligen Zentralkinderheimes überwiesen wurde. Diese äußerst schwierige und
umfangreiche Liquidierungsarbeit war im Wesen mit 81. Dezember 1622 be¬
endet, so daß mit diesem Zeitpunkte das Rechtsschutzamt als ein selbständiges,
mit der Vormundschaftsführung betrautes Organ des Zentralkinderheimes zu
bestehen aufgehört hatte.

e) Rechtsfürsorge(Berufsvormundschaft).
1. Einführung der  G e n e r a l v o r m u n d s cha f t.

Ein sehr bedeutender Schritt auf dem Gebiete der Organisation der gemeind¬
lichen Berufsvormundschast bildete deren Umwandlung in eine Generalvor¬
mundschaft — ohne Rücksicht auf die Heimatsberechtigung — im Sinne des
8 208 a. b. G.-B. und der Justizministerialverordnung vom 24. Juni 1916,
R.-G.-Bl . Nr . 196.

Schon mit Note vom 13. April 1920 hatte das Oberlandesgerichtspräsidium
Wien die Einführung der Generalvormundfchaft im Sinne der oben bezogenen
Verordnung durch die Gemeinde Wien in Anregung gebracht.

Vielfache Organisationsschwierigkeiten gestatteten zunächst nur Vor¬
bereitungsarbeiten, bis mit Beginn des Jahres 1922 an die Einführung der
genannten Generalvormundschaft geschritten werden konnte.

Mit Beschluß des GemeinderatsausschussesIII vom 22. Februar 1922 wurde
die Umwandlung der städtischen Berufsvorinundschaft der Gemeinde Wien in
die städtische Generalvormundschaft genehmigt. Daraufhin wurde vom Zivil¬
landesgerichtspräsidium Wien mit Verfügung vom 7. März 1922 im Einver¬
nehmen mit dem Bürgermeister als Landeshauptmann angeordnet, daß mit
Wirksamkeit vom 15. März 1922 dem Generalvormunde, das ist dem Amts¬
leiter eines jeden einzelnen Wiener städtischen Bezirksjugendamtes, ein für
allemal die Vormundschaft über alle jene nach den örtlichen Zuständigkeits¬
bestimmungen des städtischen Jugendamtes seiner Zuständigkeit unterstehenden
Kinder übertragen wird, die a) außerehelich, b) in Wien, und zwar e) nach
dem 14. März 1922 geboren sind, wenn sieä) zur Zeit des Anfallens der Geburt
beim Bezirksjugendamte nach den gesetzlichen Zuständigkeitsbestimmungen
einem Wiener Vormundschaftsgerichte zugehören und o) keinen gesetzlichen Ver¬
treter haben.

Durch die Einführung der Generalvormundschaft war die gemeindliche
Berufsvormundschaft aus die gesetzliche Grundlage der Generalvormundschast
gestellt, die Person des Berufsvormundes durch den rechtskundigen Bezirks¬
jugendamtsleiter ersetzt, die inneramtliche Verantwortlichkeit mit der Verant¬
wortlichkeit nach außen, insbesondere dem Gerichte gegenüber, die bisher der
Berussvormund zu tragen hatte, in Übereinstimmung gebracht und die Ein¬
setzung der Vormundschaft zu einer automatischen unmittelbar nach der Geburt
des Kindes wirksamen gemacht, ohne daß es im Einzelsalle einer besonderen
gerichtlichen Bestellung bedarf. Die Einführung der Generalvormundschast ver¬
mittelt insbesondere dem Jugendamte die gesetzliche Grundlage für die Über¬
nahme der Aussichtsführung, für die Geltendmachung der Ansprüche der Kindes¬
mutter nach KZ 167 und 168 a. b. G.-B., die Mitwirkung bei der Bestellung
eines anderen Vormundes , den Zutritt zur Wohnung und Arbeitsstätte des
Mündels , die Vorführungsveranlassung des Kindes vor den Arzt, das Recht
zu Erhebungen usw. Sie löst die Person des Vormundes ab durch das Amt
als Träger der Vormundschaft und ermöglicht, daß dem Kinde bald nach der
Geburt der vormundschaftliche Schutz zuteil wird, während sonst oft kostbare
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Zeit unwiederbringlich verloren geht und inzwischen das Kind zu einer Zeit,
wo die Mutter selbst meist in schwerer Bedrängnis ist, eines gesetzlichen Ver¬
treters entbehrt , der die Kindesrechte , insbesondere dem außerehelichen Vater
gegenüber verfolgen kann . Mit der automatisch eintretenden Vormundschaft
und den Dadurch sachlich dem Kinde zugute kommenden Vorteilen sind aber
auch für Jugendamt , (Gericht und Parteien eine Reihe von Vorteilen verbunden,
die sich im Wesen als Zeit -, Arbeits - und Material - und damit zugleich als
Geldersparnisse darstellen , gewisse manipulative Angelegenheiteil auf ein
Mindestmaß einschränken und damit der Sache selbst wieder zugute kommen.

2. Geschäftsumfang.
Am Gnde der Berichtsperiode umfaßte die Generalvormundschast der Ge¬

meinde Wien rund 7000 Mündel , hat sich also gegenüber dem Anfang mehr als
verdoppelt.

Zufolge der Zeitverhältnisse und insbesondere auch durch das Anwachsen der
Zahl der Vormundschaften haben die Arbeiten der Berussvormundschasten unge-
mein Angenommen. Sie Entwertung des Geldes zwang dabei , in verhältnis¬
mäßig kurzen Zwischenräumen immer und immer wieder neue Anträge aus
Erhöhung des Unterhaltes bei den Vormundschastsgerichten einzubringen , immer
wieder von neuem die Einkommensverhültnisse der Unterhaltspflichtigen zu ver¬
folgen und zu erheben . Eine Erleichterung trat erst in dem letzten Viertel der
Berichtszeit dadurch ein , daß die Exekutionsnovelle des Jahres 1022 die Mög¬
lichkeit erösfnete , die Exekution aus Grund von Exekutianstiteln zu führen
welche die Alimentationsverbindlichkeit in Bruchteilen des Arbeitseinkommens
bestimmten . Durch^ die bruchteilmäßige Ausmessung der Alimente entfiel in
der Mehrzahl der Fälle die Notwendigkeit , immer wieder neue Erhöhungs-
Anträge zu stellen. Eine bedeutende Auswirkung dieses Vorteiles konnte sich
Jedoch in der Berichtszeit noch nicht geltend machen.

Der Alimenteneingang ans die rund 1700 Mündelkonten bei den Bezirks-
fugendamtern betrug im Jahre 1022 rund 180 Millionen Kronen , welche aber
nur die „mittelbaren " Zahlungen (das ist zuhanden der städtischen .ftauptkasse
aus die bezüglichen Mündelkonti ) umfassen, die von der städtischen Vormund¬
schaft geltend gemachten, unmittelbar zu Händen der Pflegepartei von den
kliiterhaltspflichtigen gezahlten Beträge sin8 in obigen Eingängen nicht enthalten.
Dazu wird bemerkt , daß bei den rund v(wo Mündeln die gerichtliche Geltend¬
machung von Alimenten der städtischen Vormundschaft obliegt und von einer
solchen Geltendmachung im Wesen nur dort Abstand genommen wird , wo die
Kindeseltern im gemeinschaftlichen Haushalte wohnen.

Durch das in Liquidierung gewesene Rechtsschutzamt wurden im Jahre 1022
rund 120 Millionen Kronen eingetrieben (und zwar bei einem Mündelstande
von rund 1500 ; unmittelbare Zahlungen bestanden hier nicht). Die Alimente,
welche für die nach Niederösterreich zuständigen , aus dem Verbände des Zentral¬
kinderheimes während des Jahres 1022 entlassenen Kinder (rund 2000) erzielt
wurden , sind in diesem Betrage nicht mitenthalten und wurden an die neue
Vormundschaft in jedem Einzelsalle abgeführt.

Die Eingänge stiegen während des Jahres stets , nicht bloß infolge der durch
die Geldentwertung bedingten Erhöhungen , sondern insbesondere auch wegen
der nachhaltigeren Heranziehung der Kindesväter zur Alimentation.

ll ) Ziehkinderaufsicht.

Im Berichtsabschnitt siel dem städtischen Jugendamts die Einführung der
Ziehkinderaussicht zu, die durch das Gesetz vom 4. Februar 1010, über den
Schutz von Ziehkindern und unehelichen Kindern , St .-G.-Bl . Nr . 76, und die
Vollzugsanweisung vom 1. April 1010, St .-G .-Bl . Nr . 202 (Ziehkinderordnung ),
gesetzlich geregelt worden war . An der Vorbereitung des Gesetzes und der Voll¬
zugsanweisung hatte auch das städtische Jugendamt als drängendes und treiben-
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des Element teilgenommen . Die Durchführung verzögerte sich dagegen gerade
durch Umstände , die beim Jugendamte lagen und durch das plötzliche Anwachsen
der Notstandsaktionen in der Nachkriegszeit verursacht wurden . Das Staatsamt
für soziale Verwaltung sah sich daher genötigt , den Wirkungsbeginu des Gesetzes
vom 1. September 1919 auf den 1. Jänner 1920 zu verlegen . Uber Antrag des
Jugendamtes vom 23 . Dezember 1919 , der nach Anhörung des „Verbandes für
freiwillige Jugendfürsorge in Wien " erfolgte , wurden schließlich mit der Kund¬
machung der niederösterreichischen Landesregierung vom 1. Jänner 1920 die
damals bestehenden acht städtischen Bezirksjugendämter je für ihren örtlichen
Sprengel zu Ziehkinderaufsichtsstellen im Sinne des H 2, Abs . 2 , der Zieh¬
kinderordnung bestimmt . Wegen der Ziehkinderaussicht in privaten , der Jugend¬
fürsorge gewidmeten Anstalten wurde mit dem Verband für freiwillige Jugend¬
fürsorge in Wien , der damals für das Stadtgebiet Wien die Bedeutung einer
„Landesorganisation für Kinderschutz und Jugendfürsorge " hatte , hauptsächlich
über Drängen des Staatsamtes für soziale Verwaltung ein Übereinkommen
getroffen , wonach der Verband seine Organe zur Überwachung der ihm an¬
geschlossenen Jugendfürsorgeanstalten zur Verfügung stellte . Bei den Bezirks-
jugendämtern wurden die in der Ziehkinderordnung vorgesehenen Ziehkinder¬
ausschüsse unter dem Vorsitze des Jugendamtsleiters oder seines Stellvertreters
gebildet . Seine Mitglieder waren der Jugendarzt , die Fürsorgeleiterin oder ihre
Stellvertreterin , ein Berufsvormuud und je eine vom Verband fiv freiwillige
Jugendfürsorge beigeftellte Kraft . Der Stadtschulrat für Wien wurde um die
Nennung von Lehrpersonen ersucht , die dann auch als Mitglieder und Ersatz¬
männer aus den Kreisen der Lehrerschaft bestellt wurden.

Die Erfassung der Kinder erfolgte bei den unehelichen Neugeborenen durch
Sie au den Gebärkliniken tätigen Fürsorgerinnen , sonst durch die Geburts¬
anzeigen . Bei den älteren Kindern kam die Mitwirkung der Schule in Betracht.
Zur Erfassung der Ziehkinder wurde insbesondere auch im Laufe des Jahres
1920 die vom Hauptausschuß für gesundheitliche Jugendpflege ^ uud Fürsorge
mit Hilfe des Auslandes veranstaltete Durchmusterung aller Säuglinge und
Kleinkinder benützt . Ende Mai 1920 konnten bereits bei einer ersten Zählung
von den Bezirksjugendämtern 11 .438 Ziehkinder ausgewiescn werden . Zwischen
dem 3. und 7. September 1920 wurde eine eingehende Inspektion der Bezirks¬
jugendämter nach dem Stande der Ziehkinderaufsicht vorgenommen und hiebei
festgestellt , daß allgemein durch die Überlastung mit Auslaudsaktionen , Kinder¬
reisen , Massenuntersuchungeu usw . die wünschenswerte Entwicklung gehemmt
wurde . Ein bedeutendes Hindernis lag darin , daß der Staat die gesetzlich zu¬
gesicherten Kosten der Ziehkinderaufsicht nicht ausreichend beistellte . Der zunächst
init 20 L für das Kind und Jahr berechnete Bauschbetrag reichte bei der Geld¬
entwertung von allem Anfänge nicht aus . Auch die späteren bescheidenen
Erhöhungen standen mit dem Bedarf nicht im Einklang . Das Jugendamt hatte
unter Zugrundelegung der Ziehkinderzahl und der Anzahl von Hausbesuchen,
die eine Fürsorgerin bestenfalls im Monate leisten kann , errechnet , daß sür die
Ziehkinderaufsicht allein 16 Fürsorgerinnen notwendig wären und hat daher
den Ersatz der Kosten für diese Kräfte angesprochen . Er wurde nicht erreicht,
obwohl hiebei noch nicht die Auslagen für die Ziehkinderärzte , die Kanzleikräfte
uns der Kanzleiaufwand veranschlagt waren . (Bericht des Jugendamtes vom
9. Oktober 1920 .) Diese Zahl der Fürsorgerinnen reichte aber zur Bewältigung
der Arbeit , die sich aus der Aufdeckung so mancher Mängel bei den Ziehkindern
ergab , durchaus nicht aus . Auch wurde die Nebeneinanderarbeit der Für¬
sorgerinnen , die sich mit der Ziehkinderaufsicht befaßten , und den übrigen
bald als unökonomisch erkannt . Dies führte zu der unten näher behandelten
Zusammenfassung der gesamten Familienfürsorge in örtliche Sprengel.

In der Aufsicht über die Ziehkinder in Anstalten der freien Fürsorge , war
durch den Austritt des Karitasverbandes aus dem Verband für freiwillige
Jugendfürsorge im Juni 1920 der Anlaß zu einer Neuregelung gegeben worden.
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-r- le Vsrbandsorgane hatten nur mehr einen Teil der privaten Anstalten zn
betreuen . Der Karitasverband dagegen strebte im Wege des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung für die ihm angeschlossenen Anstalten die selbständige
Überwachung an . Auch andere , von auswärtigen Missionen getragene Organi¬
sationen versuchten sich von der öffentlichen Ziehkinderaufsicht zu befreien . Diese
Versuche einer neuerlichen Zersplitterung der endlich gesetzlich eingeführten Über¬
wachung der Ziehkinder lehnte das Jugendamt ab . Die Erfahrungen hatten
auch gelehrt , daß bei der ungleichen Verteilung der Heime auf die Jugendamts-
Ipreugel sich eine einheitliche Übung nicht entwickeln konnte . Einzelne Sprengel
hatten bei 20 und mehr Anstalten die Möglichkeit , zu einheitlichen Richtlinien
zu gelangen ; andere mit nur zwei bis drei Heimen im Bezirke konnten dagegen
ausreichende Erfahrungen nicht sammeln . Es konnte auch die verschiedene Äuf-
sichtsführnng bei Heimen , die einer Wiener Körperschaft angehörten und in
verschiedenen Bezirken lagen , Unstimmigkeiten Hervorrufen . Das städtische
Jugendamt regte daher die Zusammenfassung der im Stadtgebiet gelegenen
Anstalten unter einer gemeinsamen Aussichtsstelle an . Mit der Kundmachung
des Wiener Magistrates als politische Landesbehörde vom 3. Oktober 1921,
L .-G .-Bl . für Wien Nr . 99 , wurde das Jugendamt als Ziehkinderaufsichtsstelle
sur die Ziehkinder in privaten , der Jugendfürsorge gewidmeten Anstalten
bestimmt und ihm als örtlicher Wirkungsbereich das ganze Stadtgebiet zu¬
gewiesen . ^ n den Ziehkinderausschuß , der auch hier geschaffen wurde , wurden
ze ein Vertreter des Verbandes für freiwillige Jugendfürsorge und ein Vertreter
des Karitasverbandes ausgenommen , die abwechselnd als stimmberechtigte Mit¬
glieder gelten , je nachdem Angelegenheiten einer Anstalt des einen oder anderen
Verbandes behandelt werden . Der Ziehkinderarzt ist aus den Jugendärzten des
Gesundheitsamtes entnommen.

Im Zusammenhänge mit dieser Entwicklung wurde auch das Übereinkommen
mit dem Verbaiid für freiwillige Jugendfürsorge gelöst , das im Dezember 191 !»
mit ihm abgeschlossen worden war . Am 19. Oktober 1921 trat der neue Zieh¬
kinderausschuß zum ersten Male zusammen . Wenn auch ß 2, Abs . 4 , der Zieh-
kinderordnuug dem Ziehkinderausschusse nur einen ganz eng umgrenzten
Wirkungsbereich gibt (die Erteilung , die Verweigerung und den Widerruf der
Bewilligung zum Halten von Ziehkindern ; die Befreiung von der Pflegeaufsicht
uud dereii Widerruf ) , so wurde doch in das Programm der Beratungen auch
die Aussprache über allgemeine Angelegenheiten der Aufsicht in Anstalten , der
Organisation des sireien Anstaltswesens und dergleichen mehr , anfgenommen.
4Üe Ziehkiuderaufsicht wurde in dieser Zusammenfassung seither geführt und
hat ihre Daseinsberechtigung erwiesen . 1922 unterstanden ' ihr 80 Anstalten mit
rund 3000 Pfleglingen unter 14 Jahren . So manche kleinere und größere
Mängel wurden durch die Ziehkinderaufsicht aufgedeckt und durch ' wohl¬
wollendes Einwirken und Aufklären , durch Rat und Tat beseitigt oder
wenigstens in ihren schädlichen Wirkungen eingedämmt . Es wurde bei aller
geboteneil Entschiedenheit des Eingreifens doch alles vermieden , was ihr den
Etzarakter einer Polizeieinrichtung im üblen Sinne ausprägen könnte.

An Erfolgen der Ziehkinderaufsicht aus der Berichtszeit kann darauf ver¬
wiesen werden , daß in einer Reihe von Anstalten , die bisher nur im Erkran-
tungssalle einen Arzt herbeiriefen , eine regelmäßige ärztliche Überwachung durch
eineu Hausarzt e,» geführt wurde . In mehreren Anstalten wurden Verschie-
bungen in der Rauineinteilung vorgenommen , Wasch - und Badeeinrichtungen,
Abortanlagen ergänzt oder vorteilhaft abgeändert . Von größter Bedeutung war
tue ^ iepEindevaussicht in dieser Ais sür den Kamps gegen die arg verbreiteten
Kopfparasiten und Haarflechten . In vielen Einrichtungen fehlten geordnete
Aufzeichnungen über die Pfleglinge der Anstalt . Das Jugendamt arbeitete einen
Anstaltserziehungsbogen aus , der die wichtigsten persönlichen und Familien¬
daten jedes Kindes enthält und zur Aufnahme fortlaufender Wägungen.
Messungen , ärztlicher Untersuchungen und sonstiger Beobachtungen aller Art
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dient . Die Anstaltserziehungsbogen einer Anstalt bilden einen Kataster über
den jeweiligen Kinderstand . Im Sinne des § 8, Abs. 1 der Ziehkinderordnung,
wurde von' der An - und Abmeldung der einzelnen Kinder durch die Anstalten
Abstand genommen und den Leitungen nur die Führung dieses Katasters auf-
aetragen , sofern die Gesamtkinderanzahl nicht die genehmigte Belagszahl über¬
schritt. Hiedurch sollten die Schreibarbeiten für die Anstaltskräfte so weit als
möglich eingeschränkt werden . Die meisten der prüvaten Anstalten kamen der
Ziehkinderaufsicht mit Verständnis entgegen , so daß in keinem Falle mit der
Sperrung eines Betriebes vorgegangen werden mußte.

Um die Erlässe des Staatsamtes für soziale Verwaltung vom 28. Juni 1920
und vom 21. Juni 1920, Z. 13.12-1, betreffend Alkoholbekämpfung , durch die
Ziehkinderaufsicht wirkfam durchzuführen und hiebei aufgedeckte Gefährdungen
auch einer entsprechenden Fürsorge überweisen zu können , versuchte das Jugend¬
amt mit dem damals bestehenden Zentralverband alkoholgegnerischer Vereine
in Verbindung zu treten . Der Versuch war erfolglos . Es blieb erst später der
Propaganda des amtsführenden Stadtrates Prof . Dr . Tändle  r Vorbehalten,
in den Kampf gegen den Alkoholmißbrauch einige Bewegung zu bringen und in
der neugeschaffenen „Landeshauptstelle zur Bekämpfung des Alkohalismus"
auch für einen Vertreter des Jugendamtes Sitz und Stimme zu erwirken.

Die in der Berichtszeit erfolgten Neuerrichtungen von Bezirksjngendümtern
führten auch immer die Abänderung der Ziehkinderaufsichtssprengel mit sich.
So wurde mit der Kundmachung des Magistrates Wien als Politischer Landes¬
behörde vom 10. Jänner 1922, L.-G.-Bl . für Wien Nr . 7, das Bezirksjugendamt
Margareten für den 4., 0. und 6. Wiener Gemeindebezirk , init der Kundmachung
vom 8. März 1922, L.-G.-Bl . Nr . 41, das Bezirksjugendamt Währing , für den
17. und 18. Wiener Gemeindebezirk und mit der Kundmachung vom 7. Sep¬
tember 1922, L.-G.-Bl . für Wien Nr . 132, das Bezirksjugendamt Hietzing für
den 13. Wiener Gemeindebezirk als Ziehkinderaussichtsstelle bestimmt . Gleich¬
zeitig schieden diese Bezirke aus den früheren Sprengeln ans.

Am !>. Mai 1921 und am 4. und ä. Oktober 1921 nahmen Vertreter des
Jugendamtes an Verhandlungen über die Durchführung und Ausgestaltung
der Ziehkinderanfsicht im Bundesministerium für soziale Verwaltung teil , wobei
über die Durchführung der Ziehkinderaufsicht berichtet und Änderungen und
Ergänzungen des Gesetzes und der Vollzugsanweisung angeregt wurden . So
wurde zum Beispiel als Lücke empfunden , daß die Aufsicht über die in einer
anderen öffentlichen Überwachung stehenden Kinder (das find die in öffentlichen
Anstalten oder von öffentlichen Anstalten und Behörden unter ihrer Aufsicht
in Pflege gegebenen Kinder nach tz l , 2 a und b, Ziehkinderordnnng ) nicht mit
der Ziehkinderaufficht vereinigt wurde , so daß es oft vorkommt , daß das
Gemeindekostkind und das von der Mutter auf ihre Kosten in Pflege befindliche
Kind in einer Fainilie von zwei Organen beaufsichtigt wird . Nur durch ein
Übereinkommen der beteiligten Amtsstellen ließ sich bei einzelnen Gruppen von
Kindern teilweise eine Einheitlichkeit herbeiführen . So wurde zum Beispiel mit dem
Gemeinderatsausschußbeschluß III vom 27.Dezember 1921 anläßlich der Errichtung
des Bezirksjugendamtes Margareten im Gebäude der städtischen Kinderüber-
nahmsftelle die zentrale gesundheitliche Betreuung der magistratischen Kostkinder
im Säuglingsalter durch die dortige ärztliche Fürforgestelle aufgegeben. Die
Säuglinge wurden den örtlich zuständigen städtischen Mütterberatungsstellen
in den Bezirksjugendämtern zugewiesen. Damit kamen 312 magistratische
Pflegekinder im Säuglingsalter auch unter die Obhut der Bezirksjugendümter.
Ebenso wurden die vom Zentralkinderheim in Wien in Familienpflege unter¬
gebrachten Kinder nach dem Übergange dieser Anstalt in die Verwaltung der
Stadt Wien anfangs 1922 unter die Obsorge der Bezirksjugendämter gestellt.
Eine allgemeine Verbindung der Fürsorge für die Kinder der sogenannten
Armenkinderpflege wurde jedoch nicht dnrchgeführt . Die im § 18 der Ziehkinder¬
ordnung enthaltene Bestimmung über die Befreiung befriedigte in der Praris
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nicht , da sie zu enge gezogen ist . Anderseits soll sie nur von der regelmäßigen
Überwachung befreien und das Recht zur Vornahme von gelegentlichen Stich¬
proben unbedingt Vorbehalten . Allgemein muß die geringe Wirksamkeit des
8 5 der Ziehkinderordnung — der Schutz der Säuglinge — bemängelt werden,
die hauptsächlich auf das Fehlen geeigneter Hilfsmittel zur Hintanhaltung der
Trennung von Mutter und Kind zurückzuführen ist . Zu Änderungen des Zieh¬
kindergesetzes nnd der Ziehkinderordnung kam es auf Grund dieser Verhand¬
lungen nicht.

Unter der Ziehkinderaufsicht standen am 1. Juli 1920 11.984 , am 1. Juli
1921 18 .096 , am 1. Jänner 1922 18 .172 und am 31 . Dezember 1922
16.789 Kinder.

Die größte Zahl von Ziehkindern hatte Ende 1922 das Bezirksjugendanit
Ottakring mit 2101 Kindern ; ihm folgte Favoriten mit 1966 Ziehkindern . Die
kleinsten Zahlen wiesen das Bezirksjugendamt Leopoldstadt mit 1042 und das
Bezirksjugendamt Margareten (IV ., V und VI . Gemeindebezirk ) mit 1044 Zieh¬
kindern auf . Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung sind die Ziehkinder am
dichtesten im X . und XVI . Bezirk , in denen 138 und 136 aus je 10.000 Ein¬
wohner, : kamen . Die wenigsten Ziehkinder sind dagegen im Sprengel des
Bezirksjugendamtes Josefftadt (VII ., VIII ., IX . und XIX . Gemeinderbezirk)
vorhanden . Hier wurden nur 42 auf 10.000 Einwohner gezählt . Ihn : folgte das
Bezirksjngendamt Margareten mit 87 und das Bezirksjugendamt Leopoldstadt
mit 67 Kindern auf je 10 .000 Einwohner.

Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Fürsorgesälle , die die Bezirksjugend-
amter dauernd befürsorgen , betrugen die Ziehkinderfälle am 31 . Dezember 1922
über 80 A (Gesamtzahl der Dauerfürsorgefälle 24 .627 ) ; davon standen unter
dem Schutze der Ziehkinderordnung (ohne die Ziehkinder in Anstalten ) rund
12.800 Kinder.

e) Familienfürsorge.

1. S ch w a u g e r e n - F ü r s o r g e.

Die erste Teilnovelle znm allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche (Kaiserliche
Verordnung vom 12 . Oktober 1914 , R .-G .-Bl . Nr . 276 ) hatte durch die
Novellierung der 88 167 und 168 , a . b. G .-B ., die Rechte der Mutter erweitert.
Der Vater ist verpflichtet , der Mutter die Kosten der Entbindung sowie die
Kosten ihres Unterhaltes für die ersten sechs Wochen nach der Entbindung,
sowie weitere Auslagen , die etwa durch die Entbindung erwachsen , zu ersetzen.
Das Gericht kann ihn aus Antrag der bedürftigen Mutter verhalten , diese Kosten
sowie den den: Kinde zu gewährenden Unterhalt auf die Dauer von drei Monaten
bei Gericht in : voraus zu erlegen . Die Hoffnung aber , die man allgemein auf
diese gesetzlichen Bestimmungen gesetzt hatte , hat sich vorläufig nicht erfüllt . Nur
,ehr spärlich bewerben sich Frauen , die eine außereheliche Geburt erwarten , um
die Unterstützung der öffentlichen Stellen zur Erwirkung der ihnen in obiger
gesetzlicher Bestimmung zugebilligten Rechte . Bei einem großen Teile der Bevöl¬
kerung ist zu sehr das Vertrauen auf die Wohltaten der „Findelanstalt " ein¬
gebürgert , so daß ein Ansporn zur vorherigen Heranziehung außerehelicher
Erzeuger nicht vorhanden ist . Die Schwangerenfürsorge konnte daher auch keiue
ausgiebige Entwicklung finden , wenn nicht besondere Lockmittel angewendet
wurden . Diese standen der „Looiot ^ ok krioncks" reichlich zur Verfügung , so daß
sie mit Hilfe des Hauptausschusses für gesundheitliche Jugendpflege und Für¬
sorge und unter Mitwirkung des Bundes für Mutterschutz , der sich schon in
ver Vorkriegszeit mit Schwangerenfürsorge befaßt hatte , im Herbst 1920 auch
daran gehen konnte , 18 Schwangerenberatungsstellen zu schaffen . Das Jugend¬
amt wurde mit dem Beschlüsse des Gemeinderatsausschusses III vom 11 . No¬
vember 1920 ermächtigt , neun dieser Beratungsstellen die Mitbenützung der
Raume und Einrichtungen der städtischen Bezirksjugendämter zur Verfügung
.zu stellen . Die Fachärzte , die Hebammen und ehrenamtlichen Hilfskräfte stellte
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der Hauptausschuß bei, das Jugendamt vermittelte durch seine Fürsorgerinnen
den Zusammenhang mit seiner Fürsorge und übernahm auch in den Jugend-
amtssteNn zum Teile die rechtliche Beratung . Die Frauen , die sich in den letzten
drei Schwangerschaftsmonaten befanden, wurden durch Verlautbarungen auf¬
gefordert, sich in der in ihrem Wohnspreugel errichteten Beratungsstelle frei¬
willig zu melden. Sie wurden aber auch mit Hilfe der bei den Brotkommissionen
aufliegenden Listen der schwangeren Frauen , die mit Lebensmittelzubußen
beteilt wurden, unmittelbar zum Besuche der Fürsorgestellen eingeladen. Im
Februar 1921 wurde mit der Beratung begonnen; am 30. April 1922 erfolgte
jedoch wieder die Einstellung diefes Fürforgezweiges, da die Mittel der „Looiot^
nk krionäs" hiefür versiegten, während der heimischen freien Fürsorge die Mittel
hiezu ebenfalls fehlten. Nur einzelne Beratungsstellen wurden noch fortgeführt.
Der Bund für Mutterschutz beschränkte sich wieder auf die Beratung für
Schwangere in VI, Mollardgasse 8 und auf das in der Mutter - und Säugliugs-
fürsorge unentbehrlich gewordene Mütterheim, XVI, Maderspergerstraße 2.

Die so notwendige frühzeitige Erfassung der Frauen , die uneheliche Geburten
erwarten, kann über die Zufallserfassung nicht hinausgehen, solange nicht eine
gesetzliche Verpflichtung zu ihrer Meldung geschaffen wird. Sie ist zum Beispiel
in der norwegischen Gesetzgebung bereits geregelt und auch im Schweizer bürger¬
lichen Gesetzbuch vorgesehen. Die Absicht, diese Verpflichtung auch im Lande Wien
durch ein besonderes Landesgesetz zur Sicherung der Uuehelichenfürsorge durch¬
zusetzen(Entwurf vom 14. März 1922), kam bisher nicht zur Ausführung.
Inzwischen beschränkt sich die Schwangerenfürsorge auf die durch die allgemeine
Fürsorge, durch die Mitteilungen von Hebammen, durch freiwillige Meldungen
und durch den früheren Eintritt in die Universitäts-Frauenkliniken erfaßten
Fälle, da die Einstellung der Lebensmittelkarten auch diese ziemlich umfassende
Ermittlungsquelle beseitigt hatte.

2. Säuglings - und Kleinkinderfürsorge,
an) Erfassung der Geburten fälle im allgemeinen.

Die offene Säuglingsfürsorge , wie sie in der Vorkriegszeit und Kriegszeit mit
der Erfassung sämtlicher Geburtsfälle in Wien eingeleitet worden war, wurde
zunächst beibehalten. Es wurde versucht, in die bei jedem neuerrichteten Bezirks¬
jugendamte angegliederte Mütterberatungsstelle womöglich alle Frauen mit
außerehelichen Kindern und von den verheirateten die fürsorgebedürftigen zu
bringen. Die Hausentbindungen und die Geburten in den Entbindungs¬
abteilungen der öffentlichen Krankenhäuser (ausschließlich der drei Universitäts-
Frauenkliniken) und in den Entbindungsheimen (zum Beispiel Luciua, Brigitta¬
spital, Hera, Frauenhospiz, Sanatorium Auerspergstraße usw.) wurden wie
bisher durch die Geburtsanzeigen erfaßt, die die Hebammen im Sinne der
„Dienstvorschriften für Hebammen" vom 10. September 1897, R.-G.-Bl.
Nr . 210, an das städtische Gesundheitsamt zu senden verpflichtet sind. Auf die
Anzeigen unehelicher Geburten durch die Hebammen nach A 5 der Justiz-
ministerialverordnung vom 24. Juni 1916, R.-G.-M . Nr . 196, wurde ver¬
zichtet, um jede unnötige Belastung mit Doppelmeldungen zu vermeiden. Ein
Übereinkommen mit dem Gesundheitsamte, das alle einlangenden Geburts¬
anzeigen unverzüglich dem Jugendamte zur Abschriftuahme übermittelt, gab die
gleiche Sicherheit, sobald als möglich zur Kenntnis aller Geburten zu gelangen.
Konnte so den Hebammen bei der Erfüllung der Meldepflicht entgegengekommeu
werden, so wurden sie in anderer Richtung durch Anlage eines neuen Geburts¬
anzeigenmusters zur Erweiterung der Personaldaten über die Kindesmütter
verhalten.

Bisher wurde durch die Säuglingsfürsorge jeder Geburtsfall erhoben rind¬
erst dann als erledigt betrachtet, wenn die Gewißheit bestand, daß für den
Säugling ausreichend gesorgt sei. Bei weit mehr als der Hälfte der Geburts-
crhebungen ergab sich keine Fürsorgebedürftigkeit, da von der Familie aus --
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reichende Vorkehrungen nach ihren Vermögensverhältnissen bestimmt erwartet
werden konnten. Da sich die vollständige Erfassung der Geburtenfälle also nicht als
unbedingt notwendig herausstellte, veranlasse die Arbeitsüberlastung, die die
Nachkriegszeit brachte, das Aufgeben dieser Erhebungsmethode. Die Hebammen
wurden jedoch durch das Gesundheitsamt angewiesen, in den Geburtsanzeigen
auch den Berus der Kindesmutter , ihres Gatten oder Lebensgefährten anzugeben,
allenfalls auch sonst besondere Umstände, welche die Fürsorgebedürftigkeit be¬
gründen können. Hiedurch wurde es dem Jugendamte möglich, die Erst¬
erhebungen sämtlicher Geburtssälle aufgeben zu können und sie 1. auf die ehe¬
lichen, 2. auf alle diejenigen, deren Familien als sürsorgebedürftig schon bekannt
waren, 3. aus diejenigen einzuschränken, die nach dem Beruf, der Wohnung
(bekannte ungünstige Zinskasernen), nach besonderen Zusätzen der Hebammen
nsw. auf Fürsorgehedürftigkeit schließen lassen.

Zu diesem Schritt konnte sich das Jugendamt umso eher entschließeu, da die
übrigen ehelichen Geburtsanzeigen aus Gruud eines Übereinkommens mit den
im „Hauptausschuß für gesundheitliche Jugendpflege und Jugendfürsorge " ver¬
einigten Säuglings - und Kleinkinderfürsorgestellender freien Fürsorge die Ob¬
sorge für die ehelichen Geburtsfälle übernahmen, soweit sie nicht von den Bezirks-
jngendämtern erfaßt wurden.

bb) Erfassung der G e b u r t e n s ä l l e i n s b e s o n d e r e i n den drei
Universitäts - Frauenkliniken.

Die am 1. August 1913 auf deu drei Universitäts-Frauenkliniken eingeführte
Ersterhebung der unehelichen Geburtsfälle, bei denen die Mütter nicht auf die
Aufnahme in das Zentralkinderheim Anspruch erhoben, wurde im Berichts¬
abschnitte ausrechterhalten. Sie wurde auch aus die fürsorgebedürstigeu ehelichen
Geburtssälle ausgedehnt. Dies wurde durch die Umwandlung des Zentral¬
kinderheimes in ein Säuglings - und Mütterheim der Stadt Wien veranlaßt.
Der Grundsatz, ohne Rücksicht auf die spätere Entwicklung der wirtschaftlichen
Verhältnisse der Kindesmutter durch zehn Jahre das außereheliche, in der
nieder-österreichischenLandesgebäranstalt geborene Kind auf öffentliche Kosten zu
versorgen, weil die Kindesmutter seinerzeit im Zentralkinderheime durch vier
Monate Ammendienst leistete, konnte nicht mehr ausrechterhalten bleiben. Mit
dem Beschlüsse des Stadtsenates als Landesregierung vom 21. März 1922 wurde
die Findelversorgung aufgegeben und ab 1. Mai 1922 das Heim allen armen-
rcchtlich oder fürsorgerisch anstaltsbedürftigen Kindern bis zum zweitem Lebens¬
jahr und Säuglingen gemeinsam init der Mutter geöffnet.

Wenn auch die Geburten an den drei Gebärkliniken nicht die Zahl der Vor¬
kriegszeit erreichten, so herrscht dort doch ein derartiger Zudrang von fürsorge-
bedürftigen ehelichen und unehelichen Frauen , daß mit den zwei Fürsorgerinnen,
die Mitte 1919 dort tätig waren, nicht mehr das Auslangen gefunden werden
konnte. Ab 1. Mai 1922 wurde für jede .Klinik je eine städtische Fürsorgerin
eingestellt und eine vierte Fürsorgekraft für Außenerhebungenim ganzen Stadt¬
gebiet beigegeben. Sie teilen sich abwechselnd in den Innen - und Außendienst.

Wenn nach dem Übereinkommen, das im Juli 1913 nach langwierigen Ver¬
handlungen mit den damaligen Klinikvorständen zustande kam, der Fürsorgerin
nur zugeftanden war, sich die Geburtsfälle, die ihrer Fürsorge zusielen, aus den
Kopfzetteln in der „Portierloge " auszusuchen nnd nur zu bestimmten Stunden
zu deu für sie iu Betracht kommenden Frauen in die Wochenzimmer eingelassen
zu werden, so ist dank eines im April 1922 mit den Klinikvorständen getroffenen
Einvernehmens jetzt den Klinikfürsorgerinnen den ganzen Tag über der
Zutritt zu deu Aufnahmsbüchern, Geburtenprotokollen, Kopfzetteln usw. offen;
sie haben jederzeit Zutritt zu den Wöchnerinnenzimmernund Schwangerschafts¬
abteilungen, um mit den Müttern ausreichend die nähere und fernere Zukunft
zu beraten. Es wurde ihnen auch in der I. und II. Gebärklinik ein besonderes
Zimmer als Arbeitsraum zugewiesen, das das Jugendamt mit den notwendigen
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Einrichtungsstückenversah. In der III . Frauenklinik wurde ihnen wenigstens
in der Aufnahmskanzlei ein Schreibtisch beigestellt, um ihre schriftlichen Ar¬
beiten erledigen und die Aussprachen mir den herbeigerufenen Verwandten und
Angehörigen der Wöchnerinnen besorgen zu können.

oe) Aufnahme von Mutter und Kind aus den Frauen¬
kliniken in das Zentralkinderheim.

Die Aufgabe der städtischen Fürsorgerinnen an den Frauenkliniken ist es
seither, bei jedem Geburtsfall daher möglichst frühzeitig zu prüfen, ob Obdach¬
losigkeit nach dem Austritte von Mutter und Kind aus der Gebärklinik vor¬
liegt, ob Mutter und Kind in Wien in Verhältnisse zurückkehren,
die für sie und den Säugling gefährdend sein müssen, oder ob ärztlicher¬
seits ein weiteres Zusammenbleiben der stillenden Mutter mit dem Kinde
besonders notwendig erscheint. Nach dem Ergebnis dieser Erhebung hat sie bei
der städtischen Kinderübernahmsstelle die Aufnahme von Mutter und Kind
in das Zentralkinderheim zu beantragen. Zur Durchführung dieser wichtigen
Fürsorge, die keine engherzige armenrechtliche Behandlung verträgt , wenn sie
zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit und zur Hebung des Verantwort¬
lichkeitsgefühles der Mütter dienen soll, wurden gemeinsam mit der Magistrats¬
abteilung für Armenpflege Richtlinien ausgearbeitet und auch unter dem
27. April 1922 an die Bezirksjugendämter verlautbart . Sie wurden besonders
im Interesse der nicht nach Wien zuständigen Mütter und Säuglinge weiter
entwickelt. Während die frühere wahllose Übernahme der außerehelichen Kinder
das Verantwortlichkeitsgefühl der Kindeseltern, vornehmlich der Mütter , unter
graben mußte, soll jetzt das Zusammenbleiben von Mutter und Kind in der
ersten Lebenszeit die Erfüllung der mütterlichen Pflichten nicht nur für die
wenigen Wochen in der Anstalt, sondern auch in der Zukunft erzielen. Not¬
wendig ist nur , daß sich trotz der häufig schwer zu beeinflussenden Mütter
in der Anstalt dennoch alles mit der hochwichtigen Erziehungsarbeit
befreundet. Hiezu gehört aber auch, daß vor jedem Austritt von Mutter und
Kind oder vor der Entlassung der Mutter allein, mit der offenen Familienfür¬
sorge Fühlung genommen wird, um draußen den Einfluß weiter wirken zu
lassen.

äck) Zusammenarbeit mit den Krankenkassen.
Im Jahre 1917 war mit Genehmigung des damaligen Stadtrates mit

der Wiener Bezirkskrankenkasse ein Übereinkommen abgeschlossen worden, das
den Zweck verfolgte, den Krankenkafsenmitgliedernund den Frauen , die in die
Familienversicherungeinbezogen sind, die städtischen ärztlichen Mütterberatungs¬
stellen für ihre Säuglinge und Kleinkinder zugänglich zu machen. Die Säug¬
lingsfürsorgerin hatte unter den Geburtsfällen neben den außerehelichen haupt¬
sächlich alle mit der Bezirkskrankenkasse im Zusammenhang stehenden Fälle
zu erfassen, die Mütter zu baldigstem Besuch der Mutterberatung zu veranlassen
und die betreffenden Geburtsanzeigen und Erhebungsergebnissean die Bezirks¬
krankenkasse zur Flüssigmachung der Stillgelder zu vermitteln. Im Namen
der Bezirkskrankenkasse wurde von den städtischen Fürsorgerinnen auch
während des Stillgeldbezuges die Stilltätigkeit der Mütter überwacht.

Eine wertvolle Ergänzung fand dieses Zusammenarbeiten dadurch, daß die
Bezirkskrankenkassewomöglich Jugendärzte der städtischen Mütterberatungs¬
stellen für ihre Ambulatorien und umgekehrt die Stadt Wien Arzte der
Krankenkassenbehandlungsstellenfür städtische Fürsorgestellen gewann, so daß
die Säuglinge , ob gesund oder krank, unter der Obhut des gleichen Arztes
blieben. Eine weitere Folge der Zusammenarbeit war, daß auch die nicht der
Krankenkasse angehörigen Säuglinge und Kleinkinder der städtischen Mütter¬
beratungsstellen im Erkrankungsfalle in den Kassenambulatorien behandelt
werden konnten.
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Eine Ausdehnung dieser wertvollen Zusammenarbeit auf die übrigen
Krankenkassen Wiens erfolgte nicht. Die Stillkontrolle der städtischen Für¬
sorgerinnen bei zahlreichen Krankenkassenfamilienin geordneten Verhältnissen
und die wachsende Arbeit ließen sie bald als eine den damaligen Verhältnissen
weniger fürsorgerische Belastung zum Nachteil der Mündel und sonstigen
Schützlinge des Jugendamtes empfinden, so daß sich das Jugendamt veranlaßt
sah, statt einer gelegentlichen„Remuneration " für die mit der Stillkontrolle
befaßten Fürsorgerinnen , die Vergütung der tatsächlichen, mit der Geld¬
entwertung steigenden Kosten von der Krankenkasse zu fordern, um allenfalls
besondere Fürsorgekräfte hiefür bestellen zu können. Den: Ansuchen kam die
Krankenkasse nicht nach, weshalb einvernehmlich Ende des Jahres 1919 das
Übereinkommen gelöst wurde. Organisatorisch bedeutete die Lösung jedenfalls für
die Säuglingsfürsorge einen Nachteil, in der augenblicklichen Not wurde aber eine
Reihe von Fürsorgekräften für andere damals wichtige Fürsorgearbeiten frei.

oo) Mitwirkung des Jugendamtes bei der Säuglings-
sürsorgeaktion des Hauptausschusses für gesundheit¬
liche Jugendpflege und -fürsorge vom Jahre 1920 und
1921. Aktion der Loeiol ^ ok krioncks und des ameri¬
kanischen Roten Kreuzes . Umwandlung des Haupt¬
ausschusses in die L a n d e s h a u p t st e l l e Wien für Säug¬

lings - und Kleinkinder fürsorge.
Die amerikanische Kinderhilfsaktion hatte im Jahre 1919 durch eine Massen-

nntersuchung der Kinder in, schulpflichtigen Alter die schweren Schäden der
Ernährungskrise in den letzten Kriegsjahren und in der Nachkriegszeit fest-
gestellt. Der Hauptausschuß für gesundheitliche Jugendpflege und -fürsorge
stellte sich zur Aufgabe, die Folgen der Unterernährung auch bei den früheren
Lebensjahren nachzuweisen, um damit die Aufmerksamkeit des Auslandes auf
das Säuglingsalter und die Fürsorge hiefür anzuregen. Die Möglichkeit zur
Erfassung der Säuglinge und Kleinkinder gaben die Milchkartenliften der Brot¬
kommissionen. Je vier bis fünf Brotkommissionssprengel wurden zusammen¬
gelegt und einer Untersuchungsstelle zugeteilt. Auf eine Stelle kamen ungefähr
1700 bis 3000 Kinder. Auf Grund der Untersuchungen sollte ein Kinderkataster
geschaffen werden, der über die erkrankten und unterstützungsbedürftigen Kinder,
über die Rachitiker, an der Tuberkulose Erkrankten oder von ihr Gefährdeten usw.
Aufschluß geben konnte. Die Durchuntersuchung begann mit 31. Mai 1920
in ungefähr 70, mitunter hiefür zur Not errichteten Untersuchungsstellen, da¬
runter auch in den acht städtischen Bezirksjugendämtern. Die Genehmigung
für die letzteren erteilte hiezu der Gemeinderatsausschuß III mit dem Beschluß
vom 7. Juni 1920. Die Mittel zur Durchführung vermittelte die Soviel̂ ok
kri6nä8. Die Mitwirkung der Bezirksjugendämter wurde durch die Weisung
des Jugendamtes vom 21. Juni 1920 geregelt. Ende August 1920 war die
Musterung von 85.730 Säuglingen und Kleinkindern durchgeführt. Davon
waren in den städtischen Bezirksjugendämtern 13.532 untersucht worden
(zwischen 1074 bis 2588 Kinder in den einzelnen Stellen ). Von der mit Hilfe
der Brotkommission festgestellten Kinderzahl waren rund 25A, in den Bezirks-
jngendamtssprengeln erschienen.

Obwohl anfangs nach den Versicherungen der leitenden Persönlichkeitendes
Hauptausschusses nur die Durchmusterung der Kinder beabsichtigt war, wurde
im Herbst 1920 mit Hilfe der Sooiot̂ ok krionäs die Überführung von ungefähr
40.000 gesundheitlich fürsorgebedürftigen Säuglingen und Kleinkindern in eine
Dauerfürsorge versucht und die Mitwirkung der Bezirksjugendämter hiefür
mit dem Gemeinderatsausschußbeschluß vom 23. September 1920 erwirkt. Das
Jugendamt beschränkte sich hiebei 1. auf die der Berufsvormundschaft unter¬
stehenden Kinder, 2. auf die Ziehkinder und Unehelichen, 3. auf die der Fürsorge
der Bezirksjugendämter fallweise zukommenden schütz- und hilfsbedürftigen
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Kinder — und zwar bei 1. bis 3. des gewillten Bezirksjugendamtssprengels —
und 4. auf die gesundheitlich bedürftigen Säuglinge und Kleinkinder in einem
nach Vereinbarung festgestellten Sprengel im Umkreis des Bezirksjugendamtes.
Dieser war, je nach dem Bedürfnis der Bevölkerung und unter Berücksichtigung
der Leistungsfähigkeit des einzelnen Bezirksjugendamtes im Einvernehmen mit
dem Hauptausschuß und der nk krionlls abzugrenzen.

Als mit 1. Juli 1921 die Leitung von 41 dem Hanptausschuß angeschlossenen
privaten Säuglingsfürsorgestellen auf das amerikanische Rote Kreuz überging
(Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 20. Juli 1921),
schränkte das Jugendamt die Fürsorge auf die seiner Obhut amtlich zufallenden
gefährdeten Kindergruppen (Mündel, Ziehkinder und Uneheliche und besonders
fürsorgebedürftige Kinder) ein und suchte insoferne eine Zusammenarbeit mit
den Fürsorgestellen der freien Fürsorge, daß es ihnen regelmäßig die in seinen
Wirkungsbereichnicht gehörigen Geburtsanzeigen überließ. Der Ausschuß des
amerikanischen Roten Kreuzes griff diese Anregung in einer Beratung von,
5. Juli 1921 auf. Dennoch kam sie nicht völlig zur Durchführung, da mehrere
der freien Fürsorgestellen sich um die sachliche und örtliche Abgrenzung des
Arbeitsgebietes nicht kümmerten und nach ihrem freien Belieben oft auch
Mündel, Ziehkinder oder andere Schützlinge der Bezirksjugendämter in ihre
Obsorge zogen. Auch kam es nicht zu der vom Jugendamte vorgeschlagenen
regelmäßigen Aussprache der Säuglingsfürsorgerinnen in den einzelnen
Jugendamtssprengeln . Sie sollte die in der praktischen Arbeit stehenden Für-
sorgekräste der Bezirksjugendämter und vrivaten Beratungsstellen zu wertvollen
Austausch der Erfahrungen im Sprengel und zu ergänzender gegenseitiger Hilfe
näherbringen. Doppelbefürsorgungen, doppelte Hausbesuche und ähnliche Maß¬
nahmen waren dann selbverständlich die unliebsame Folge. Um wenigstens
bei den Schützlingen der städtischen Bezirksjugendämter diese Mängel möglichst
bintanzuhalten , wurden die Bezirksjugendämter mit der Weisung des Jugend¬
amtes vom 24. Juli 1922 beauftragt , ihre Rechte bei den Amtsmündeln , Zieh¬
kindern und sonstigen Schützlingen entsprechend zu wahren. Einzelne der Für¬
sorgestellen richteten sich in der Fürsorge nur nach der gesundheitlichen Be¬
urteilung und ließen die wirtschaftliche Lage der Familie außer acht.. Erst als
sich auch wiederum Knappheit in den Mitteln für die mannigfachen Fürsorge¬
bestrebungen zeigte, forderte insbesondere die ausgezeichnete Organisation der
Koolot̂ ok krionäs bei ihren Wohlfahrtsaktionen die genaueste Prüfung auch
der wirtschaftlichen Lage der Fürsorgesuchenden. Die Fürsorgestellen ver¬
mittelten an ihre Teilnehmer Lebensmittelpakete, Trockenmilch, Frischmilch,
Wäschepakete für Neugeborene, Lebertran usw. An der Frischmilchaktionder
8ool6t̂ ok krionäs nahmen auch die Bezirksjugendämter teil, von denen einzelne
bis zu 150 Liter Milch täglich an die fürsorgebedürftigen Parteien ausschenkten.
Die Milchaktion blieb am längsten aufrecht und bestand noch zu Ende der
Berichtszeit. Im Juli 1921 standen in der Fürsorge der Mütterberatungs¬
stellen bei den Bezirksjugendämtern 1300 Säuglinge und Kleinkinder mit dem
ungünstigsten (6) Befund, 2470 mit dem mittleren (ll) Befund und 1300 ältere
Kleinkinder, für die Frischmilchrationenzugebilligt wurden. Durch Vermittlung
des Hauptausschusses wurden damals auch vom Argentinisch-österreichischen
Wohlfahrtswerke für 1600 Stillmütter Lebensmittelpakete dieser Aktion nir
die Bezirksjugendämter erwirkt. Auch bei der Beteilung von Mittelstands¬
kindern wurden einzelne Bezirksjugendämter von der Sooist^ ok krionäs in
Anspruch genommen.

Ab 12. Jänner 1922 wurde für den Wirkungsbereichdes Jugendamtes die
Wäsche und Kleideranweisung vom Amerikanischen Roten Kreuz den Bezirks¬
jugendämtern übertragen und die Ausgabe im Handlager des Jugendamtes für
Sachbeihilfen, V, Siebenbrunnengasse 78, eingerichtet. Ende April 1922 wurde
die Ausgabe der Liebesgaben und Wäscheanweisungen durch die Bezirksjugend¬
ämter eingestellt. Wie leider vorauszusehen war, ging damit der Besuch der
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ärztlichen Mütterberatungsstellen rasch zurück, so daß alles aufgeboten werden
mußte , um die ärztliche Beratung an sich bei der fürsorgebedürstigen Bevölkerung
wiederum zur Achtung zu bringen.

Schon im Dezember 1921 war vom Amerikanischen Roten Kreuz und der
KoeiM̂ ok krionlls für das Frühjahr 1922 die Einschränkung ihrer Aktionen
angekündigt worden, da der Spendenzufluß aus dem Auslande abflaute. Es
wurden damals erstmals Aussprachen mit den Krankenkassen eingeleitet, da die
Zählungen der Fürsorgestellen ergeben hatten, daß mindestens 70 bis 80 Prozent
der beteilten Kinder in den privaten Fürsorgestellen aus krankenkassen¬
zugehörigen Familien stammten. Mit der Fürsorge wurde sonach hauptsächlich
Vorbeugung für die Krankenkassen selbst geleistet, so daß eine Beitragsleistung
ihrerseits vollkommen begründet gewesen wäre. Zu einem allgemeinen Über¬
einkommen kam es jedoch in der Berichtszeit nicht. Das „Amerikanische Rote
Kreuz" (^ nmriean Uoä Oross) hatte, als es die Einstellung seiner Tätigkeit in
Österreich ins Auge faßte, den Wunsch, die von ihm geschaffenen Einrichtungen
für die Zukunft zu sichern und deshalb Fühlung mit dem Volksgesundheitsamte
genommen. Dieses lud Vertreter sämtlicher Bundesländer zu einer Sitzung ani
9. Juni 1922 ein, welcher der Antrag auf Fortführung der ab 30. Juni 1922
vom Amerikanischen Roten Kreuz einzustellenden Aktion durch ein „Hauptkomitee
für offene gesundheitliche Säuglings - und Kleinkindersürsorge in Österreich"
vorlag. Dieses „Hauptkomitee" sollte aus einem Exekutivkomitee und aus
Landesvertretungen (Landeskomitees, Landeshauptstellen) bestehen.

Für Wien war der Ansatz für eine solche Landeshauptstelle im „Hauptaus¬
schuß für die gesundheitliche Fürsorge" gegeben. Am 21. Juni 1922 beschloß
daher der Gemeinderatsausschuß III die Liquidierung dieses „Hauptausschusses"
bis 1. Juli 1922 und seine Umwandlung in die „Landeshauptstelle Wien für
Mutterberatung , Säuglings - und Kinderschutz". Dieser haben anzugehören: Voni
Bürgermeister zu berufen: drei Vertreter der Wiener Gemeindeverwaltung, ein
Vertreter des Wiener Landessanitätsrates , je ein Vertreter der Magiftrats-
abteilungen Jugendamt , Wohlfahrtspflege, Wohlfahrtsanstalten , Gesundheits¬
amt, ein Pressevertreter, der zuständige Referent des städtischen Gesund¬
heitsamtes als Schriftführer . Von den betreffenden Organisationen
delegiert: Je ein Pertreter des Bundesminifteriums für soziale Ver¬
waltung, je ein Vertreter der Krankenkassen (Verband der Genossen¬
schaftskrankenkassen, Wiener Bezirkskrankenkasse, Krankenkassen der Bundes¬
bahnen, Straßenbahnen , Bundesangestellten und Gemeindeangeftellten),
je ein Vertreter der betriebsührenden Organisationen (Kriegspaten¬
schaft, Säuglingsschuh und Kinderfürsorge, Charitasverband der Erzdiözese
Wien, Zentralorganisation katholischer Frauen Österreichs, Evangelische Stadt¬
mission, Israelitische Kultusgemeinde, Jugendamt , Bund für Mutter - und
Säuglingsschuh des Vereines „Lucina", der Wiener Gebäranstalten), je ein Ver¬
treter der interessierten Organisationen (Verband für freiwillige Jugend¬
fürsorge, Verband „Societas "). Die Geschäftsführung obliegt dem Gefund-
bKtsamte. Am 30. Juni 1922 konstituierte sich die Landeshauptstelle unter dem
Titel „Landeshauptstelle Wien für Säuglings - und Kleinkinderfürsorge" und
bestellte einen Vollzugsausschuß, der am 4. Juli zum erstenmal zusammentrat.

3. F a m i l i c n fü r s o r g e für F r e m d z u st ä n d i g e.
an) Z e n t r a l k i n d e r h e i m.

Die Aufnahme fremdzuständiger Mütter und Säuglinge in das Zentral¬
kinderheim kann im allgemeinen nur dann erfolgen, wenn armenrechtliche
Gründe vorliegen, also die Stadt Wien als Aufenthaltsgemeinde in den engen
Grenzen der armenrechtlichen Bestimmungen des Heimatsgesetzes von 1863 zu
Maßnahmen verpflichtet ist. Für viele Frauen , die mit dem Säugling nach
dem Klinikaustritt weder in ihren früheren Dienstort, noch in den bisherigen
Unterstand zurückkehren können, erübrigt dann nur die Heimreise. Was dies
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bei vielen, die früher noch nie in der Heimat waren und dort auch keine
Angehörigen besitzen, am zehnten Tage nach der Niederkunft bedeutet, ist leicht
einzusehen.

Das Jugendamt veranlaßt bei allen Frauen , die einige Zeit vor der Ent¬
bindung in den Schwangerenabteilungen der Gebärkliniken ausgenommen
wurden, die sofortige Erhebung nach dem Eintritte durch die Klinikfürsorgerin.
Nach dem Ergebnis dieser Erhebung wird mit eingeschriebenem Briefe die
Heimatsgemeindeund die Fürsorgeeinrichrung des Heimatsortes , allenfalls auch
das Landesjugendamt benachrichtigt und aufgefordert, rechtzeitig für Mutter
und Kind vorzusorgen. Wenn auch in vielen Fällen von den Gemeinden kaun,
eine ansreichende Vorsorge getroffen und oft nicht einmal eine passende Familien¬
unterkunft für die Mutter und das Kind beigestellt werden kann, so wirken diese
Anzeigen immerhin als Mahnungen, endlich auch im flachen Lande an die Er¬
richtung der notwendigsten Fürsorgeeinrichtungen zu schreiten.

Mit dem Landesjugendamte für Niederösterreichkonnte ein Abkommen
getroffen werden, da dieses hiefür einige kleinere Säuglings - und Kinderheime
bei der Teilung zwischen Wien und Niederösterreich übernommen hat, wie zum
Beispiel die Heime in Baden, Ebreichsdorf, Waidhofen an der Thaya usw. Auch
sorgen einzelne Bezirksfürsorgeräte im eigenen Wirkungsbereiche in Alters¬
heimen für die erste Unterkunft obdachloser Mütter und Säuglinge notdürftig
vor. Es können daher von den an der Klinik tätigen städtischen Fürsorgerinnen
die in einer Gemeinde Niederösterreichsbeheimateten Mütter und Säuglinge,
soweit sie nicht selbst oder durch ihre Angehörigen für eine Unterkunft vorsorgten,
unter Mitwirkung des niederösterreichischenLandesjugendamtes und des
zuständigen Bezirksfürsorgerates fürs erste versorgt werden. Schlechter liegen
die Verhältnisse bei den übrigen Bundesländern , die, abgesehen davon, daß die
armenrechtlichen Funktionen der einzelnen Gemeinden nicht bezirksweise
zusammengelegt sind (wie in Niederösterreich), auch noch kein vollkommen aus-
gehautes Netz von Fürsorgeeinrichtungen besitzen. Ein trauriges Kapitel bilden
die ausländischen Mütter , für die die Stadt Wien aufzukommen nicht verpflichtet
werden kann, die sich aber auch häufig weigern, von den Vertretungen ihrer
Heimatstaaten die Heimbeförderung anzusprechen.

bb) Mutterberat ungs st eilen , Unterhaltsbeiträge.
Der Besuch der ärztlichen Beratungsstellen ist ohne Rücksicht auf das Heimats¬

recht allen Unbemittelten im Wohnungssprengel freigestellt-, auch bei der Ver¬
wendung der für die Unterhaltsfürsorge zur Verfügung gestellten öffentlichen
Mittel wurde dieser Unterschied nicht gemacht. Nur bei denjenigen Fürsorge¬
fällen, für die eine im Heimatsrecht bedingte Fürsorge notwendig wurde, sah sich
das Jugendamt genötigt, entweder selbst oder im Wege der Magistratsabteilung
für Armenpflege den Rückersatz bei den Heimatgememden anzusprechen. Aller¬
dings ersuchte das niederösterreichische Landesjugendamt im April 1921 auf
Grund amtlicher Zählungen die Stadt Wien für die Kosten, die durch die Befür-
sorgung von 2730 nach Wien zuständigen, in Gemeinden Niederösterreichs
lebenden Kindern aufwuchsen, mit einem Jahresbauschbetrage nach der jeweiligen
Kinderzahl aufzukommen. Es berechnete die Kosten durchschnittlich mit 300
Kronen für das Jahr und Kind, das von einer niederösterreichischen Landes¬
berufsvormundschaft in irgendeiner Form betreut wurde. Die Gesamtzahl der
damals von den niederöfterreichischen Fürsorgestellen angewiesenen Kinder
betrug 50.000. Diese Forderung veranlaßte eine Zählung der in Wien in offener
Fürsorge der Bezirksjugendämter stehenden Kinder nach ihrem Heimatrecht mit
dem Stichtage von 1. Mai 1921. Sie hatte folgendes Ergebnis : Unter den 21.431
befürsorgten Kindern waren nur 11.546 in Wien beheimatet. 2405 waren in
eine Gemeinde Niederösterreichs heimatzuständig, 262 waren Oberösterreicher,
36 nach Salzburg , 337 nach Steiermark , 101 nach Kärnten heimatzuständig, 60
in Tirol und 4 in Vorarlberg beheimatet. Aus dem neuen Bundeslande Burgen-
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fand, dem damaligen „Westungarn", stammten 262 Kinder. 4753 waren Aus¬
länder, davon weit mehr als die Hälfte tschechoslowakische Staatsangehörige . Bei
1662 Kindern und Jugendlichen war die Heimatzuständigkeit oder Staatsan¬
gehörigkeit ungeklärt. Nach dem Volkszählungsergebnis vom Jahre 1920
waren 13-KK- der Wiener Bevölkerung fremde Staatsangehörige . Von den
befürsorgten 21.431 Kindern waren jedoch 22-2A Ausländer.

Das niederösterreichische Landechugeudamt verzichtete nach Kenntnisnahme
dieses Zählungsergebnissesauf einenBeitrag zur Befürsorgung der Wiener Kinder
in Niederösterreich. Es wurde aber dem niederösterreichischen Jugendamts eine
besondere Übereinkunft in Aussicht gestellt, falls die Stadt Wien systematisch
eine größere Anzahl von Pflegekindern in veftimmte Sprengel Nlederoperreichs
dauernd unterbringen sollte und hiedurch besondere Fürsorgevorkehrungen
notwendig würden. In der Berichtszeit kam es zu keiner derartigen Pflege¬
siedlung, da es unter den ungünstigen Lebens- und Währungsverhälinipen
nicht gelang, geeignete Pflegestellen in größerer Menge aufzubringen.

k) Schulfürsorge.
1. Entstehnng.

Bei der Errichtung der ersten Bezirksjugendämter zu Ende des Jahres 1918
und anfangs 1919 beabsichtigte das Jugendamt der Stadt Wien schon allgemein
ein enges Zusammenwirken mit der Schule herzustellen. Die im Jahre 1919 ein¬
setzenden außerordentlichen Notstandsaushilsen nahmen jedoch die Kräfte des
Jugendamtes derart in Anspruch, daß die allgemeine Durchführung vorläufig
unterbleiben mußte. In einzelnen Sprengeln wurde trotzdem durch erfahrene
Fürsorgerinnen die Verbindung mit der Schule herzustellen gesucht. Nach und
nach kam es bei den Bezirksjugendämtern Landstraße, Favornen , Meidling uno
Fünfhaus zu einer Verdichtung dieser Fühlung , die sich insbesondere auch
aus die Mitarbeit beim schulärztlichen Dienste ausdehute. Seit Beginn des Seyiu-
jahres 1920/21 bestand das Zusammenwirken fast an allen Volks- und Bürger¬
schulen in den genannten Bezirksjugendamtssprengeln und äußerte sich besonders
darin , daß eine Fürsorgerin regelmäßig — meist vierzehntägig — bei den
Schulleitungen vorsprach, die Mitteilung über bedenkliche Wahrnehmungen bei
den Schulkindern entgegennahm und nach diesen Nachrichten selbst oder durch die
Fürsorgerin des Wohnsprengels des Kindes die notwendige Fürsorge einzuleiten
versuchte. Sie nahm auch, soweit regelmäßige Sprechstuuoen der Schulärzte
stattfanden, an ihnen teil, unterstützte den Arzt bei seiner Tätigkeit, vermittelte
seine Weisungen an das Elternhaus , brachte erkrankte Kinder in Heilpflege,
besorgte die Aufnahme in besondere Anstalten und dergleichen mehr. Bis
31. Dezember 1920 wurden in diesen 4 Sprengeln durch die Schulärzte 4981.
durch die Schulleitungen wegen sittlicher Gefährdung 1294, wegen wirtschaft¬
licher Not 1212, zusammen somit 7487 Kinder der Fürsorge überantwortet.
Die Fürsorge nahm je nach der Lage des einzelnen Falles die mannigfaltigsten
Formen an, hatte aber auch das Hauptbestreben, durch persönliche Beeiuftupuug
nicht nur der Kinder, sondern auch ihrer Umgebung vorbeugend zu wirken.

In mehreren Schulen fand die Schulfürsorgerin über Einladung der
Schulleitungen zu den Lehrerberatuugen Zutritt , wurde zu den Elteruvereius-
veranstaltungen herangezogen und hielt auch aufkläreude Vorträge über die
Ziele der öffentlichen Jugendfürsorge, so daß sich ein enges Zusammenarbeiten
im allseitigen Einvernehmen entwickelte.

2. A u s g e st a l t u n g. Leitsätze vom 9. Mai 1921.
Durch Einschränkung oder Wegfall minder wichtig oder obsolet gewordener

Dienstzweige konnte die Schulfürsorge weiter ausgebaut werden. Bei mehreren
Aussprachen mit Vertretern des Gesundheitsamtes und des Bezirksschulrates
war die Wichtigkeit der engeren Zusammenarbeit zwischen Jugendfürsorge,
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Schule und Schularzt immer mehr zum Ausdruck gekommen. Anlaß gaben
hiezu die Vorbereitungen für eine geregelte Auswahl der Schulkinder für die
Erholungsfürsorge im Frühjahr 1921, die Berührungen zwischen Schule und
Jugendamt bei der Schülerspeisungder amerikanischen Kinderhilfsaktion, dann
beim Kampf gegen die leider bei der Schuljugend arg verbreiteten Parasiten
nnd bei ähnlichen Gelegenheiten.

In Beratungen vom 5. und 11. April 1921 mit dem Gesundheitsamte und
Bezirksschulrätewurden für die Durchführung der Schulfürsorge Leitsätze aus¬
gearbeitet, dje der Gemeinderatsausschuß der Verwaltungsgruppe III in seiner
Sitzung vom 6. Mai 1921 genehmigte. Sie lauten auszugsweise:

„Da die Fürsorgemaßnahmen meist über den Bereich der Schule hinaus-
gehen, gerade ihre Beobachtungen aber ohne jede Verzögerung für die Fürsorge
verwertet werden sollen, stellt das Jugendamt durch die Bezirksjugendämter
die Fürsorgerinnen für die in ihrem Fürsorgesprengel gelegenen Volks- und
Bürgerschulen mit dem Aufträge bereit, sie wenigstens einmal innerhalb
14 Tagen aufzusuchen, um von ihnen die Nachricht über fürsorgebedürftige
Schulkinder entgegenzunehmen. Außerdem spricht die Fürsorgerin , die in dieser
Eigenschaft »Schulfürsorgerin« genannt wird, über Aufforderung der Schul¬
leitung an das Bezirksjugendamt in dringenden Fällen in der Schule vor.

Jede Zuweisung einer Schulfürsorgerin wird auch dem Bezirksschulinspektor
'und Ortsschulrate mitgeteilt ; sie nimmr mit ihnen persönlich Fühlung und
hält sie während ihrer Verwendung in diesem Dienste aufrecht.

Im Einvernehmen mit der Schule und dem Schularzt und in Verbindung
mit den Eltern oder Pflegern leitet die Fürsorgerin die notwendigen Schritte
beim Bezirksjugendamte selbst oder durch dieses bei der sonst zuständigen
Stelle ein.

Die Schulfürsorgerin nimmt an den Sprechstunden des Schularztes teil,
unterstützt ihn soweit als möglich bei seiner Arbeit, vermittelt, wo die Mitteilung
der Schule au die Eltern wirkungslos blieb, die ärztlichen Anordnungen oder
Ratschläge an das Elternhans und versucht deren Befolgung mit ihrem ganzen
persönlichen Einflüsse und den gesetzlichen Mitteln durchzusetzen; sie wohnt
über Einladung durch die Schulleitung Beratungen der Lehrerschaft bei, die
sich mit allgemeinen oder für den Einzelfall bestimmten Fürsorgemaßnahmen
beschäftigen; sie beteiligt sich an den Veranstaltungen der Elternvereinigungen
der zugewiesenen Schulen und sucht so auch mit der Gesamtheit der Eltern¬
schaft Fühlung zu nehmen."

3. Wirksamkei  t.
Seit der allgemeinen Einführung der Schulsürsorge entwickelte sich als

umfangreichstesArbeitsgebiet in den Bezirksjugendämtern die Fürsorge für die
Kinder im schulpflichtigen Alter. Während des Schuljahres 1921/22 wurden
durch die Schulfürsorge Schulkinder erfaßt:

wegen eines
gesundheitlichen erzieheriichen wirtschaftlichen zusammen

Notstandes

Im I. Halbjahr . 4285 2911 626 7.722
„II . „ . . 5223_2479 _ 448_ 8.150

Zusammen . . 9508 5390 974 15.872

Von diesen Gesamtfällcn konnten im I. Halbjahre 31T , im II. Halbjahre
37A durch einen einmaligen Hausbesuch in der Wohnung des Kindes oder durch
eine einmalige Beratung und Belehrung der Eltern erledigt werden. Bei 43A
(im I. und II. Halbjahre) waren zwei bis vier Hausbesuche oder mehrere
Belehrungen der Eltern , Vermittlungen einer besonderen Behandlung in Ambu¬
latorien, einer Anstaltsaufnahme usw. notwendig, so daß nachher die Angelegen¬
heit für die Schulfürsorge als geordnet betrachtet werden konnte. Bei 2038
Füllen im I. Halbjahre (26T der Gesamtzahl) und bei 1698 Fällen im
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II. Halbjahre (20A der Gesamtzahl) inußte aber eine dauernde Fürsorge ein-
setzen, das heißt, eine ständige Überwachung der Behandlung des kranken oder-
kränklichen Kindes, längere Unterbringung in Heil-, Erziehungs- und Waisen¬
anstalten, wiederholte und dauernde Beeinflussung der Eltern oder der sonstigen
Pflegebeauftragten , Beschaffung einer länger dauernden wirtschaftlichen Hilfe
oder anderes veranlaßt werden.

Die städtischen Fürsorgerinnen nahmen im Schuljahre 1921/22 im I. Halb¬
jahre an 2587, im II. Halbjahre an 4761, zusammen an 7338 Sprechstunden
der Schulärzte teil. Mit der Lehrerschaft hatten sie in den gleichen Zeitabschnitten
3460 und 4701, zusammen 8161 Sprechstunden abgehalten, nahmen außerdem
un 286 Lehrerkonferenzen, 672 Elternversammlungen und Elternratssitzungen
teil und hielten dabei 93 Vorträge über Erziehung, Fürsorge, Hygiene usw.

Unter der Gesamtzahl der Fürsorgefälle trat damit das schulpflichtige Alter
naturgemäß allgemein in den Vordergrund, so daß es nicht überraschen kann,
daß sich Ende September 1922 unter den 22.000 Fllrsorgefällen der Bezirks¬
jugendämter 12.116 schulpflichtige Kinder befanden.

4. Hort wesen und Erziehungsberatung.
Diese natürliche Entwicklung forderte aber für die Zukunft einen aus¬

reichenden Ausbau der notwendigen Ergänzungseinrichtungen für die fürsorge-
bedürftige Schuljugend, insbesondere durch Zusammenfassung des Hortwesens.
Im April 1922 wurde daher mit dem Verein „Tagesheimstätten für Krieger¬
waisen und Kinder" mit Genehmigung des GemeinderatsausschussesIII vom
17. Mai 1922, ein Übereinkommen getroffen, demzufolge in den drei Tages¬
heimstätten des Vereines II, Mendelssohngasse, X, Troststraße und XVI, Sand-
leitengafse den Bezirksjugendämtern zusammen 400 Plätze zur Einweisung
hortbedürftiger Schulkinder überlassen wurden. Durch Erhebungen über den
Bedarf an Tagesheimen einzelner Bezirksjugendamtssprengeln wurden Vor¬
arbeiten für die weitere Entwicklung dieses Fürsorgezweiges eingeleitet. Dem
gleichen Ziele galten Verhandlungen und Vereinbarungen mit geschlossenen Ein¬
richtungen der Jugendfürsorge wegen Überlassung von Plätzen für Schützlinge
des Jugendamtes und die Anregung von Erziehungsberatungsstunden in den
Bezirksjugendämtern für die Eltern und Vormünder schwer erziehbarer Kinder
und zur Begutachtung und Beratung der eigenen Erziehungsfälle der Bezirks¬
jugendämter. Der Ausbau dieser Zweige blieb der Folgezeit Vorbehalten.

6. Hilfsaktion „Winterkleider für Schulkinder ".
Nicht ohne Zusammenhang mit der Schulfürsorge stand im Winter 1922/23

auch die Hilfsaktion „Winterkleider für Schulkinder". Die Geschäfte führte das
Jugendamt , welches die notwendige Propaganda besorgte und die einlangenden
Geld- und Sachspenden entgegennahm. Es hatte auch durch die Bezirksjugend¬
ämter die von den Schulleitungen vorgeschlagenen Kinder — insgesamt wurden
15.642 genannt — nach der Bedürftigkeit durchzuprüfen und die Bedürftigsten
auszuwählen. Während im Laufe des Jahres 1922 die Zahl der Hausbesuche
der Fürsorgerinnen monatlich zwischen 13.000 und 14.000 schwankte, erforderte
der Monat Oktober 18.373 und der November 28.267 Hausbesuche und Er¬
hebungen infolge der Winterkleideraktion. 6948 Schulkinder wurden als dringend
bedürftig festgestellt, konnten aber nicht voll berücksichtigt werden, da das Er¬
gebnis der Sammlung diesen Bedarf nicht befriedigen konnte. Das Ergebnis
betrug 226,457.203 Kronen in Bargeld, wofür 1497 Paar Schuhe, 763 Wetter¬
kragen, 47 Knabenanzüge und 81 Mädchenkleider angefchafft wurden. Ein
Betrag von 764.203 Kronen blieb noch zur Barverwendung. An Sachspenden
liefen 1619 Paar Schuhe (davon 107 alt) und 3891 Kleidungsstücke(davon
1100 alt) ein.
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6. Aus speis ung.
Die Ausspeisuug der Wiener Jugend in den ersten Jahren nach dem

Umstürze wurde ausschließlich von ausländischen Aktionen durchgeführt.
Die amerikanische Kinderhilfsaktion stellte anfangs Mai 1919 die nötigen
Lebensmittel bei, um 60.000 Wiener Kindern täglich ein Mittagessen verab¬
reichen zu können. Die Organisation wurde anfänglich im Einvernehmen mit
dem Jugendamte durchgeführt, später von den Amerikanern allein. Die Aus¬
speisung erhielten Schulkinder und Jugendliche. Der Versuch, auch Kleinkinder
zwischen vier und sechs Jahren in besonderen Ausspeisestelleneinzubeziehen,
mußte bald wieder aufgegeben werden, da die Eltern nicht die Zeit hatten, die
Kleinkinder in die oft entlegenen Ausspeisestellenhinzubringen. Die für drei
Monate vorgesehene Speisung wurde dann verlängert und von den Amerikanern
bis Mai 1922 fortgeführt.

Für das Frühstück der Kleinkinder sorgte die holländische Hilfsaktion. Ab
November 1919 wurden die städtischen Kindergärten von der niederländischen
Kinderhilfsaktion mit Rohlebensmitteln beliefert, so daß es möglich war, den
Kindern zum Frühstück täglich stig Liter Kakao und ein Stück Weißgebäck zu
verabreichen. Das Frühstück wurde von rund 3000 Kleinkindern in Anspruch
genommen. Als die niederländische Hilfsaktion die Belieferung einstellte, wurde
die Frühstücksausspeisung (Oktober 1921) von der Gemeinde Wien selbständig
durchgeführt. Die Belieferung mit rohen Lebensmitteln besorgte die Wiener
öffentliche Küchenbetriebsgesellschaft; die Zubereitung erfolgte nach wie vor
durch das ständige Personal der Kindergärten. Ende 1922 nahmen rund
3300 Kinder an diesem Frühstück teil. Die Kosten des Kinderfrühstückes stellten
sich vom Oktober 1921 bis Dezember 1922 auf 55,908.610 U ; ihnen steht eine
Einnahme an Elternbeiträgen von 60,681.728 U gegenüber.

Mit Schulbeginn 1922 übernahm die Gemeinde Wien auch die Mittags¬
ausspeisung. In der Sitzung vom 16. Juni 1922 hat der Wiener Gemeinderat
beschlossen, die Mittel zur Mittagsausspeisnng für 20.000 Schulkinder und
2000 Kleinkinder bereitzustellen. Die Organisation oblag dem Jugendamte.
Die Wiener öffentliche Küchenbetriebsgesellschaft(„WLk") wurde mit der Durch¬
führung betraut . In 16 Küchen wurden die Speisen zubereitet und täglich
in die 80 (50 für Schulkinder, 30 für Kleinkinder) Speisestellen verführt . Anfangs
zeigte sich nur geringe Beteiligung; es nahmen nur 6795 Schulkinder und 1157
Kleinkinder die Ausspeisung in Anspruch. Ende Dezember wurden 9600 Schul¬
kinder und 1850 Kleinkinder ausgespeist. Für die Mittagsausspeifung wurden
vom September bis Ende Dezember 1922 1.772,000.000 U verausgabt . Die
Elternbeiträge betrugen für dieselbe Zeit 925,670.900 U.

Im Anschlüsse sei auch die von der Delegation des Internationalen Roten
Kreuzes in Genf unternommene Aktion „Adaption 8nko tbo obildron kund"
erwähnt. Im Jänner 1921 wurde das Jugendamt eingeladen, zunächst 60,
später 180 bedürftige Kinder aus den Schützlingen der Bezirksjugendämter
hiefür zu ernennen. Sie wurden vom 9. Februar 1921 angefangen unter der
Mithilfe des „Räädn Lnrnon", einer schwedischen Hilfsaktion, durch ein Jahr
lang Icktägig mit Liebesgaben beteilt. Im September 1921 konnten weitere 100
Fälle vorgeschlagen werden und Familien , deren wirtschaftliche Lage sich gebessert
hatte, gegen bedürftigere ausgetauscht werden. Auf diese Weise war es möglich,
tatsächlich fürsorgebedürftigen Kreisen durch längere Zeit eine wertvolle Zubuße
znkommen zu lassen.

Z) Ferialfürsorge.
1. Die Zeit bis zur Gründung des „Nöju  g".

Eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeindeverwaltung nach dem Umstürze
war die Sorge für die Wiedergesundung der durch die Entbehrungen der
Kriegszeit arg gefährdeten Wiener Jugend . In dankenswerter Weise nahm sich
das Ausland der blassen, unterernährten Wiener Kinder an. Das städtische
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Jugendamt war in der Lage, vom Mai bis Dezember 1919 13.366 Wiener-
Kinder bei ausländischen Familien zu einem mehrmonatigen Erholungs¬
aufenthalt unterzubringen.

Und zwar weilten
in der Schweiz . 10.508 Kinder
„ Südtirol . 1260
„ Italien . 1060
„ Süddeutschland . . . . . . . . . . . . . 548 „

Die ungeheure Zahl der erholungsbedürftigen Kinder machte außerdem
den Betrieb eigener Heime und Tageserholungsstätten notwendig. Im Er¬
ziehungsheim Ober-Hollabrunn wurden in drei Schichten von: 28. Mai bis
15. Oktober 1470 Kinder, im Heime Pottendorf an der Südbahn 1165 Kinder
in drei Schichten vom 16. Mai bis 30. November der Erholung zugeführt.
Außerdem standen die städtischen Tageserholnngsheime Bellevue vom 12. Juni
bis 11. Oktober für 684 Kinder, Girzenberg vom 23. Juni bis 23. Oktober für
-554 Kinder, Laaerberg vom 2. Juli bis 4. Oktober für 776 Kinder, Schafberg
vom 16. Juni bis 20. Oktober für 335 Kinder im Betrieb des Jugendamtes.
In die Tageserholungsstätten im Betrieb der Kinderschutzstationen am Gänse-
häufel, Hütteldorf und Pötzleinsdors wurden auf Kosten des Jugendamtes 500
Kinder entsendet, sodaß insgesamt 5474 Kinder vom Jugendamte einer Er¬
holungsfürsorge im Jnlande zugeführt wurden.

Da aber noch immer ein großer Teil erholungs- und aufsichtsbedürftiqer
Kmder übrig blieb, wurde die Befürsorgung von rund 15.000 Kindern in
Horten und Tagesheimstätten ins Auge gefaßt. Die Kinder sollten unter
Leitung geschulter Aufsichtskräfte Spaziergänge und Wanderungen unter¬
nehmen. Die Verabreichung einer Jause war gleichfalls vorgesehen. Diese
Aktion wurde vom Bezirksschulrat im eigenen Wirkungskreis für 12.652
Kinder durchgeführt, uachdem das Jugendamt den zur Begleichung der Kosten
notwendigen Betrag von 50.000 L sichergestellt hatte.

Auch die Erholungsfürsorge des Jahres 1920 stützte sich in erster Linie auf
die Hilfsbereitschaft des Auslandes . 30.980 Kinder fanden in ausländischen
Gaststätten für mehrere Monate Aufnahme.

Es wurden Kinder entsendet:
In die Schweiz . . . . . 16.784 Kinder
nach Deutschland . . . . 7418

„ Südtirol und Italien . 4003
„ Norwegen und Schweden . 2775 „

2. Von der Gründung des „N ö j u g" biszu der des „W i j u g".
So dankenswert nun aber die Bemühungen des Auslandes auch waren -

die inländische Fürsorge, sowohl die amtliche als auch die freie, fühlten es als
sobald nur die Möglichkeit dazu gegeben war, diesen Zweig der

A^ Mgetätigkeit selbst in die Hand zu nehmen und in immer steigendem
Maße zu Pflegen. In seiner Sitzung vom 14. Mai 1920 beschloß daher der
mederosterreichlsche Landtag die Gründung des „Niederösterreichischen Jugend-
hilsswerkes" (Nöjug), als Zweckverband aller an der Erholungsfürsorge in
Wien und Niederösterreichinteressierten Kreise (Staat , Niederösterreich-Land,
-.and beziehungsweise Stadt Wien, niederösterreichischesLandesjugendamt,
Jugendamt der Stadt Wien, niederösterreichischer Landesschulrat, Bezirksschulrat

>1": uwderosterreichischer Bauernbund , Arbeiterverein „Kinderfreunde", öster¬
reichischer Charltasverband , Verband für freiwillige Jugendfürsorge, Verein
„Wiener Kinder aufs Land"). Das „Nöjug" war daher kein Amt, sondern,

bezeichnet̂, „eine halboffizielle Sache", jedoch keine eigeneRechtspersönlichkeit.
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Im Rahmen des „Nöjug " führte 1920 das Jugendamt im eigenen Betriebe
die Heime Ober -Hollabrunn für 613 Kinder und Faniteum für 60 Kinder , die
Tageserholungsftätte Bellevue für 288 Kinder ; außerdem wurden 7 offene
Kolonien  in den Orten Mauerbach (35 ) , Haslach bei Ober -Hollabrunn ( 11) ,
Unternalb (6) , Thaya (30 ) , Kühnring (20 ) , Weikendorf ( 16) , Laa an der
Thaya ( 14) , für insgesamt 120 Kinder betrieben.

Für besonders erholungsbedürftige Kinder war ein besonderer Kredit zur
Unterbringung in Erholungsheimen während des Winters vorhanden . In fünf
Heimen des niederösterreichischen Landesfugendamtes wurden 434 Kinder in
den Wintermonaten befürsorgt.

Zur Ergänzung der Verpflegskostenbeiträge der vom „Nöjug " entsendeten
Wiener Kinder stellte die Gemeinde Wien zwei Millionen Kronen zur Verfügung.

1921 führte das Jugendamt keine eigenen Heime . Zur Unterbringung von
Jugendamtskindern stand dem Jugendamt ein Betrag von 1(4 Millionen
Kronen aus der „Fünf -Millionen -Widmung für das niederösterreichifche Jugend¬
hilfswerk " (Gemeinderatsbeschluß vom 16 . Juni 1921 ) zur Verfügung . Außer¬
dem überwies das Volksgesundheitsamt in Ausführung des Erlasses vom
28 . Juni 1921 dem Wiener Magistrate zwei Millionen Kronen für „solche
Kinder , die von den hiefür bestimmten Behörden ausgewählt wurden " . Es
standen dem Wiener Jugendamte also die Mittel zur Unterbringung von 1800
bis 2000 Kindern zur Verfügung . Die Kinder wurden nach der Bedürftigkeit
ausgewählt und ärztlich untersucht . Trotzdem konnten während des Sommers
nur ' 839 Kinder in Ferienheimen und Tageserholungsstätten untergebracht
werden . Die Kinder des Jugendamtes fanden in den Heimen Langenlois (01s,
Gmünd (81 ) , Jllmau ( 146 ) , Altenburg ( 18) , Petronell (31 ) , Korneuburg ( 163 ) ,
Himberg (61 ) , Dobersberg ( 10) , Aufnahme ; dazu kommen noch die in den
Tageserholungsstätten Laaerberg , Hütteldorf , Girzenberg und Schafberg unter¬
gebrachten Kinder.

In die mit Jugendamtskindern beschickten Heime entsendete das Jugendamt
sechs städtische Fürsorgerinnen und zwei städtische Kindergärtnerinnen als Auf¬
sichtspersonen . Die restlichen Mittel wurden zur Unterbringung von 229
besonders erholungsbedürftigen Kindern während des Winters verwendet.

3. Das „W i j u g".

Die Trennung des Landes Wien vom Lande Niederösterreich ließ auch die
Liquidierung des gemeinsamen „Nöjug " rötlich erscheinen , natürlich unter gleich¬
zeitiger Neugründung einer analogen Institution für Wien , die jedoch behufs
besseren und reibungsloseren Funktionierens die selbständige Rechtspersönlichkeit
haben sollte , die dem „Nöjug " abgegangen war . So entstand das „Wiener
Jugendhilfswerk " , das WijugH . Auch das „Wiener Jugendhilfswerk " ist vom
Anfang an und satzungsgenräß auf der innigen Arbeitsgemeinschaft und dem
systematischen Zusammenarbeiten der amtlichen und freien Fürsorge aller
Richtungen aufgebaut . Dieser wertvolle Gedanke der Zusammenfassung und
Vereinheitlichung der Arbeit setzte sich um so mehr durch , als der Bund gleich
bei der entscheidenden Vorberatung durch seinen Vertreter erklären ließ , er
werde alle Unterstützungen (Barmittel und Fahrbegünstigungen ) , die aus
Bundesmitteln für die Erholung der Wiener Jugend bereitgestellt werden
könnten , ausschließlich dem Wiener Jugendhilfswerk zuführen und Sonder¬
zuwendungen an einzelne auf diesem Gebiete tätige Körperschaften unterlassen.
Die Fortführung der Erholungsfürsorge nach den früheren Erfahrungen war
schließlich auch dadurch gewährleistet , daß das Personal , das zuletzt in der
Geschäftsstelle des „Nöjug " tätig war , vom Wiener Jugendhilfswerke über¬
nommen wurde und somit der Leiter jener früheren Geschäftsstelle im Jugend¬
amte der Stadt Wien das Referat über die Erholungsfürsorge zugeteilt erhielt.

0 Siehe die vom „Nöjug " und später vom „Wijug " selbständig in Druck herausgegebenen
Jahresberichte.
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seiner Sitzung vom 10 . Februar nahm der Genieinderat die Liquidierung
des „Nojug " zur Kenntnis und stimmte der Errichtung des „Wiener Jugend-
tzilfswerkes („Wijng ") zu , dessen rechtlicher Träger die Gemeinde Wien ist . Die
Satzungen des „Wijug " seien im folgenden wiedergegeben:

au) Zweck und Mittel.
Das „Wiener Jugendhilfswerk " ist eine Fürsorgeeinrichtung der Gemeinde

Wien und der freiwilligen Jugendfürsorgeorganisationen , die Erholungsfürsorge
sur die Wiener Jugend betreiben . Es wird nach außen durch die nach der
Wiener Gemeindeverfassung zuständigen Organe vertreten.

Das „Wiener Jugendhilfswerk " hat die Organisation und Durchführung
ver Erholnngsfursorge für die gesundheitlich geschädigte oder gefährdete Wiener
fugend un Wege eines planmäßigen Zusammenarbeitens aller erreichbaren
öffentlichen und privaten hiefllr geeigneten Fürsorgeeinrichtungen zum Gegen¬
wände . Zur Erreichung dieses Zweckes dienen : Allfällige Zuwendungen an
bareni Gelds oder an Lebensmitteln durch ausländische Hilfsaktionen , durch
den Bund , durch die Länder , die Gemeinde Wien oder andere Körperschaften
und Einzelpersonen , Geldbeiträge von unterhaltspflichtigen Angehörigen der
besürsorgten Jugend , zur Verfügung gestellte Heime oder andere Erholungs¬
stätten oder Einrichtungsgegenstände für Heime und Erholungsstätten , Personen-
und Sachtransportkostennachlaß oder Stundung usw.

bb) Organe.
^ ^ Eührung des Jugendhilfswerkes obliegt « ) dem Kuratorium,

Arbeitsausschuß , 7 ) der Magistratsabteilnng 7 (städtisches Jugendamts,
als Geschäftsstelle.

2) Das Kuratorium.
Das Kuratorium besteht aus dem amtssührenden Stadtrat der Gemeinde

Wien für die Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege , Jugendfürsorge usw ., sechs
Gemeinderate aus seiner Mitte auf die Dauer eines Kalenderjahres

gewählten Mitgliedern , einem Vertreter des Volksgesundheitsamtes des Bundes-
muuweriumv für soziale Verwaltung , einem von der niederöfterreichifchen
Landesregierung (niederöfterreichisches Landesjugendamt ) entsendeten Dele-
gierten einem Vertreter des Wiener Bezirksschulrates , dem Vorstande der
Magistratsabteilung 7 (Jugendamt ) oder dessen Vertreter und dem in dieier
Magistratsabteilung bestellten Referenten für die Angelegenheit der Erho-
lnngsfursorge , aus je einem Vertreter des Arbeitervereines „Kinderfreunde"
und der katholischen Frauenorganisation und aus je zwei Vertretern des
Karrtasverbandes der Erzdiözese Wien und des Allgemeinen Verbandes für
(reiwillige Jugendfürsorge.

Das Kuratorium kann durch Kooption die Zahl der Vertreter der frei¬
willigen Fürsorge um zwei erhöhen , wobei gleichzeitig eine Vermehrung der Mit¬
glieder , die aus deni Gemeinderate zu wählen sind , um drei zu erfolgen hat

Der Bürgermeister der Stadt Wien hat das Recht , an den Sitzungen des
Kuratoriums mit beratender Stimme teilzunehmen.

Den Vorsitz im Kuratorium führt der amtsführende Stadtrat der Geschäfts¬
gruppe III , beziehungsweise der vom Kuratorium aus der Mitte der ihm unge¬
hörigen Gemeinderatsmitglieder gewählte Stellvertreter , in deren Verhinderung
der Vorstand der Magistratsabteilung 7 (Jugendamt ) .

Das Kuratorium ist für alle grundsätzlichen Angelegenheiten des Wiener
Jugendhilfswerkes , insbesondere zur Aufstellung von Richtlinien für die Ver¬
wendung der verfügbaren Mittel , insoweit diese nicht bereits durch die Auflage
der Zuwendung bindend vorgeschrieben ist , zur Bestellung von Unterausschüssen
und Bestimmung ihrer Zuständigkeit , ferner zur Entgegennahme der
Berichte des Arbeitsausschusses und der Magistratsabteilung 7 (Jugendamt)
zuständig.
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Kuratorium , Arbeitsausschuß und Unterausschüsse können ihren Sitzungen
Sachverständige mit beratender Stimme beiziehen.

Das Kuratorium tritt über Ladung des Vorsitzenden zusammen. Der Vor¬
sitzende ist zur Einberufung einer Sitzung verpflichtet, wenn dies der Arbeits¬
ausschuß durch Beschluß verlangt. Die Mitglieder des Kuratoriums sind zu den
Sitzungen schriftlich und unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. Die
Ladung ist bei der Sitzung auszuweisen. Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn
die Ladung aller Mitglieder ausgewiesen ist.

Alle Entscheidungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefällt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des tonst nicht mitstimmeudeu Vor¬
sitzenden. Ausgenommen den Antrag auf Anordnung einer neuerlichen Sitzung
kann nur über einen auf der Tagesordnung stehenden Antrag Beschluß gefaßt
werden. Initiativanträge aus der Mitte des Kuratoriums sind der nächsten
Sitzung zur Beschlußfassung vorzulegen.

si) Der Arbeitsausschuß.
Der Arbeitsausschuß besteht aus drei vom Kuratorium aus seiner Mitte

delegierten Mitgliedern des Wiener Gemeinderates, aus den dem Kuratorium
angehörendeu Vertretern des Volksgesundheitsamtes, aus dem Referenten der
Magistratsabteilung 7 (Jugendamt ) für Angelegenheiten der Erholungs¬
fürsorge und aus drei dem Kuratorium angehörendeu Vertretern der freiwilligen
Fürsorge, und zwar dem Vertreter des Arbeitervereines „Kinderfreunde" und
se einem Vertreter des Verbandes für freiwillige Jugendfürsorge und des
Karitasverbandes . Den Vorsitz führt der vom Arbeitsausschuß aus seiner Mitte
gewählte Vorsitzende oder der ebenso bestellte Stellvertreter.

Der Arbeitsausschuß beschließt über alle nicht dem Kuratorium vorbehalteneu
Angelegenheiten und erteilt innerhalb der grundsätzlichen Entschließungen des
Kuratoriums der Geschäftsstelle des Wiener Jugendhilfswerkes alle erforder¬
lichen Ermächtigungen für die laufende Geschäftsführung. Er tritt über Auf¬
forderung des amtsführenden Stadtrates der Geschäftsgruppe III, über Ladung
durch den Vorstand der Magistratsabteilung 7 (Jugendamt ) oder über Ver¬
langen eines seiner Mitglieder zusammen.

Der amtsführende Stadtrat und der Vorstand der Magistratsabteilung 7
(Jugendamt ) haben das Recht zur Teilnahme an allen Sitzungen des Arbeits¬
ausschusses mit beratender Stimme.

Über die Beschlußfähigkeit und das Stimmenverhältnis gelten die gleichen
Bestimmungen wie im Kuratorium.

"k) Die M a g i st r a t s a b t e i I u u g 7 (Jugendamt ) als Geschäfts-
stell  e.

Die Magistratsabteiluug 7 (Jugendamt ) ist die Geschäftsstelle des Wien?,-
Jugendhilfswerkes mit der durch die Natur dieser Aufgabe gebotenen selb¬
ständigen, von sonstigen Gemeindesachen gesonderten Geld- und Wirtschafts¬
gebarung.

Der Vorstand der Magistratsabteilung 7 (Jugendamt ) und in seinem
Namen der in dieser Abteilung bestellte Referent für die Angelegenheitender
Erholuugsfürsorge ist daher berufen, zum Vollzug der Beschlüsse des Kura¬
toriums und des Arbeitsausschusses, soweit nicht durch den betreffenden Beschluß
selbst eine andere Art des Vollzuges bestimmt ist, zur Erledigung der laufenden
Geschäfte innerhalb der vom Arbeitsausschüsse erteilten Ermächtigung, zur Ver¬
tretung der Gemeinde Wien nach außen in den mit der Durchführung des Wiener
Jugendhilfswerkes sich ergebenden rechtlichen und sonstigen Angelegenheiten, im
Falle besonderer Dringlichkeit zur Erledigung von in den Wirkungskreis des
Arbeitsausschusses fallenden Angelegenheiten unter eigener Verantwortung vor¬
behaltlich der Genehmigung des Arbeitsausschusses. Ist eine solche besonders
Dringliche Angelegenheit grundsätzlicher Natur , so bedarf der Vorstand der
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Magistratsabteilung < (Jugendamt ) der Zustimmung des amtsführeudeu Stadt¬
rates der Gruppe III vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung durch dasKuratorium.

Für die Gebarungskontrolle des Wiener Jugendhilfswerkes gelten die jeweils
für die Gebarungskontrolle der Gemeinde Wien bestehenden Vorschriften.

oe) Auflösung des Wiener Jugendhilsswerkes.
Die Auflösung des Wiener Jugendhilfswerkes kann nur der Gemeinderats¬

ausschuß III nach Einholung eines Beschlusses des Kuratoriums beschließen. Ein
allfälliges Rejtvermögen, welcher Herkunft immer, bleibt den Zwecken der Wiener
Jugendfürsorge Vorbehalten.

Die näheren Bestimmungen über diese Verwendung beschließt der Ge¬
meinderatsausschuß III.

entsendete durch die ihm angeschlosseuen Organisationen in
verschiedene Ferienheime und Tageserholungsstätten insgesamt 20.810 Kinder

und jugendliche und leistete für 18.01.8 Schützlinge mit 602.094 Verpfleastaae
Geldzuschüsse.

Ende Juni 1922 stand es um die Erholungsfürsorge noch recht schlecht. Die
Gemeinde Wien hatte in ihrem Jahresbudget wohl einen Betrag von 280 Mil¬
lionen Kronen eingestellt, das allein bot aber keine Möglichkeit, die Erholungs-
suriorge bei der fortgesetzten Geldentwertung in Angriff zu nehmen. Der Bund
lchob die Entscheidung von Monat zu Monat hinaus . Erst am 30. Juni 1922
hat der Nationalrat das Bundesgesetz über die Förderung von Kindererholunqs-
artionen des Lonimers 1922 aus Buudesmitteln beschlossen. Obwohl im Gesetz
keinerlei Bedingungen an die Auszahlung geknüpft sind, hat das Bnndes-
niiiiifteriuin für soziale Verwaltung zufolge einer vorherigen Vereinbarung die
Auszahlung der Mittel davon abhängig gemacht, daß die Gemeinde den gleichen
Betrag vorher an das „Wijug" überweise, daher kam das „Wijug" vorläufig
>iur in den Besitz von 280 Millionen Kronen. Es wurde Wohl sofort an den Ge¬
meinderat wegen Erhöhung des Beitrages der Gemeinde aus 450 Millionen
Kronen herangetreten, da er aber bereits auf Ferien gegangen war, verzögerte
nch die Bewilligung bis in den Herbst. Inzwischen setzte die rasende Geld¬
entwertung ein. Ilm keinen Zusammenbruch der Erholungssürsorge zu erleben,
bewilligte das Bundesministerium auf Drängen der Geschäftsstelle die Aus¬
zahlung von weiteren 100 Millionen Kronen. Die Beträge wurden sofort vor¬
schußweise den Erholuugsfürsorgeorganisationen zugewendet. Die Heime haben
allerdings gegenüber den veranschlagten Einnahmen große Einbußen erlitten, da
sie die Beträge, mit denen sie im Juli gerechnet hatten, erst viel später in viel
schlechterem Gelde angewiesen erhalten konnten. Die viermalige Anweisung und
Verrechnung der Vorschüsse und die endgültige Abrechnung verursachte eine ganz
überflüssige administrative Belastung der Geschäftsstelle. Alle diese Ver¬
rechnungen mußten außerordentlich dringend behandelt werden, da jeder Tag
Verzögerung einen unersetzlichen Verlust au Geldwert bedeutete. Die Angestellten
haben diese Arbeiten unter Hintansetzung ihres eigenen Urlaubes in unermüdlicher
Arbeit bewältigt. Die Geschäftsstelle selbst hat zur Erleichterung der wirtschaft¬
lichen Lage den einzelnen Vereinen Lebensmittelzuschüsse gegen Stundung des
Kaufpreises abgegeben, ebenso wurde beim Argentinisch-Österreichischen Wohl¬
fahrtswerk die Stundung für die zugewiesenen Lebensmittel erreicht.

Bei dieser Gelegenheit soll gleich auf die ungemein wertvolle Unterstützung
von seiten des Argentinisch-Österreichischen Wohlfahrtswerkes hingewiesen werden.
Dieses Wohlfahrtswerk hat auf Ansucheu der Geschäftsstelle den Lebensmittel¬
bedarf sämtlicher Ferienheime des „Wijug" zu zwei Drittel gedeckt und van den
Kaufsnmmen, die weit hinter den Marktpreisen zurückblieben, noch Nachlässe
nach der wirtschaftlichen Kraft der Fürsorgeorganisationen gewährt.

Zur Verbilligung der Fahr - und Frachtkosten aus den Eisenbahnen hatte das
Volksgesundheitsanit einen Betrag von 60 Millionen Kronen zur Verfügung
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gestellt . Damit konnte das Jugendhilfswerk auch den kleineren Organisationen
den 60Prozentigen Ersatz für Stückgüter gewähren . Dies bedeutete gegenüber
dem Vorjahre , wo nur die Stundung von Frachtwaggons möglich war , einen
Fortschritt

Das Jugendamt selbst hat im Jahre 1922 insgesamt 2286 Kinder mit
78 .940 Verpflegstagen aufs Land gebracht.

Für die Aufbringung der Kinder kamen die Bezirksjugendümter in Betracht.
Dort melden sich die Kinder , dort wird ihnen der Verpflegskostenbeitrag nach
der wirtschaftlichen Kraft der Eltern bemessen und die Erholungsbedürftigkeit
festgeftellt . Vielfach werden die Kinder durch die Schulfürsorgcrinnen der Er¬
holungsfürsorge zugeführt . Sollen nun bei den 664 Volks - und Bürgerschulen
Wiens durchschnittlich 3 bis 4 dieser Ärmsten aus jeder Schule einer gesundheit¬
lichen Förderung teilhaftig werden , was sicher nicht sehr viel ist , so muß das
städtische Jugendamt immerhin für mindestens 2000 Kinder Vorsorge treffen.
Da es sowohl für die Aufbringung durch die zwölf Bezirksjugendämter als auch
für di ' Versorgung der Kinder vorteilhaft ist , sie in großen Gruppen dein Land¬
aufenthalte zuzuführcn , war das Jugendamt bemüht , größere Heime für den
Sommer zu gewinnen . Nachdem eine vorerst geplante Vereinbarung mit dem
nieberichllwrelchi ĉhen LanbesMgenbamte liegen IlbeAahnnH bon -A l̂men hch am
zulange hinzog , hat das städtische Jugendamt eines der schönsten Heime Öster¬
reichs , den Ferienhort am Wolfgangsee , der bisher viel zu wenig ausgenutzt war,
gemietet und darinnen 1360 Kinder verpflegt . Der Verein „Ferienhort hat das
sonst nur für Mittelschüler verwendete Heim bereitwillig für die Zeit vom 29 . Mai
bis 19 . Juli und von Ende August bis Ende September den Schülern und
Schülerinnen der Wiener Volks - und Bürgerschulen überlassen . Die Gemeinde
Men Hai aus Entgegenkommen dafür den gefährdeten Mittelschillerturnus des
Vereines übernommen.

An Landheimen wurden eingerichtet : Äönigstetten in Niederosterreich ; das
Kuratorium der höheren Fachlehranstalt für Forstwesen hatte das Gebäude dem
Jugendamts vermietet : 86 Kinder wurden dort verpflegt . Straß in Niederoster¬
reich ; das Blindenerziehungsinftitut in Wien hatte sein Marienheim vermietet;
108 Kinder , darunter 12 blinde , waren dort untergebracht . Nußdorf ; von der
Gemeinde Wien in ihrem Kindergartengebäude , XIX , Hammerfchniiedgasse , für
Kleinkinder errichtet und mit 164 Kindern beschickt.

Um den Ansturm bei den Bezirksjugendümtern wenigstens zum ^ eil zu
Henuaen , wurden auch Plätze im amerikanischen Kinderheim Grinzing besetzt.
Die erste Schicht bildeten 300 Knaben , die zweite 200 Mädchen . Der gesund¬
heitliche Erfolg war zufriedenstellend . „

Auch in den Tageserholungsstätten des Arbeitervereines „Klnderfreunde ,
Haltertal , Predigtstuhl , Rosenhiigel , Schafberg , des Allgemeinen Verbandes für
freiwillige Jugendfürsorge auf dem Laaerberg , des Vereines „Kinderschutz-
Stationen " in Hütteldars brachte das Amt noch Kinder unter , da es nicht mein
möglich war , sie in Heinie zu senden.

Als städtische Einrichtung sei noch die Erholungssiirsorge des ^ 1. und
VII . Waisenhauses , VIII , Josefstädterstraße 96 , erwähnt . Im Schloß Rappotten-
stein , eine knappe Gehstunde von Zwettl an der Franz -Josef -Bahn , Nieder-
österreich , hatte Rudolf Abensberg -Traun der Leitung des städtischen Waisen¬
hauses die uötigen Räume zur Übersommerung der 119 Waisenhauszöglinge
kostenlos zur Verfügung gestellt . Die Kosten der Lebenshaltung trug die
Gemeinde Wien.

Die Gemeinde Wien hat zur Deckung der Kosten den Betrag von 100 Mil¬
lionen Kronen bereitgestellt . Einige der Heime wurden von der Geschäftsstelle
des Wijug nach streng wirtschaftlichen Grundsätzen selbst betrieben und es kann
mit Geiiugtuung sestgestellt werden , daß infolge dieser strammen Bewirtschaftung
die Verpflegsko 'sten in den Heimen des städtischen Jugendamtes zu den
niedrigsten der Erholungsfürsorge des Jahres 1922 gehören . Kostete doch un
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teuersten Heime ein Kind im Tag höchstens 3600 X . Dies war in erster Linie
dadurch möglich , daß die haltbaren Lebensmittel zeitgerecht sichergestellt wurden.
Um auch eine Gewichtszunahme der Kinder in der verhältnismäßig kurzen Zeit
von fünf Wochen in einem Heime zu erreichen , sind zur Speisenberechnunq
durchschnittlich für den Kopf und Tag folgende Mengen der wichtigsten Lebens¬
mittel verwendet worden : 25 Dekagramm Feinmehl , 25 Dekagramm Brotmehl,
5 Dekagramm Fett , 5 Dekagramm Zucker , 5 Dekagramm Reis , 0 '8 Dekagramm
Kakao und wöchentlich 3 bis 4mal 12 Dekagramm Fleisch (brutto ) .

An fertigen Speisen wurden verabreicht : Ü« Liter Kakao oder Kaffee,
Liter Suppe , bis Liter Gemüse , 12 bis 20 Dekagramm Mehlspeise,

30 Dekagramm Schwarzbrot , 12 Dekagramm Weißbrot.
Diese Mengen der Rohlebensmittel und Ausmaße an fertigen Speisen

müssen nach langjähriger Erfahrung jeder Wirtschaftsführung in Ferien¬
heimen dienen.

k) Überwachung der Kinderarbeit.
Die Mitwirkung des Jugendamtes bei der Durchführung des Kinderarbeits-

gesetzes vom 19 . Dezember 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 141 , durch die Bezirksjugcnd-
ämter war bereits im Mai 1919 eingeleitet worden . Am 18 . Juli 1919 nahmen
Vertreter des Jugendamtes an der Beratung der erweiterten Fachkommission
für Jugendfürsorge beim Staatsamt für soziale Verwaltung teil , die sich vor
allem mit der Vollzugsanweisung zur Durchführung des Kinderarbeitsgesetzes
befaßte . Um den Arbeitsumfang überblicken zu können , der mit der Über¬
wachung der Kinderarbeit den hiezu berufenen Organen zufallen werde , wurde
unter Mitwirkung der Schulen im Herbst 191 !» vom Jugendamte eine Zählung
der arbeitenden Kinder vorgenommen . Sie wies in Wien insgesamt 2609 Kinder¬
arbeitsfälle ans ; hievon betrafen 833 Fälle anßerhäusliche Verwendungen von
Kindern zwischen 10 und 12 Jahren ; in der Familie selbst wurden zu Kinder¬
arbeit verwendet 671 Kinder zwischen 10 und 12 Jahren und 706 im Alter von
12 bis 1-1 Jahren . Eine weitere systematische Aufgreifung der Kinderarbeits-
sälle erfolgte im Berichtsabschnitte nicht . Die Überwachung von Kinderarbeit,
die Aufgreifung von Übertretungen des Kinderarbeitsgesetzes , die Verbindung
mit der Gewerbeinspektion und der Sicherheitsbehörde erfolgte nur fallweise.
Mit der Schule wurde erst die engere Verbindung gelegentlich der allgemeinen
Einführung der Schulfürsorge im Herbst 1921 hergestellt , mit dem polizeilichen
Jngendamte ungefähr zu gleicher Zeit anläßlich der Übernahme der Jugend¬
polizeihilfe.

i ) Geld - und Sachbeihilsen.
Die durch den Gemeindcratsbeschluß vom 27 . April 1917 (Ausbaubeschlnß)

geschaffenen Hilfsmittel in der ünterhaltsfürsorge , die „Geld - und Sachbei-
hilfen " wurden auch in der Berichtszeit aufrechterhalten . Der für erstere all¬
jährlich eingestellte Kredit diente zur Gewährung dringender Beihilfe » , die
ohne armenrechtliche Grundlagen zur Durchsetzung fürsorgerischer Maßnahmen
bei Mündeln , Ziehkindern und sonstigen Schützlingen notwendig wurde . Das
Anweisungsrecht wurde in bestimmten Grenzen dem Bezirksjugendamtsleiter
und der Fürsorgeleiterin übertragen . Die oberen Grenzen der im Einzelfall
zu bewilligenden Beihilfe mußte infolge der Geldentwertung wiederholt ab-
gcändert und den jeweiligen Verhältnissen angepaßt werden ; so im Jänner
und September 1921 , dann im Jänner und Dezember 1922 . Sie war ver¬
schieden abgestuft für einmalige und wiederholte Beihilfen , dann für Vor¬
schüsse auf erwartete Unterhaltsgelder oder dergleichen und für Darlehen . Von
den Vorschüssen gingen erfahrungsgemäß rund 50A wieder ein , die andere
Hälfte mußte ans Grund besonderer Prüfung der wirtschaftlichen Lage nach¬
träglich in endgültige Beihilfen umgewandelt werden . Die Geldsumme der
von den Bezirksjngendämtern ansgefolgten Geldbeihilfen betrugen im Ver¬
waltungsjahre 1919/20 720 .027 ü , 1920/21 612 .781 X , im II . Halbjahr 1921
204 .730 14 und 1922 4,676 .634 X . Letzterer Betrag betraf 684 Einzelfälle.

20*
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In die Berichtszeit fällt die Lösung der Zusammenarbeit mit dem „Militär-
Witwen- und Waisenfonds", die dem Jugendainte die Möglichkeit gegeben hatte,
manches Darlehen an bedürftige Kriegsopfer zu vermitteln. Der letzte Schuld¬
schein auf Rechnung des genannten Fonds stammt vom 24. Jänner 1920.
Immer mehr kam die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten und deren Kinder
in zentrale gesetzliche Bahnen und wurde völlig im „Jnvalidenamte " zusammen¬
gefaßt, so daß bald dieser besondere Fürsorgezweig als solcher aus den Bezirks¬
jugendämtern verschwand und seine Schützlinge in der allgemeinen Fürsorge der
Bezirksjugendämter ohne jeden Schaden für sie aufgingen.

Weit wirksamer als Bargeld waren für die Fürsorge Sachbeihilfen,
da ihre sachgemäße Verwendung für das Kind durch die fortlaufende Be¬
obachtung der Familie eher überwacht werden kann, als die Geldbeihilfe. Zur
Beschaffung von Beihilfen standen dem Jugendamte im Verwaltungs¬
jahre 1919/20 886.610 L , 1920/21 267.851 U, im II. Halbjahr 1921 6,981.069 U
und 1922 143,411.712 1v zur Verfügung. Seit dem 27. Oktober 1920 wurden
aus Ersparungs - und aus erzieherischen Gründen den Empfängern je nach
ihrer Leistungsfähigkeit Elternbeiträge vorgeschrieben, die folgende Empfangs-
Posten ergaben: 1920/21 139.176 L , im II. Halbjahr 1921 168.919 K,
1922 über 30 Millionen Kronen. Die Ausgabe der Sachbeihilfen erfolgte an¬
fangs in dem Sachbeihilsenlager des Jugendamtes , I, Schottentring 23, das
im Juni 1921 nach V, Siebenbrunnengasse 78 (städtische Kinderpflegeanstalt)
verlegt wurde. Die Ausgabe und Festsetzung der Elternbeiträge wurde zuletzt
mit der Weisung vom 27. März 1922 geregelt. Die Anweisung von Sachbeihilfen
steht der Fürsorgeleiterin zu. Die Behebung erfolgt regelmäßig durch die Partei
unter Vorstellung des bedachten Kindes in der Ausgabestelle gegen Erlag des
entfallenden Elternbeitrages.

Die Sachbeihilfenausgabeerfuhr eine außerordentliche Förderung durch zahl¬
reiche Spenden, die im Laufe der Berichtszeit für diesen Zweck dem Jugend¬
amte aus der Schweiz, aus Holland, Norwegen, Amerika usw. zugekommen
waren. Übrigens kamen der Sachbeihilfenausgabe auch verschiedene Wäsche-
und Kleidersorten zustatten, die bei der Auflösung städtischer Heime (Ober-
Hollabrunn, Pottendorf usw.) verfügbar geworden waren. So wurden in der
Zeit vom 1. Juli 1920 bis 31. Dezember 1922 8198 Familien zusammen mit
4066 Paar Lederschuhen, 2566 Knabenanzügen, 2301 Mädchenkleidern, 4844
Knabenwäschestücken, 3886 Mädchenwäschesorten, 1081 Mänteln usw. beteilt. Die
Zahlen, die sich aus einen Zeitraum von 2st̂ Jahren verteilen, sind im Ver¬
hältnis zu der großen Zahl der bei den Bezirksjugendämtern befürsorgten
Kinder — Ende 1922 standen 24.627 Kinder in dauernder Fürsorge — durch¬
aus nicht als groß zu hezeichnen. Dies ist nur dadurch zu erklären, daß in der
Zeit der großen Not viele tausende Wiener Kinder bei ihrem Aufenthalt im
Ausland und darüber weit hinaus mit Kleidung und Wäsche versehen wurden,
so daß hiedurch die öffentliche Fürsorge bedeutend entlastet wurde.

Ir) Anstaltsfürsorgc.
1. Allgemeines.

In allen Fällen , in denen ein Kind bei weiterem Verbleib im Familien-
verbande aus irgendeinem Grunde gefährdet wäre, muß an Stelle dieses
Familienverbandes ein Ersah durch Unterbringung in einer geeigneten Anstalt
oder Pflegestelle geschaffen werden.

Ist der Unterhalt des Kindes durch die Auflösung des Familienverbandes
oder durch die wirtschaftliche Notlage der Familie gefährdet, so übernimmt die
Armensürsorge die Obhut für das Kind, wird das Kind aber aus erziehe¬
rischen oder gesundheitlichen Gründen aus der Familie genommen, übernimmt
es das Jugendamt , die entsprechenden Vorsorgen für das Kind zu treffen.

Zur Erreichung dieser Ziele war es notwendig, die Unterbringungsmöglich¬
keiten für möglichst viele Kinder zu erschließen und die Anstalten zu einer
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Behandlung der Kinder nach dem Grunde der Unterbringung hinzuführen, das
heißt zu spezialisieren.

Die Gemeinde Wien hat in der Zeit größter wirtschaftlicher Notlage durch
Errichtung einer Reihe solcher Anstalten auf der einen Seite und durch die Be¬
zahlung von Verpflegskosten für in Privatanstalten untergebrachte Kinder
auf der anderen Seite die Anstaltsfürsorge vor dem Zusammenbruche gerettet.

Am Ende des Jahres 1919 hatte das Jugendamt 8 Anstalten )̂ mit einem
Belag von rund 680 Dauerzöglingen in eigener Verwaltung. Am Ende des
Jahres 1922 waren in städtischen Anstalten rund 760 Kinder auf Kosten des
Jugendamtes in dauernder Pflege.

2. Jugendheim in Ober - Hollabrunn mit Filiale in
Baumgarten.

Das Jugendheim der Stadt Wien in Ober-Hollabrunn wurde mit Beschluß des
Gemeinderates vom 30. Dezember 1918 in dem von der Staatsverwaltung un¬
entgeltlich zur Verfügung gestellten ehemaligen Flüchtlingslager Ober-Holla¬
brunn errichtet und diente der Erziehung von verwahrlosten Kindern und Ju¬
gendlichen, deren Abgabe von Erziehungszöglingen in Familien , der ganzjährigen
Erholungsfürsorge für rachitische Kinder und der Sommererholungsfürsorge
für Schulkinder. Der Anstalt waren eine Volksschule für Knaben und Mädchen,
eine gewerbliche Fortbildungsschule und Lehrwerkstätten angegliedert, überdies
konnten die Jugendlichen die Bürgerschule und die Mittelschulen in Ober-Holla-
brunn besuchen. Von März 1922 war vom Jugendamt auch eine Baracke im ehe¬
maligen Baumgartnerlager gemietet und als Filiale von Ober-Hollabrunn für
60 schwererziehbare Mädchen in Betrieb. Da die Gemeinde Wien jedoch eigene
Anstalten zur Verfügung bekam mtd der Betrieb in fremden Gebäuden zu
kostspielig war, wurde das Jugendheim in Ober-Hollabrunn durch Beschluß des
Gemeinderatsausschusses III vom 7. Oktober 1920 aufgelassen und die Zöglinge
von Ober-Hollabrunn — 175 an der Zahl — in das Jugendheim St . Andrä, die
50 Mädchen aus Baumgarten in die Mädchenabteilung der Erziehungsanstalt
in Eggenburg übersiedelt.

3. Jugendheim in Pottendorf - Landegg.
Im Jahre 1918 wurde das unter Verwaltung des Ministeriums des Innern

gestandene ehemalige Flüchtlingslager Pottendorf -Landegg der Gemeinde Wien
für Fürsorgezwecke leihweise überlassen.

Die Besiedlung des Lagers durch meist obdachlose Familien , insbesonder-?
Kriegerwitwen samt ihren Kindern, denen das Jugendamt bei entsprechender
Eignung erholungsbedürftige Kinder in Pflege gab, erfolgte im August 1918.

Vom Jahre 1918 bis zum Februar 1920 waren in Pottendorf rund 200
Kinder und 60 Familien in dauernder Pflege.

Im Februar des Jahres 1920 wurde das Lager zufolge Stadtratsbeschlusses
vom 22. Oktober 1919 aus den oben erwähnten Gründen aufgelassen.

4. Jugendheim in Fischau.
Im Gebäude der ehemaligen Militärrealschule in Fischau eröffnete das

Jugendamt zufolge Beschlusses des Stadtrates vom 22. Oktober 1919 im
Dezember desselben Jahres eine Fürsorgeanstalt für 90 anstaltsbedürftige
Kinder.

Das Gebäude wurde im Frühjahre des Jahres 1920 der Lehrlingsfürsorge-
aktion des Staatsamtes für foziale Verwaltung überlasten; der Betrieb wurde
daher am 30. April 1920 eingestellt.

0 Uber die Taubstummenanstalt der Stadt Wien siehe Seite 707, über das Erüehunas-
heim für Kinder des Mittelstandes siehe Seite 273.
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5. Jugendheim in St . Andrä an der Traisen.
Als Ersatz für das aufgelassene Jugendheim in Ober-Hollabrunn wurde durch

den gleichen Ausschußbeschluß das städtische Versorgungshaus in St . Andrä
an der Traisen als solches aufgelassen und in seinen Räumen ein Jugendheim
für schwererziehbare Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren eingerichtet und
mit 1. März 1921 in Betrieb genommen. Es diente der Unterkunft, Verpflegung,
Erziehung und ambulatorischen ärztlichen Behandlung verwahrloster, schwer¬
erziehbarer, schulentlassener männlicher Jugend . Durch Beschluß des Gemeinde¬
rates vom 21. April 1922 wurde das Jugendheim wieder aufgelassen, die alte
Versorgungsanstalt wieder errichtet und der größte Teil der Zöglinge und des
Inventars in die am 1. Jänner 1922 vom Lande Niederösterreich kraft
Trennungsgesetzes übernommene Erziehungsanstalt Eggenburg übersiedelt.

6. Iugendheim im „Faniteu m".
Im Schloße „Faniteum " im XIII. Bezirk, Gemeindeberg, das der Graf

Lanskoronski der Gemeinde Wien unentgeltlich für Jugendfürsorgezwecke über¬
lassen hatte, wurde zufolge Beschlusses des Stadtrates vom 25. Juli 1918 ein
Heim für erholungsbedürftige, leicht rachitische Kinder, auch Kleinkinder, ein¬
gerichtet.

Das Heim war im Sommer mit 50, im Winter mit 30 Kindern beschickt.
Das Rechtsverhältnis endete im November 1920; der Betrieb wurde am

28. Oktober eingestellt.
7. Jugendheim Bellevue.

Im Schloß Bellevue im XIX. Bezirk, Himmelstraße, waren durch gleichen
Staütratsbeschluß und in gleicher Weise wie in „Faniteum " 47 Kleinkinder unter¬
gebracht. Dieses Heim wurde im August 1921 durch Gemeinderatsbeschluß vom
22. Juni 1921 in eine Heilstätte für knochentuberkulöse Kinder umgestaltet.

8. Erziehungsanstalt Eggen bürg.
Die stete Zunahme der Kinderverwahrlosung in Niederösterreich und ins¬

besondere in dessen Hauptstadt Wien, veranlaßte bereits im Jahre 1884 die
niederösterreichische Landesverwaltung, der Erziehung verwahrloster Kinder ihr
Augenmerk zuzuwenden. Es wurden damals für verwahrloste, nach Nieder-
östcrreich zuständige Kinder vom Landtag 50 Freiplätzc im Jugendasyl zu
Weinzierl bewilligt; die Anstalt wurde subventioniert. Es stellte sich aber bald
die Notwendigkeit heraus, eigene Anstalten zu gründen. Die gesetzliche Basis zur
Errichtung derartiger Anstalten wurde durch die Gesetze vom 24. Mai 1885,
N.-G.-BI. Nr . 89 und 90, geschaffen, mit welchem der Staat die Länder zur
Errichtung und Erhaltung von Besserungsanstalten verpflichtete. Auf Grund
dieser Gesetze hat der niederösterreichische Landtag am 19. Jänner 1887 die
Errichtung einer Besserungsanstalt für je 200 Knaben und Mädchen im Alter
von 6 bis 14 Jahren auf dem von der Stadtgemeinde Eggenburg dem Lande
Niederöfterreichüberlassenen Grundkomplex, dem sogenannten Klaftergrund,
beschlossen. Noch im Jahre 1887 wurde die im Kasernenstil erbaute Besserungs¬
anstalt fertiggestellt und am 4. Februar 1888 eröffnet. Es war die erste der¬
artige öffentliche Anstalt in Österreich. Im Laufe der Jahre ist die Anstalt in
baulicher und erziehlicher Hinsicht vielfach ausgestaltet worden und führte seit
Errichtung der Erweiterungsbauten im Pavillonsystem, in Anpassung an ihre
Organisation und ihren Zweck den Titel „Niederösterreichische Landeserziehungs¬
anstalt ". Der stete Zuwachs von Zöglingen erforderte die Errichtung eines
eigenen Hauses für Mädchen von 6 bis 14 Jahren , das im Jahre 1901 eröffnet
wurde. Durch den Ankauf des landtäflichen Gutes Eggenburg im Jahre 1904
wurde es möglich, auch Mädchen von 14 bis 18 Jahren , welche bisher in Wiener-
Neudorf, beziehungsweise seit dem Jahre 1888 in dem Kloster der Schwestern
vom guten Hirten in der Siebenbrunnengasse untergebracht waren, in die
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Anstalt aufzunehmen. Dieser Betrieb wurde im neu eingerichteten Schloß
Eggenburg am 26. März 1906 eröffnet. Im Jahre 1905 wurde die Erweiterung
der Anstalt beschlossen und daraufhin fünf neue Pavillons , die wie die alte
Anstalt von Gartenanlagen umgeben sind, errichtet. Am 26. Mai 1908 fand die
feierliche Eröffnung der neuen Anstalt statt. Damit war der vom Lande Nieder¬
österreich vollzogene Ausbau der Anstalt abgeschlossen; sie umfaßte zusammen
2-1 Objekte und einen Belagraum für 1200 Zöglinge.

Auch die Stadt Wien wendete der Fürsorge für schwererziehbare und ver¬
wahrloste Kinder besondere Aufmerksamkeitzu und begnügte sich nicht mit der
Unterbringung solcher Fälle in Landesanstalten, welche noch immer nach deni
System der alten Zwangs- und Besserungsanstalten geführt wurden, sondern
ging selbst im Jahre 1918 daran , eine solche, aber im modernen Sinne einge¬
richtete Anstalt zu schaffen. Dazu erhielt die Gemeinde Wien durch Überlassung
des Flüchtlingslagers Ober-Hollabrunn im Dezember 1918 Gelegenheit und setzte
daselbst in Verbindung mit einem Erholungsfürsorgebetrieb die erste derartige
Anstalt ins Leben. Der Betrieb dieser Anstalt wurde im März 1921 nach
St . Andrä a. d. Traisen verlegt, wo er bis Mitte Juli 1922 fortgeführt wurde.

Infolge der Übernahme der Erziehungsanstalt Eggenburg vom Lande
Niederösterreichdurch die Gemeinde Wien zufolge des Trennungsgesetzes war
nun die Möglichkeit geboten, die Anstalt in St . Andrä aufzulassen und die
Erziehungsanstalt Eggenburg einer modernen Um- und Ausgestaltung zuzu¬
führen. Sie ist für verwahrloste, schwererziehbare Kinder und Jugendliche be¬
stimmt, deren Zuweisung in die Anstalt durch die bereits genannten Gesetze vom
24. Mai 1885, R.-G.-BI. Nr . 89 und 90, geregelt ist. Der Anstalt werden Kinder
und Jugendliche zugewiesen, teils ans Grund einer gerichtlichen Verurteilung
und eines gerichtlichen Ausspruches über die Zulässigkeit der Abgabe in eine
Anstalt, teils über polizeiliche Verfügung, teils weist die Gemeinde selbst mit
Zustimmung des Gerichtes Kinder und Jugendliche der Anstalt zu.

Gleich nach der Übernahme war eine Reihe von Problemen zu lösen. Die
geistlichen Schwestern, die die Mädchenabteilungen geführt hatten , kündigten
das Dienstverhältnis ; die männlichen Aufseher waren zum Teil ältere, minder
qualifizierte Personen, die Wohl zur Aufsicht, nicht aber zur Erziehung geeignet
waren. Darum wurde eine größere Anzahl junger Erzieherinnen und Erzieher,
Lehreranwärter , und -anwärterinnen angestellt. Die Anzahl der Angestellten
sank von 119 auf 102 Personen.

Mit den bisherigen Methoden der Erziehung in der Anstalt wurde gebrochen,
da diese zu sehr den Charakter einer Strafanstaltserziehung trugen. Die bis¬
herige Art der Unterbringung hinter versperrten Türen wurde ersetzt durch die
Vereinigung der Zöglinge — der Belagraum wurde auf 950 herabgesetzt— zu
Erziehungsgruppen, die nach dem System Dr . Lazar  nach der Schwere des
Erziehungsdefektes gebildet wurden.

Die Beschäftigungsmöglichkeitender Anstalt, mit der eine fünfklassige
Volksschule für Knaben und Mädchen verbunden ist, wurden ausgebaut. Die
Anstalt hatte bis jetzt das Hauptgewicht auf die Landwirtschaft gelegt, da das
Land Niederöfterreich meist Zöglinge des flachen Landes in die Anstalt brachte.
Auch jetzt noch werden die Zöglinge unter möglichst individualisierender Behand¬
lung in der großen Anstaltsökonomie verwendet, während die großen Mädchen
in Küche und Haus , Wäscherei und Näherei verwendet werden. Die Gemeinde
Wien mußte jedoch vor allem für die großstädtische Jugend die möglichst voll¬
kommene Ausbildung in gewerblicher Arbeit anstreben. Daher wurde der
modernen Ausgestaltung der Werkstätten, besonders der maschinellen Einrichtung
für die Tischlerei und Schlosserei besonderes Augenmerk zugewendet. Die männ¬
lichen Jugendlichen werden dort als Lehrjungen aufgedungen und ausgebildet.
Die Verpslegskostenwurden allmählich von 800 auf 20.000 L monatlich (für
Ausländer das Doppelte) erhöht.
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9. Unterbringung in privaten Anstalten.
Die Zusammenarbeit mit der privaten Anstaltsfürsorge wurde durch die

Übernahme der Verpflegskostenzahlungfür Kinder bewirkt, die in privaten An¬
stalten untergebracht waren und bei denen das Bezirksjugendamt die Notwendig¬
keit einer Anstaltserziehung feststellte.

Im Jahre 1919 waren durch das Jugendamt rund 300 Kinder, am Ende
des Jahres 1922 rund 500 Kinder in 60 Privatanstalten untergebracht.

Die Einbringung von Elternbeiträgen begegnete im Jahre 1919 noch großen
Schwierigkeiten, da die Eltern zum Teile wirtschaftlich nicht in der Lage waren,
Beiträge zu leisten. Durch zielbewußte Arbeit wurde es erreicht, das Ende 1922
ungefähr 10T der Ausgaben der Gemeinde Wien für Unterbringung von
Kindern in privaten Anstalten durch Beiträge der unterhaltspflichtigen Ange¬
hörigen gedeckt wurden.

I) Kindergärten und Kindergärtnerinnen-Bildnngsanstalt.
Die schweren wirtschaftlichen Verhältnisse der Nachkriegszeit, die Umschich¬

tung der Gesellschaft und die Entwertung der Löhne, welche beide Elternteile
zum Erwerb zwingen, erforderten in dieser Zeitspanne vor allem die weitere
Umwandlung eines Teiles der 53 zu dieser Zeit bestandenen Kindergärten zu
Volkskindergärten. Die auf Grund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 27. April
1917 und vom 22. Jänner 1919 geschaffenen8 städtischen VolkskindergärterU) :
XII, Haebergasse 1, XVI , Brüßlgasse 31, XX, Wintergasse 8, XX , Vorgarten¬
straße 71, III , Landstraße Hauptstraße 96, XIII, Hägelingasse 11, XIV, Wurmser-
gasse 10, und XX, Dammstraße 7, reichten nicht mehr aus , um auch nur halb¬
wegs den Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung zu tragen.

Mit Beschluß vom 12. Juli 1922 hat daher der Gemeinderatsausschuß III
die Umwandlung von 14 öffentlichen Kindergärten der Gemeinde Wien in
Volkskindergärten ab 1. Oktober 1922 genehmigt. Es sind dies die Kinder¬
gärten : V, Siebenbrunnengasse 78, X, Laimäckergasse 18, X, Triesterstraße 114,
XI, Rinuböckstraßc46, XI, Greisgasse 1, XII, Hetzendorferstraße 67, XII, Dörfel-
straße 1, XV, Beingasse 19—21, XVI, Seitenberggasse 4—6, XIX, Hammer¬
schmiedgasse 22, XX, Dammstraße 35, XXI, Mengergassc 36, XXI, Dr .-Albert-
Geßmann-Gasse 187, XXI, Baumergasse 24.

Die Zahl der Volkskindergärten wurde dadurch auf 22 erhöht.
Durch die Einführung der amerikanischen Mittagsausspeisung ergab sich

die Notwendigkeit, nicht nur in den Volkskindergärten, sondern auch in den
übrigen Kindergärten den Betrieb über die Mittagszeit auszudehnen. Diese
Betriebserweiterung zeigte sich mit der Zeit als eine derart notwendige Ein¬
führung, daß mit Beschluß des Gemeinderates vom 16. Juni 1922 gleichzeitig
mit der Einführung der städtischen Schülerausspeisung auch auf 2000 auszu¬
speisende Kleinkinder Rücksicht genommen wurde, die nunmehr ab 1. Oktober
1922 an Stelle der amerikanischen Ausspeisung in den Volkskindergärten gegen
einen geringen Elternbeitrag die öffentliche Ausspeisung erhielten. Gleichzeitig
mit der Einführung der amerikanischenÄusspeisung setzte in den öffentlichen
Kindergärten der Gemeinde Wien eine Frühstücksausspeisung ein, die anfangs
durch die holländische Hilfsaktion bestritten, später in Eigenregie von der Ge¬
meinde Wien übernommen wurde.

Durch die ununterbrochene Anwesenheit der Kleinkinder in den Volkskinder¬
gärten von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends ergab sich von selbst die Notwendigkeit
einer ärzlichen Kontrolle dieser Kleinkinder. Mit Beschluß des Gemeinderats¬
ausschusses III vom 1. Februar 1922 wurde daher der ärztliche Dienst in den
öffentlichen Kindergärten der Gemeinde Wien durch die Ärzte der Gesundheits¬
abteilung des städtischen Jugendamtes übernommen. Der kindergartenärztliche

Vergleiche hierüber den vorhergehenden Jahrgang („Die Gemeindeverwaltung der Stadt
Wien vom 1. Jänner 1914 bis 30. Juni 1919") aus Seite 99 und 101. Volkskindergärten sind
täglich von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends, an Samstagen Nur bis 2 Uhr nachmittags in Betrieb.
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Dienst erfolgt in der Form , daß monatlich einmal die regelmäßige Begehung
aller zum Kindergarten gehörigen Räume und Nebenräume erfolgt und bei
diesem Anlasse die fachärztliche Beratung der Kindergartenleitung in hygienischen
Fragen des Betriebes, der Einrichtung und der Baulichkeiten vorgenommen
wird. Mit der Begehung ist eine Feststellung des Gesundheitszustandesder Klein¬
kinder und aller Veränderungen desselben, aus Grund einer eingehenden Unter¬
suchung an der Hand eines ärztlichen Gesundheitsblattes, verbunden. Eine
Fürsorgerin des zuständigen Bezirksjugcndamtes übernimmt zugleich jene Fälle,
welche sowohl vom Arzt als auch von der Kindergartenleitung als fürsorge-
bedürftig bezeichnet werden. Über die Wahrnehmungen und Erfahrungen ini
Kindergarten wird jährlich darüber ein ärztlicher ziffermäßiger Bericht mit
einer entsprechenden Legende im September und Oktober erstattet.

Um einen klaglosen Kindergartenbetrieb nach allen Richtungen hin zu
gewährleisten, hat weiters der amtsführende Stadtrat der Geschäftsgruppe III
am 21. November 1921 einzelne Mitglieder des Gemeinderatsausschusses III
damit betraut , in seiner Vertretung die verschiedenen städtischen Fürsorge¬
einrichtungen und Anstalten von Zeit zu Zeit zu inspizieren und ihm über ihre
Beobachtungen zu berichten.

Um ein noch innigeres Zusammenarbeiten aller Fürsorgeeinrichtungen zu
erreichen, wurde durch das städtische Jugendamt die Einrichtung getroffen, daß
ab 1. November 1922 die Leiter der Bezirksjugendämter ermächtigt sind, die in
ihrem Sprengel befindlichen Kindergärten in administrativen Belangen fort¬
laufend zu inspizieren.

In den Standorten der Kindergärten sind insofern Änderungen zn ver¬
zeichnen, als mit Beschluß des Gemeinderates vom 10. Juli 1919 im Augarten
ein Kindergarten eröffnet wurde, ferner mit Stadtratsbeschluß vom 25. Juli
1919 die Verlegung des Kindergartens , VIII, Florianigasse 29, in das Schul¬
gebäude, VIII, Langegassc 36, erfolgte, weiter mit Beschluß des Gemeinderats¬
ausschusses III vom 3. März 1921, die Errichtung eines Kindergartens im städti¬
schen Miethaus , V, Margaretengürtel 96, genehmigt wurde. Mit einem Beschlusse
des gleichen Gemeinderatsausschusses vom 14. September 1921 wurde der
öffentliche Kindergarten der Gemeinde Wien, VII, Westbahnstraße 19, ausge¬
lassen, dafür aber mit Beschluß des GemeinderatsausschussesIII vom 3. März
1921 der Errichtung eines Kindergartens mit zwei Abteilungen im Schul¬
gebäude, X, Triesterstraße 114, zugestimmt. Aus Grund des Beschlusses des
Gemeinderatsausschusses III vom 14. September 1921, wurde eine Abteilung
des öffentlichen Kindergartens der Gemeinde Wien, XX, Wintergasse 8, in,
städtischen Hause, XX, Dammstraße 35 (Wintergasse 34), untergebracht und mit
Beschluß des Gemeinderatsausschusses III vom 16. November 1921 diese Ab¬
teilung zu einem selbständigen Kindergarten mit insgesamt drei Abteilungen
ausgebaut . Wegen mangelhafter Frequenz wurde mit Beschluß des Gemeinde¬
ratsausschusses III vom 4. November 1921 die vorübergehende Schließung des
öffentlichen Kindergartens der Gemeinde Wien, I, Zelinkagasse 6, beschlossen.
Im X. Bezirk erwies sich die Errichtung eines Kindergartens als notwendig:
es wurde daher mit Beschluß des GemeinderatsausschussesIII vom 15. Mürz
1922 das Jugendamt ermächtigt, im Hause, X, Paltramplatz 5/6, einen Kinder¬
garten einzurichten. In seiner Sitzung vom 8. November 1922 faßte der gleiche
Gemeinderatsausschuß den Beschluß, den Kindergarten, XVII, Geblergasse 39,
in den Turnsaal der Mädchenvolksschule, XVII, Redtenbachergasse 79, zu ver¬
legen. Durch Beschluß des gleichen Ausschusses vom 22. November 1922 wurden
die schlecht frequentierten Kindergärten, V, Siebenbrunnengasse 78, und
XXI, Wenhartgasse 34, ab 1. Dezember 1922 bis auf weiteres geschlossen.

Am 31. Dezember 1922 ergibt sich sonach ein Stand von 56 Kindergärten
mit 147 Abteilungen.
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Die grundlegenden organisatorischen Umänderungen im Kindergartenwesen
haben naturgemäß auch mannigfache Veränderungen im Personalstand zun
Folge.

Der vorwiegend ganztägige Betrieb hatte eine Abänderung der Hospitierungs-
und Praktizierungsbedingungen zur Folge, welche mit Beschluß des Gemeinde¬
ratsausschusses vom 9. Mai 1921 genehmigt erscheinen. Jnsbesonders muß her¬
vorgehoben werden, daß wegen der Gefahr einer Tuberkuloseeinschleppung die
Praktikantinnen einen amtsärztlichen Nachweis der körperlichen Eignung für
den künftigen Kindergärtnerinnenberuf vorweisen müssen, ebenso kann die
Bewilligung zum Hospitieren von Schülerinnen der Volks- und Bürgerschulen
erst dann erteilt werden, wenn vorher mit dem Schulärzte das Einvernehmen
gepflogen wurde.

Mit Stadtratsbeschluß vom 22. Oktober 1919 erfolgte die Einreihung der
Oberkindergärtnerinneu und Kindergärtnerinnen des städtischen Jugendamtes
nach dem Gemeinderatsbeschluß vom 24. April 1919 in das Gehaltsschema der
städtischen Angestellten.

Durch die Einführung des ganztägigen Betriebes in einer Anzahl von
städtischen Kindergärten und den dadurch eingeführten Wechseldienst ergab sich
die Notwendigkeit, die Dienstverpflichtung der städtischen Kindergärtnerinnen
neu zu regeln. Diese Neuregelung erfolgte durch den Erlaß der Magistrats¬
direktion vom 22. November 1922. Die Kindergärtnerinnen Haben dementspre¬
chend eine tatsächliche Dienstleistung von 31 Stunden wöchentlich zu leisten.
Ebenso waren neue Dienstvorschriften für die städtischen Kinderwärterinnen
notwendig, die mit Beschluß des GemeinderatsausschussesI vom 19. Dezember
1921 genehmigt wurden.

Der Personalstand am 31. Dezember 1922 betrug 142 Kindergärtnerinnen^
13 Aushilfskindergärtnerinueu , 00 Kinderwärterinneu , 19 Aushilfswärterinnen,
deren pädagogische Überwachung ein Kindergarteninspektor besorgte. Drei
Kindergärten standen unter geistlicher Leitung; dortselbst waren 29 Ordens¬
schwestern und 10 Hilfskräfte tätig.

Die Einstellung des Kindergartenbetriebes auf den Volkskindergartentypus
ließ im Kiudergartenpersoual den Wunsch rege werden, von Zeit zu Zeit nach
dem Muster der Lehrerkouferenzauch Besprechungen des Kindergartenpersonals
in Enqußteform abzuhalten. Die erste Kindergärtnerinnenkonferenz fand am
26. Oktober 1922 statt und brachte zwei Berichte: über die allgemeinen Richt¬
linien zu einer den Forderungen der modernen wissenschaftlichen Pädagogik
Rechnung tragenden, teilweisen Neugestaltung der Kindergartenöeschästigunge»
und über die' von der Arbeitsgemeinschaft der städtischen Kindergärtnerinnen
aufgestellten Leitsätze zur Umgestaltung dieser Beschäftigungen. Der ständige
Ausbau des Kindergartenweseus machte es für die Gemeinde wünschenswert,
auf die Ausbildung der Kindergärtnerinnen Einfluß auszuüben. Der Verein
für ' Kindergärten und Kinderbewahranstalten hatte seit langem eine Privat¬
bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen erhalten ; diese wurde durch Beschluß
des Gemeiuderates vom 15. Juli 1921 von der Gemeinde Wien übernommen
und in eine städtische Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen umgestaltet.

Diese Anstalt umfaßt zwei Jahrgänge ; au jedem Jahrgang dieser Anstalt
können 40 Hörerinnen teilnehmen. Auch für die Weiterbildung der Kinder¬
gärtnerinnen finden in der Anstalt Kurse statt. In den Berichtsjahren fand
ein Kurs für erste Hilfe und Gesundheitslehre, ferner eine Vortragsreihe über
psychoanalytische Methoden statt. Die Handfertigkeit der Kindergärtnerinnen
wurde durch einen jährlichen Handfertigungskurs weitergebildet, die körperliche
Ausbildung durch einen Turn - und rhythmischen Kurs gefördert. Ein Vortrag
über Bürgerkuude machte die Kindergärtnerinnen mit dem neuen Versassungs-
gesetz vertraut.
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m > Spielplätze.

Das Jugendamt schritt bereits im Sommer 191b au eine intensive Aus¬
nützung der damals schon in seiner Verwaltung stehenden Jugendspielplätze:
III, Schweizergarten (zwei Spielwiesen ), IX, Wasserleitungsstraße (Spielplatz
im Ausma'ße von 11.000 inff, und XIII, Schönbrunner Vorpark (zwei
Spielwiesen ) .

In der Spielsaison vom 10. April 1919 bis einschließlich 20 . Oktober 1919
batte der Spielplatz im Schweizergarten an 103 Spieltagen 26 .631 Kinder , im
IX . Bezirke , Wasserleitungsstraße , an 134 Spieltagen 33 .233 Kinder und
Jugendliche , und die Spielwiesen im Schönbrunner Vorpark an 123 Spieltagen
31 .696 Kinder als Besucher verzeichnet . Hiemit hatten die im Berichtsjahre Ü ' 19
erzielten Besuchsziffern die der Vorjahre um ein Beträchtliches überholt.

Im Winter 1919/20 war ein Teil des Wasserleitungsspielplatzes in einen
Eislausplatz umgestaltet , der sich des lebhaften Besuches der Kinder des frei-
stächenarmen Bezirkes Alsergrund erfreute.

Auf jedem Spielplätze war je ein Spielleiter (Lehrer ) bestellt , der mit Aus¬
nahme der regnerischen Tage , an denen ein Spielbetrieb selbstverständlich unter¬
blieb , Jugendspiele verschiedenster Art organisierte . Was die Spielwiesen
anlangt , so war zum Schutze der Grasnarbe ein Wechselbetrieb in der Art ein¬
geführt , daß die Wiesen geteilt , und jede Hälfte abwechselnd durch eine Woche
benutzt , in der folgenden Woche zur Rast kam und ausgiebig mit Wasser
berieselt wurde . Auf dem über 11 .000 m - großen Spielplatz in der Wasser¬
leitungsstraße war außerdem zur Besprengnng und sonstigen Bedienung des
stark in Anspruch genommenen Spielfeldes ein ständiger Platzmeister bestellt.

Im Jahre 1920 , gegen Ende der erfolgreichen Spielsaison , wurde der Spiel¬
platz in der Wasserleitungsstraße mit Rücksicht auf seine nahe Lage beim Doiiaii-
kanal über den Winter 1920/21 zur Lagerung des in großen Mengen von aus¬
wärts nach Wien gebrachten Brennholzes herangezogen . Im Frühjahr 1921
fand das Jugendaint einen Ersah in der im Jrrenhausgarten im IX . Bezirk
gelegenen Freifläche . Am 13 . April 1921 wurde das Areale dem Jugendamt
vorläufig übergeben und mit Erlaß des Bundesministeriums für Inneres und
Unterricht (Unterrichtsamt ) vom 16 . Juni 1921 , gegen die vorläufige Übergabe
keine Einwendung erhoben . Somit war für die Jugend des IX . und zum Teil
auch des XVIII . Bezirkes ein neuer Spielplatz erstanden.

Die Spielsaison im Jahre 1921 wurde am Jugendspielplatz auf den Jrren-
hausgründen und auf den Spielwiesen im Schweizergarten und Schönbrunner
Vorpark am 15 . April 1921 eröffnet . Es kann festgestellt werden , daß der Spiel¬
betrieb in diesem Jahre nicht hinter dem des Vorjahres zurückblieb.

Mittlerweile war der Wasserleitungsspielplatz seiner früheren Widmung
zuruckgegeben worden , so daß das Jugendamt im Jahre 1922 den Spielbetrieb
auf vier städtischen Spielplätzen beziehungsweise Spielwiesen aufnehmen konnte.
Der Betrieb war dem der Vorjahre gegenüber unverändert organisiert und die
Besucherzahlen bewegten sich um die im vorangegangenen Betriebsjahre
erzielten Zahlen.

Im vorangehenden war bloß der vom Jugendamte selbst betriebenen Spiel¬
plätze und Spielwiesen Erwähnung getan . Die Spielplätze VI , Mollardgasse,
XV, Kriemhildplatz, XIX , Osterleitengasse, XXI , Meißnergasse, wurden vom
'El .ne zur Pflege des Jugendspieles (Ortsgruppe Mariahilf , Fünshans,
Döbling und Kügran ) betrieben.

n) Teilnahme des Jugendamtes an der polizeilichen Jngendhilfe.
Vom Staatsamt für soziale Verwaltung wurde in dem Bestreben nach

systematischer Zusammenfassung der bisher zersplitterten Jugendfürsorge auch
versucht , die Jugendgefährdungen und Verwahrlosungen , die die Sicherheits¬
organe wahrzunehmen in der Lage sind , durch eine zentrale Jugendfürsorge¬
einrichtung so frühzeitig wie möglich zu erfassen . Da in den Jahren 1919/20
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das städtische Jugendamt mit der organischen Entwicklung der bisher betriebenen
und der neu aufgenommenen Fürsorgegebiete (Generalvormundschaft,
Süuglingssürsorge , Ziehkinderaufsicht usw.) und mit den Notstandsaktionen
voll beschäftigt war, sollte dieses neue Erfassungsgebiet damals vorläufig noch
nicht übernommen werden. Das Staatsamt suchte daher mit anderen Kreisen
Fühlung und fand die größte Bereitwilligkeit zur Übernahme und Verwertung
der Wahrnehmungen der Polizei beim Verband für freiwillige Jugendfürsorge
in Wien. Das Staatsamt für soziale Verwaltung erließ am 4. Mai 1920 ans
Grund von Vereinbarungen, die mit der Polizeidirektion und dem Verband für
freiwillige Jugendfürsorge getroffen Warden waren, Richtlinien über das Zu¬
sammenwirken, die ungefähr auf folgenden Grundsätzen aufgebaut waren : Die
Aufgabe der Polizei ist es, für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu sorgen;
Sache der freiwilligen Jugendfürsorge dagegen, vor den Notständen der Jugend
zu schützen und ihrer drohenden Verwahrlosung entgegenzuarbeiten. Jeder
der beiden Teile hat sich auf sein Arbeitsgebiet zu beschränken. Jede Ordnungs¬
und Anstandswidrigkeit ist als ein Zeichen einer drohenden Verwahrlosung zu
werten und daher der freien Fürsorge mitzuteilen. Die Entscheidung über die
Notwendigkeit von Fürsorgemaßnahmen und iiber die Weiterleitung an das
Pflegeschaftsgericht hat der Verband für freie Fürsorge zu treffen. Die Geschäfts¬
stelle des Verbandes führt einen Kataster über alle ihr von der Polizei im
Wege des polizeilichen Jugendamtes zukommenden Mitteilungen über Kinder
uud Jugendliche; der Kataster ist auch der Polizei jederzeit zugänglich. Die von
der freien Fürsorge auf Grund der Anzeigen im Einzelfalle ermittelten Er¬
gebnisse, die für die strafrechtliche Beurteilung maßgebend sind, sind der Polizei
bekanntzugeben.

Obwohl das Jugendamt an diesem Übereinkommen nicht beteiligt war, wurde
es doch bald zu einem Miteingreifeu genötigt, das zunächst in einer Beteiligung
an den Beratungen der Jugendreserenten der Bezirkspolizeikommissariate unter
der Führung des polizeilichen Jugendamtes bestand, andererseits zur Forderung
an die Polizei führte, alle Beanständungen oder Gefährdungen von Kindern
und Jugendlichen, die Schützlinge der Bezirksjugendämter betreffen, unmittel¬
bar dem Jugendamte anzuzeigen und nicht erst die Geschäftsstelle des Verbandes
durchlaufen zu lassen. Als Schützlinge der Bezirksjugendämter galten:
1. Kinder, die unter deni Schutze der Ziehkiuderorduung stehen (Ziehkinder und
Uneheliche bis zu 14 Jahren ), 2. Kinderarbeitsfälle, 3. Kinder, bei denen ohne
besondere Vorerhebungen aus der Anzeige oder aus leicht ermittelten Daten
zu ersehen war, daß ein Bezirksjugendamt bereits als Vormund oder sonst
fürsorgerisch in der Familie eingeschritten war.

Ähnliche Forderungen stellte auch das Jugendgericht und die Jugendgerichts-
Hilfe, weshalb es am 4. November 1920 beim Staatsamte für soziale Ver¬
waltung zu einer Aussprache der beteiligten Stellen : Jugendgericht, Jugend¬
gerichtshilfe, städtisches Jugendamt , Jugendamt der Polizeidirektion und Ver¬
band für freiwillige Jugendfürsorge über die Zusammenarbeit und gegenseitige
Abgrenzung kam. Sie führte außer zu einer gewissen formalen Klärung zwischen
Verband und Jugendgerichtshilfe, in ihrer weiteren Folge zu einer systematischen
Arbeitsverbindung der Bezirksjugendämter mit dem Jugendgerichte und der
Jugeudgerichtshilse.

Der wirtschaftliche Zusammenbruch des Verbandes für freiwillige Jugend¬
fürsorge im Herbst 1921 zwang ihn, neben anderen Agenden die Führung der
Jugendpolizeihilse aufzugeben. Sie fiel mit 1. Dezember 1921 dem Jugend¬
amts und den Bezirksjugendämteru zu (Weisung des Jugendamtes vom
26. November 1921 auf Grund der Ermächtigung des amtsführenden Stadt¬
rates der Verwaltungsgruppe III). Die Erfahrungen im Laufe des Jahres 1922
führten dann zu einer weitgehenden Vereinfachung. Die Entscheidung über
die Fürsorgebedürftigkeit wurde den Jugendreferenten der Bezirkspolizei¬
kommissariate anvertraut und dadurch die Übersendung der vielen Anzeigen über
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unbedeutende Beanständungen und Vorfälle ausgeschieden, denen die Fürsorge¬
stellen bei dem Zwange zu größter Arbeitsökonomie ohnedies nicht nachgehen
konnten (Weisung des Jugendamtes vom 24. November 1922) . Im Laufe der
Monate Jänner bis Ende September 1922 waren von den Bezirkspolizei-
kommissariaten den Bezirksjugendämtern zusammen 15.572 Anzeigen zu¬
gekommen, von denen ein Drittel gleichzeitig auch au das Jugendgericht als
Pflegschafts - oder Straffall geleitet werden mußte . Nur bei einem Sechstel der
Polizeianzeigen wurden außerdem von den Bezirksjugendämtern Fürsorgemaß¬
nahmen irgendeiner Art notwendig . Die andere Hälfte der Anzeigen , die aber
auch formal behandelt werden mußten , wurde als nicht fürsorgebedürstig ab¬
gelegt. Sie betrafen die verschiedensten Beanständnngen , die zu einem sür-
sorgerischen Einschreiten damals keinen Anlaß bieten konnten . Es handelte
sich zum Beispiel um die zahlreichen Anzeigen über Fußballspiel auf verbotenen
Plätzen , Betreten von Anlagen , Übertretungen Jugendlicher beim Radfahren usw.
Erst dann , wenn aus einer Wiederholung derartiger Vorfälle auf eine Er¬
ziehungsstörung geschlossen werden konnte , wurden auch solche an sich harmlosere
Anzeigen in Fürsorge genommen.

^m übrigen sei hier festgestellt, daß die Erfassung durch die Polizeianzeige
auch nur Zufallserfassung ist. Sie ergänzt jedenfalls vorteilhaft die allgemeinen
Erfassungsmöglichkelten , kann aber nicht der Ausgangspunkt für eine besondere
Fürsorgeeinrichtung sein.

Das Jugendamt nahm in der Berichtszeit auch an den Sitzungen des beim
voüzeiüchen Jugendamte errichteten Jugendbeirates teil , der bei der Umwandlung
dieses Amtes in ein polizeiliches „Fürsorgeamt " (1922) , in einen Fürsorgebeirat
misgebaut wurde . Zu dieser Erweiterung gab die Zuweisung der Agenden der
Schutzaufsicht an die Polizeidirektion nach dem Gesetze vom 23. Juli 192«,
St .-G .-Bl . Nr . 373, über die bedingte Verurteilung und die hiezu erflossenen
Vollzugsanweisungen und Erlässe Anlaß . Von den Verhandlungen , die im
Jugend - und Fürsorgebeirate abgeführt wurden , war insbesondere die ein¬
gehende Beratung über den Entwurf einer Jugendschutzverordnung von
Interesse . Ähnlich wie in anderen Bundesländern sollte auch in Wien versucht
werden , durch polizeiliche Gebote und Verbote die Gefährdung der Jugendlichen
infolge der wahllosen Teilnahme an allgemein zugänglichen Schaustellungen und
Unterhaltungen , an gewisseil Sportveranstaltungen und dergleichen mehr ein-
zudammen . Das Fürsorgeamt sammelte zunächst alle bisherigen Verordnungen
und Verfügungen auf diesem Gebiete und versuchte, sic den geänderten Ver¬
hältnissen mehr anzupassen . Jnsbesonders sollte auch die vielfach unbeachtete
Verordnung des Statthalters von Niederösterreich vom 13. Juni 1916,
Pr .-Z . 500/3, betreffend die Erlassung polizeilicher Verbote zur Hintanhaltung
der Verwahrlosung der Jugend , ergänzt , abgeändert und verbessert werden . Ale-
Grundlage wurden vorzüglich gesundheitliche Umstände in den Vordergrund ge¬
schoben (längeres Ausbleiben der Kinder in den Abendstunden , Aufregungen vor
dem Schlafe , schlechte Luft in den geschlosseneil Wirtschaften und Vergnügungs-
räuinen usw.) ; es verlangen aber auch Erziehungsgründe eine Einschränkung deo
Besuches von Vergnügungsstätten . Darauf gestützt wurden folgende Leitsätze auf¬
gestellt : 1. Der Besuch von Kindern unter sechs Jahren von Aufführungen
irgendeiner Art oder die Teilnahme daran ist unbedingt zu verbieten ; 2. der
Besuch von Kindern zwischen 6 bis 10 Jahren ist nur bei Tag und bei besonderen
Vorführungen für Kinder dieses Alters zu gestatteil . 3. Kinder zwischen 10 und
14 Jahre sind auch in den Abendstunden bei Ausführungen , die für sie geeignel
sind, zuzulassen. Das Jugendamt vertrat hiebei den Standpunkt , daß Polizei¬
verordnungen erst in zweiter Linie zur Bekämpfung der herrschenden Übelstände
beiin Kino - und Theaterbesuch und bei der Teilnahme an sonstigen Schau¬
stellungen und Aufführungen , bei der Bekämpfung der Schundliteratur usw.
wertvolle Dienste leisten könnten ; weit wichtiger sei die Hebung der allgemeinen
Bildung der Bevölkerung und damit verbunden eine entsprechende Aufklärung
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und Belehrung der Eltern über ihre Erziehungsaufgaben und — dort wo dies
Nicht erreicht werden kann — eine durchgreifende Fürsorge mit den nötigen Er¬
gänzungen und Ersatzeinrichtungen . Volkserziehung im weitesten und besten
Sinne müsse Polizeimaßnahmen überflüssig machen.

Zu einem Abschluß dieser Angelegenheit kam es in der Berichtszeit nicht.
An einem Ausbildungskurs der Sicherhettsbeamten in der Jugendfürsorge,

der von der Polizeidirektion veranstaltet wurde , nahmen auch Vertreter des
Jugendamtes als Vortragende teil.

o) Mithilfe des Jugendamtes bei der Jugendgerichtshilfe.
Die bereits erwähnte Aussprache beim Staatsamte für soziale Verwaltung

vom 4. November 1920 führte auch zu einer stärkeren Zusammenarbeit mit dem
Jugendgerichte. In Wien bestand schon aus der Vorkriegszeit ein Zusammen¬
schluß freiwilliger Jugendfürsorgceiurichtungen, die sich mit dem Kinderschuh
und der Fürsorge für straffällige Kinder und Jugendliche befaßten. Die Pfleg¬
schaftsgerichte hatten auch seit langem eine gewisse Unterstützung in den Waisen¬
vereinen. Sie bildeten auch weiterhin mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle„Die
Wiener Jugendgerichtshilfe". Nach der Errichtung des Jugendgerichtes (1921),
das auf Grund von Verordnungen und Erlässen für Strafsachen bereits früher
wertvolle Arbeit geleistet hatte, führte sie diese Tätigkeit fort, die im Sinne des
Z 2 des Gesetzes vom 25. Jänner 1919, St .-G.-Bl. Nr . 46, über die Errichtung
von Jugendgerichten als „Mithilfe", „insbesondere in der Erhebung der persön¬
lichen Verhältnisse des Minderjährigen, in der Aufsicht über ihn, in der Fürsorge
für seine Person und in dem Beistand besteht, dessen er im gerichtlichen Verfahren
bedarf".

Das Jugendamt nahm für die Bezirksjugendämter, gestützt auf den Z 19
der Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom 23. September 1920,
^t .-G.-Bl . Nr . 439, zum Gesetze über die Errichtung von Jugendgerichten, in
dieser „Mithilfe", für die das Gesetz den umfassenden Ausdruck „Jugendgerichts¬
hilfe" festlegt, volle Selbständigkeit in Anspruch, beschränkte sich aber auch hier
wegen der Arbeitsüberlastung und wegen des Mangels an ausreichenden Hilfs¬
einrichtungen auf die Pflegschafts- und Strafsachen, die nach dem Wirkungs¬
bereiche des Jugendamtes und der Bezirksjugendämter ihnen an sich zustanden.
Dies waren 1. die Amtsmündel, 2. die Ziehkinder und Unehelichen bis zum
14. Lebensjahre auf Grund der Ziehkinderorduung, 3. die Kinderarbeitsfälle
und 4. die aus irgendeinem Grunde in der Fürsorge oder unter dem Schuhe
eines Bezirksjugeudamtes stehenden Kinder und Jugendlichen. Hand in Hand
mit dem Streben , alle Fürsorge in der Familie an einer Stelle zusammeu-
zufasseu, erklärte sich das Jugendamt in weiterer Folge auch bereit, zur Ver¬
meidung von Doppelarbeit, die „Mithilfe" bei denjenigen Pflegschafts- und
Straffällen zu besorgen, die Kinder einer schon befürsorgteu Familie betrafen.
Nur die Fürsorge für ältere männliche Jugendliche wurde mangels männlicher
Fürsorge vorläufig abgelehut. Die Geschäftsstelle der Jugendgerichtshilfe hatte
dagegen die Forderung vertreten, daß die öffentliche Jugendfürsorge die „akuten"
Gefährdungen und Verwahrlosungen übernehmen möge, während sie selbst sich
die schweren Gefährdungen mit dauernder Fürsorge Vorbehalten wollte. Diese
Arbeitseinteilung, die mit dem allgemeinen Wirkungsbereichdes Jugendamtes
nicht im Einklang stand, kam nicht zustande.

In einer Aussprache mit dem Jugendgerichte und mit der Jugendgerichts-
Hilfe im Juni 1921 wurde die Teilnahme je einer Fürsorgerin jedes Bezirks¬
jugeudamtes au den regelmäßigen Montagssitzungen der Mitarbeiter der
Jugendgerichtshilfe vereinbart. Vor jeder Sitzung wurde das Jugendamt über
die in dieser Sitzung zu verhandelnden Fälle benachrichtigt, so daß die Ver¬
treterin jedes Bezirksjugendamtes in der Lage war, sich vorher über die einzelnen
Fälle aus der Aktenlage zu unterrichten. Die Bezirksjugendämter konnten sonach
Die ihnen nach dem Wirkungsbereich zufallenden Jugendpflegschafts- und Straf-



L. Jugendfürsorge. 31 !»

sachen sofort an sich ziehen. Außerdem übernahmen die Fürsorgerinnen aber auch
über Ersuchen des Jugendgerichtes in anderen Jugendgerichtsfüllen die Er¬
hebungen der Familien - und Lebensverhältnisse, erschienen in wichtigen An¬
gelegenheiten beim Jugendrichter, um persönlich zu berichten und allenfalls An¬
träge zu stellen oder um sich für die notwendigen Fürsorgemaßnahmen die er¬
forderliche Unterstützung durch einen Gerichtsbeschluß zu erwirken. Dort , wo
Erziehungs- und Schutzaufsicht zu erwarten war, waren sie allenfalls zugegen,
wenn dem Schützling die entsprechenden Weisungen über sein künftiges Verhalten
nach Z 2 des Gesetzes vom 23. Juli 1920, St .-G.-Bl . Nr . 378, über die bedingte
Verurteilung gegeben wurde. Ihre Stellung gegenüber dem Kinde und dem
Jugendlichen und auch gegenüber deren Familie wurde dadurch klargestellt und
gesichert. (Weisung vom 26. Juni 1921.)

Bis zum Ende des Jahres 1921 wurde auf Grund dieser Übereinkunft in
377 Fällen beim Jugendgerichte eingeschritten. Hiebei wurden 74 Minderjährige
in Anstalten, 23 anderweitig in Pflege, in Lehr- oder Arbeitsstellen unter¬
gebracht oder in Erholungsaktionen vermittelt, um sie auch gesundheitlich
erwerbsfähig zu machen. Bei 280 Fällen wurde durch regelmäßigen Hausbesuch
ein günstiger Einfluß auf den Minderjährigen und seine Umgebung versucht.
Leider kam es trotz des Übereinkommenswiederholt zu Doppelbefürsorgungen,
Nacherhebungen durch die Geschäftsstelle der Jugendgerichtshilfe oder der ihr
angeschlofsenen freien Vereinigungen. Ganz besonders trat dies nach der Über¬
nahme der Jugendpolizeihilfe durch das städtische Jugendamt zutage. Die Be¬
zirksjugendämter als die öffentlichen Jugendfürforgeftellen sind hiedurch selbst¬
verständlich verpflichtet, die dringend fürsorgebedürftigen Fälle sofort auf¬
zugreifen und können nicht erst eine Entscheidung und Zuweisung durch die Ge¬
schäftsstelle der freiwilligen Jugendgerichtshilfe abwarten.

Die Jugendgerichtshilfe der Bezirksjugendämter erhielt eine bedeutende
Förderung durch die Übernahme der ehemaligen niederösterreichischen Landes-
besserungsanstalt in Eggenburg in die Verwaltung der Staot Wien, die auf
Grund des „Trennungsgesetzes" mit 1. Jänner 1922 erfolgte. Damit kam die
Verfügung über die Aufnahme endlich der Stelle zu, die unmittelbar mit der
Not der Jugend zu kämpfen hat.

Im Laufe des Jahres 1922 wurden vom Wiener Jugendgerichte die Bezirks¬
jugendämter in 1819 Fällen in Anspruch genommen. Davon entfielen auf das
erste Vierteljahr 463, auf das zweite 369, auf das dritte 338 und auf das letzte
649 Fälle . Die Gesamtzahl der Jugendgerichtsfülle, bei denen die „Mithilfe"
eingriff, betrug in diesem Jahre nach dem Bericht der Wiener Jugendgerichts¬
hilfe über 1922 6161 Fälle, so daß vom Jugendamte der nicht unbeträchtliche
Teil von rund 30A übernommen wurde. An Erziehungs- und Schutzaufsichten
wurden im gleichen Jahre den Bezirksjugendämtern zusammen 394 übertragen ',
darunter in den vier Semestern 109, 89, 66 und 130 Fälle.

p) Zusammenwirken des Jugendamtes mit dem Berufsberatnngsamte , Rechts¬
schutzstelle für Lehrlinge aus der landwirtschaftlichen Lehrlingsvermittlungsstellc.

Mit dem Anwachsen der Fürsorgefälle, die Kinder der letzten Schuljahre und
auch Schulentwachsene betrafen, mußte sich das Interesse des Jugendamtes für
die Organisierung der Berufsberatung und Lehrlingsvermittlung steigern. Es
folgte daher im Juli 1919 gerne der Einladung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung zu einer Aussprache über die Berufsberatung und deren allgemeiner
Einführung in Österreich. Das Ergebnis der Beratung war die Bildung einer
ständigen Kommission für Berufsberatung , in welche auch das Jugendamt eine»
ständigen Vertreter entsendete. Außer der Vorbereitung eines Rahmengesetzes
und entsprechender Landesgesetze für die Durchführung der Berufsberatung und
Lehrftellenvermittlung in Österreich betrieb die ständige Kommission Propaganda
und veranstaltete Ausbildungskurse für Berufsberater , an denen auch mehrere
Fürsorgekräfte des städtischen Jugendamtes teilnahmen.
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Wichtiger als diese mehr theoretischen Vorarbeiten war für das Jugendamt
die Schaffung des Berufsberatungsamtes *) der Stadt Wien und der Kammer
für Arbeiter und Angestellte in Niederöfterreich, auf Grund eines Überein¬
kommens, das am 6. Dezember 1921 vom Gemeinderatsausschuß III zur
Kenntnis genommen wurde. Mit diesem Amte trat das Jugendamt sofort iu
Fühlung und war seither bestrebt, feine beratende und vermittelnde Tätigkeit
iür seine Schützlinge soweit als möglich zu verwerten. Andererseits übernimmt das
Jugendamt auch fürsorgebedürftige Fälle, die erst durch die Berufsberatung
aufgedeckt werden, in seine Obhut, so daß eine ersprießliche Zusammenarbeit in
guter Entwicklung begriffen ist. Der formale Zusammenhang ist auch dadurch
hergestellt, daß nach dem Statut des Berufsberatnngsamtes ein Vertreter des
Jugendamtes dem Vorstande angehört.

Eine der schwierigsten Aufgaben der Jugendfürsorge ist die Unterbringung
der geistig Minderwertigei: (Hilfsschüler), dauernd kränklicher und schwer erzieh¬
barer Kinder in Lehr- und Arbeitsstellen, da für sie das Berufsberatungsamt
ohne eine entwickelte Jugendlichenfürsorge nicht aufkommen kann. Das Jugend¬
amt lehnte in gutachtlichen Äußerungen die Errichtung besonderer Beratuugs-
und Fürsorgestellen für diese Gruppen von Kindern ab und hält dafür, daß die
Überführung in die Erwerbstätigkeit in Zusammenarbeit mit dem Berufs¬
beratungsamte zu lösen ist. Letzterem hat die Berufsberatung und Aufbringung
von Lehr- und Arbeitsstellen auch für diese Gruppen von Jugendlichen zu¬
zufallen, den: Jugendamte ist dagegen die persönliche Obsorge für fie im Rahmen
seiner allgemeinen Fürsorgetätigkeit zu belassen. Dringend notwendig sind hiefür
geeignete Lehrwerkstätten, Lehrlingsunterkünfte und dergleichen, auf deren
Ausbau und Entwicklung das Jugendamt , insbesonders bei der Erziehungs¬
anstalt Eggenburg, stets bedacht war.

Das Jugendamt verfolgte im Zusammenhang damit auch in: allgemeinen
die Entwicklung im Lehrlingswesen, nahm durch seine Vertreter an den Ver¬
handlungen über die Reform des Lehrlingswesens und der Lehrlingsfürsorge
in: Staatsamt für soziale Verwaltung am 3. Mürz 1920 und am 23. und
24. Juni 1921 teil. Seit April 1922 ist das Jugendamt mit seinen Bezirks-
iugendämtern übrigens auch in enger Fühlung mit der Rechtsschutzstelle für
Lehrlinge bei der Kammer für Arbeiter und Angestellte, I, Ebendorferstraße, und
benützt für dei: Abschluß von Lehrverträgen seiner Schützlinge nur das von der
Arbeiterkammer ausgearbeitete Lehrvertragsmuster.

Seit dem Jahre 1920 steht das Jugendamt auch mit der landwirtschaftlichen
Lehrlingsvermittlungsstelle in Verkehr. Es kann in manchen Fällen durch Ver¬
pflanzung eines erkrankte:: städtischen Jugendlichen in ländliche Verhältnisse
dessen Rettung herbeigeführt werden. Es ist aber verfehlt, wenn diese verall¬
gemeinert werden wollte. Die Landwirtschaft braucht gesunde Kräfte, die sich
willig in die ganz anders geartete Umgebung einstigen müssen. Eine größere
Anzahl von Jugendlichen aus der Großstadt wird daher erst dann der Land¬
wirtschaft zugeführt werden können, wenn dieser Teil des Lehrlingswesens ge¬
setzlich geregelt und durch entsprechende Aufklärung in der Schule und in Eltcrn-
kreisen die notwendige Neigung in den Kindern geweckt worden ist.

q) Beziehungen des Jugendamtes zu anderen Jngendfürsvrgeinstitutioncnft.
1. Hauptausschuß für g e s u u d h e i t l i che I n g e u d p f l e g e und

Jugendfürsorge.
Neben der organischen Entwicklung der Säuglingsfürsorge des städtischen

Jugendamtes hatte sich iu den letzten Jahrei : auch die freie Fürsorge auf diesem
Gebiete sehr erweitert; die beteiligten Kreise arbeiteten aber völlig getrennt nebeu-

0 Vergleiche hierüber Kapitel V U Seite 438 ff.
-) Soweit nicht schon im vorstehenden berichtet. Insbesonders über das niederöjterreichifche

und Wiener Jugendhilfswerk , vergleiche Seite 800 ff.
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einander. Es waren dies hauptsächlich die beiden ältesten Vereine „Säuglings¬
schutz" (Professor Dr . Theodor Escherich) und „Säuglingsfürsorge " (Professor
Dr . Siegfried Weiß) aus dem Jahre 1905 und die 1915 gegründete „Kriegs¬
patenschaft" (Professor Dr . Leopold Moll). Eine gewisse Zusammenfassung
brachte die Schaffung des „Hauptausschusses für gesundheitliche Jugendpflege
und Fürsorge ", dessen Gründung unter der Führung des Gesundheitsamtes der
Stadt Wien insbesonders der Erlaß des Staatsamtes für soziale Verwaltung,
Volksgesundheitsamt, vom 10. Dezember 1919 veranlaßt hatte. Die gründende
Sitzung fand am 20. Jänner 1920 unter dem Vorsitz des Bürgermeisters Jakob
Reumann  statt . Es wurden vier Arbeitsgruppen, für Säuglings - und Klein¬
kinderfürsorge, für Schulpflichtigenfürsorge, für Fürsorge für Schulentwachsene
und für Anstaltsfürsorge gebildet. Im Vorstände und in den Ausschüssen der
Arbeitsgruppen war das Jugendamt ständig vertreten. Neben der Zusammen¬
fassung des Nebeneinander in diesen Arbeitsgebieten wurde der Zweck verfolgt,
eine hauptsächlich auch von der freien Fürsorge getragene offizielle Stelle zu
errichten, die die Mittel des Auslandes , die damals reichlich, aber auch völlig
unorganisiert nach Wien kamen, zu einer systematischen Entwicklung der Gesund¬
heitsfürsorge verwenden sollte.

2. Verband der freiwilligen Jugendfürsorge.
Der im Jahre 1910 gegründete „Verband der Tagesheimstätten in Wien"

gestaltete sich im Jahre 1918 zu einem „Verband der freiwilligen Jugendfür¬
sorge in Wien" aus , eröffnete am 1. Jänner 1919 eine Geschäftsstelle unter
der Leitung einer von der Stadt Wien beigestellten Jugendamtsbeamtin und
hatte bis zum Juni 1920 tatsächlich den größten Teil der freiwilligen Jugend¬
fürsorgeorganisationen vereinigt. Er wurde daher auch damals vom Staatsamt
für soziale Verwaltung und sonstigen öffentlichen Stellen , die mit der Jugend¬
fürsorge in Berührung kamen, als die in der Ziehkinderordnung und in der
Vollzugsanweisung zum Kinderarbeitsgesetzvom 23. Jänner 1920, St .-G.-Bl.
Nr . 31, genannte „Landesorganisation für Kinderschutz und Jugendfürsorge"
für das Gebiet der Stadt Wien betrachtet. Das Staatsamt für soziale Ver¬
waltung beauftragte ihn auch unmittelbar mit der Berichterstattung und An-
tragstellung in Subventionsangelegenheiten der angeschlossenen Fürsorgekörper¬
schaften, mit dem Erlasse vom 6. Februar 1920 übertrug es ihm die Durch¬
führung der Jugendpolizeihilfe, betrieb das Übereinkommen des städtischen
Jugendamtes dem Verband über die Durchführung der Ziehkinderaufsichtin
den privaten, der Jugendfürsorge gewidmeten Anstalten vom Dezember 1919
und trat auch sonst allgemein für eine Stärkung seiner Stellung ein, zumal das
städtische Jugendamt , das, abgesehen von der schweren Belastung mit Notstands¬
hilfen der Nachkriegszeit, seinen Ausbau nur nach und nach fortzuführen in der
Lage war und daher bei manchem Plan jener Sturm - und Drangzeit jede Über¬
eilung ablehnen mußte.

Im Mai 1920 traten die im „Karitasverband " vereinigten und ihm nahe¬
stehenden katholischen Vereine und Anstalten aus dem Verbände aus . Trotzdem
bildete er auch dann noch eine Vereinigung von weit mehr als hundert privaten
Körperschaften, die sich mit Jugendfürsorge befaßten. Bei einzelnen Unter¬
nehmungen im Interesse der freien Fürsorge fand er sich auch auf einer gemein¬
samen Linie mit dem Karitasverbande und erwirkte gemeinsame Vorteile, so zum
Beispiel bei der Gründung des niederösterreichischen Jugendhilfswerkes ; dann
bei der Durchführung des Bundesgesetzes vom 10. Dezember 1921, B.-G.-Bl.
Nr . 730, betreffend die Förderung privater Fürsorgeeinrichtungen aus Bundes¬
mitteln, und bei anderen Anlässen. Er besorgte auch einige Zeit die Kontrolle
über die Kostportionen, die einzelnen seiner Mitglieder durch die Magistrats¬
abteilung für Notstandsfürsorge (vormals Kriegsküchenkommissariat) aus dem
Notstandsfonds für die Mindestbemittelten zugewiesen wurden. Sie ging Ende
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1921 auf das Jugendamt über und endigte bald durch die Einstellung dieser
Bundeszuschüsse.

Im Lause der letzten Jahre war eine bedeutende Umwandlung in der Ar¬
beitsweise der freien Fürsorge eingetreten. Die Durchführung lag nicht mehr in
den Händen ehrenamtlicher Kräfte, sondern sie bediente sich wie die öffentliche
Fürsorge beruflich ausgebildeter Fürsorger , Fürsorgerinnen und anderer Kräfte.
Die schwere Krise, die die Nachkriegszeit nach dem Abflauen der Auslandshilfen
brachte, die sich zahlreiche Vereine und Anstalten meist durch persönliche Be¬
ziehungen nutzbar zu machen wußten, traf sie daher um so härter , am stärksten
den Verband selbst, für den die Verbandsmitglieder nur sehr wenig Opferfreude
aufbrachten. Der Bund, der nicht einmal die für die Ziehkinderaufsicht und
andere Fürsorgegebiete gesetzlich zugesicherten Beträge in ausreichendem Maße
leisten konnte, stellte um so weniger die Mittel für die Agenden des Verbandes
bei, zu denen ihn das Staatsamt für soziale Verwaltung noch kurz vorher ange¬
eifert hatte. Auch die Gemeinde Wien mußte damals die üblichen Unterstützungen
für die freie Fürsorge einschränken.

Die öffentliche Fürsorge mußte daher beim Verband auf die Auflassung von
Fürsorgearbeiten drängen, die ohnehin vom Jugendamte in die Wege geleitet
oder als organische und notwendige Entwicklung der offenen Fürsorge anzu¬
sehen waren. Der Verband sah sich gezwungen, im Herbst 1921 die Jugend¬
polizeihilfe, die aktive Mitwirkung bei der Ziehkinderaufsicht in Anstalten, die
Tätigkeit der drei Bezirksgruppen, die er zur Dezentralisierung hauptsächlich
auch der von ihm betriebenen Einzelfürsorge errichtet hatte, emzuftellen und
eine Reihe seiner Kräfte zu entlassen. Verschiedene Versuche, durch Zusammen¬
legung gemeinsamer Arbeitsgebiete seiner Mitglieder Zur Vereinfachung und
Verbilligung der Betriebskosten zu gelangen, blieben erfolglos. So scheiterte
auch die Schaffung eines gemeinsamen „Recherchenbüros", für das sich die Ge¬
schäftsstelle des Verbandes, der Verein Settlement , der Verein gegen Verarmung
und andere eingesetzt hatten. Auch zu der Errichtung eines gemeinsamen Ka¬
tasters und anderer Vereinfachungenkam es nicht. Andererseits mußte wieder¬
holt die Abgrenzung des Wirkungsbereiches des Verbandes gegenüber den
öffentlichen Stellen klargestellt werden. Das Jugendamt der Gemeinde Wien
war berufen, die über den Rahmen der armenrechtlichen Verpflichtungenhinaus
notwendige Fürsorge zu organisieren und mußte notgedrungen hiebei in den
Arbeitskreis mancher freien Körperschaften eingreifen; es hatte aber nie die
Absicht, die freie Fürsorge, die als notwendige Ergänzung der öffentlichen un¬
entbehrlich ist, zu bekämpfen oder in ihrer Selbständigkeit überflüssig eiî u-
eugen. Als 1920 im Gemeinderat eine engere Zusammenarbeit der öffentlichen
und freien Fürsorge angeregt wurde, gab dies dem Jugendamt den Anlaß, die
Bezirksjugendämter mit der Weisung vom 25. November zu beauftragen, m
ihren Amtssprengeln mit den einzelnen Vereinen, die m der Wohlfahrtvpftege
tätig sind, Fühlung zu suchen, sich ihrer Hilfe in der Einzelarbeit zu bedienen,
aber ihnen auch möglichste Förderung angedeihen zu lassen.

In langwierigen Verhandlungen mit dem Verbände für freiwillige Jugend-
furchige lm Winler 1921/22, verlral Pas Jugendamt ôlgenbe Ämlfapung über
die freie Fürsorge : .

„Nach den Erfahrungen über die Entwicklung der privaten und öffentlichen
Fürsorge dürfen für die theoretische Abgrenzung der Wirkungsbereiche beider
die folgenden Gesichtspunkte als zutreffend angesehen werden:

1 Zur Erprobung neuer Einrichtungen und Methoden der Fürsorge, zum
sozialen Experiment ist vor allem die private  Fürsorge berufen und ganz
besonders befähigt.

2. Alle erfahrungsgemäß in großer Zahl auftretenden Fälle typischer Not
und Gefährdung hat die ö f f e n t l i che Fürsorge systematisch zu erfassen und
solchen Notleidenden und Gefährdeten das „nationale Minimum " der Existenz
zu bieten und zu sichern.
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3. Die Verfeinerung über das unter 2. bezeichnet« Maß hinaus zu gewähren,
ist Aufgabe derprivaten  Fürsorge.

Der Verband für freiwillige Jugendfürsorge als „Organisation von Organi¬
sationen " sollte sich daher „aller Fürsorgearbeit in einzelnen Fällen und ebenso
der Betriebsführung selbständiger Einzelaktionen enthalten ". Er sollte ferner
„die Öffentlichkeit und namentlich die ihm angeschlossenen Organisationen dahin
anleiten , daß als seine zeitgerechte Fürsorgearbeit nur jene anzusehen ist, die
sich von folgenden Gesichtspunkten leiten läßt:

n) Heranziehung desjenigen, dem Fürsorge geleistet wird und seiner unter¬
haltspflichtigen Angehörigen zu den Kosten der Fürsorge nach der Leistungs¬
fähigkeit;

b) sorgsame Prüfung der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Hilfe¬
leistung in jedem einzelnen Falle;

e) strenge Wirtschaftlichkeit in der ganzen Gebarung und insbesonders
Beschränkung der Zahl des berufstätigen Personales auf das durch den Umfang
der Fürsorgearbeit gerechtfertigte Maß.

Diese Grundsätze wurden auch später vom Verband , der sich durch eine
Satzungsänderung im Jahre 1922 „Allgemeiner Verband für freiwillige Jugend¬
fürsorge " genannt hatte , und vorn Gemeinderatsausschuß III zur ' Kenntnis
genommen . Übrigens wurden sie auch in das Gesetz vom 16. Dezember 1921,
B .-G.-Bl . Nr . 736, betreffend die Förderung privater Fürsorgeeinrichtungen
aus Bundesmitteln , ausgenommen.

Die Hauptarbeit bei der Durchführung dieses Gesetzes für Wien besorgte
das Jugendamt im Laufe der Monate Februar und März 1922 nach mehreren
Aussprachen mit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung . Es sammelte
die Anmeldungen , die auf Grund des Gesetzes von den privaten Fürsorge-
cinrichtungen erfolgten , überprüfte sie und legte das durchgearbeitete Material
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung zur Anweisung der
Zuschüsse vor.

Die große Hoffnung , die die freie Fürsorge in dieses Gesetz und seine
Erneuerung gesetzt hatte , erfüllte sich nicht. In der Folge beschränkten sich die
Zuschüsse der Stadt Wien für die freie Fürsorge aus die Pflegebeiträge für
bestimmte nach Wien zuständige oder vom Jugendamte besürsorgte Kinder,
für die auf armenrechtlicher Grundlage oder aus eingebrachten 'Unterhalts¬
geldern die Gemeinde nach Einzelübereinkommen mit den Anstalten der halb¬
offenen und geschlossenen Fürsorge aufzukommen hatte.

3. Vereinigter F ü r s o r g e n a chw e i s.
Ein neuer Versuch, die freie und öffentliche Fürsorge einander näherzu¬

bringen , ging von der englisch-amerikanischen Hilfsaktion aus , die zunächst in
den Bezirken Ottakring und Hernals eine zentrale Beratungsstelle und einen
gemeinsamen Fürsorgekataster anregte . Eine Reihe privater , in diesen Bezirken
ansässiger oder beschäftigter Körperschaften , dann das Internationale Rote
Kreuz , die ok t'i-wnäs , das Amerikanische Rote Kreuz und auch die
Bezirksjugendämter Ottakring und Währing (letzteres für den Bezirk Hernals ) ,
traten regelmäßig zu Aussprachen zusammen , um Fürsorgefälle , die mehrere
psursorgekörperfchaften berührten , gemeinsam zu beraten , und so einer ver-
tiefteren Erledigung zuzuführen . Den Stützpunkt und die Unterkunft bot der
Verein Settlement , XVI , Effingergasse 23. Dort konstituierte sich der „Vereinigte
Fursorgenachweis " am 25. November 1921. An dem gemeinsamen Kataster
zeigten die angeschlossenen Organisationen die ihnen anfallenden Fürsorgefälle
an . Der Kataster benachrichtigte sodann automatisch innerhalb 24 Stunden die
Mitarbeiter , bei denen schon vorher die Familie anhängig war . Wenn damit
auch der Zweck verfolgt wurde , Gewohnheitsbettelei aufzudecken, so war doch
das höhere Ziel , die bei mehreren Körperschaften anhängigen Fälle gemeinsam
und einheitlich zu behandeln . Die Grundsätze dieser neuen Einrichtung fanden
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bald in weiteren Kreisen Anklang und wurden insbesondere auch vom Jugend¬
amte wärmstens begrüßt, da sie durch die praktische Zusammenarbeit beim
Einzelfall die Fürsorgeeinrichtungen, und zwar ihre in der praktischen Arbeit
erfahrenen Fürsorgekräfte einander näherbringen inußte. In seiner Sitzung
vom 6. Juli 1922 beschloß der „Vereinigte Fürsorgenachweis" die schon vom
Anfang geplante Ausdehnung über ganz Wien. Die Zusammenarbeit des
Jugendamtes mit dem Fürsorgenachweis wurde vom Gemeinderatsausschuß III
in seiner Sitzung vom 4. Jänner 1923 genehmigt.

4. Sonstiges.
Das Jugendamt stand auch sonst mit den Körperschaften und Einrichtungen

der freien Fürsorge in regsten Wechselbeziehungen und war in einer Reche
von ihnen auch im Vorstande oder Ausschüsse vertreten. Als einen großen Nachteil
empfand es, daß die gesetzlichen Grundlagen für die notwendige Überwachung
der Fürforgetätigkeit von Vereinen und Gesellschaften, aber auch einzelner
Personen noch immer nicht ausreichend gegeben sind. Eine Zusammenarbeit mit
dem Magistrat — als politischer Landesbehörde in Vereinsangelegenheiten—
wurde insoferne geschaffen, daß letzterer bedenkliche Satzungen und Satzungs¬
änderungen von Fürforgevereinen vor Ablauf der staatlichen Einspruchsfristdem
Jugendamte zur Einsicht übermittelte. So konnten Gründungen fragwürdiger
Vereinsproponenten oder Satzungen, die mit den Vereinsausgaben in das
Gebiet der öffentlichen Jugendfürsorge eingriffen, verhindert werden.

Das Jugendamt nahm auch durch mehrere Vortragende im Herbst 1921
an den dreimonatigen Ausbildungskursen, die das Amerikanische Rote Kreuz
für Fürsorgeärzte und Fürsorgerinnen veranstaltete, und im Februar 1922 an
einem Jnstruktionskurs des Bundesminifteriums für soziale Verwaltung für
Fürsorger und Fürsorgerinnen teil.
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